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Von Dr. N. UNGEHEUER, Luxemburg.
E i s e n e r z  wird in Belgien nur in geringen M engen gew onnen. Im 

Jahre 1911 w urden aus 77 G ruben mit 548 Arbeitern nur 131 240 t im 
W erte von rd. 612 000 M g e fö rd e rt1). Davon stam m ten 24 870 t aus den 
Provinzen Lüttich, 35 430 t aus den Provinzen Antwerpen und Lim burg und 
70 940 t aus der Provinz Luxemburg. Von diesen Erzen w urden in den bel
gischen H ochöfen nur 54 470 t verhüttet, w ährend der G esam tverbrauch an 
Erz das Z ehnfache: 5 442 550 t, betrug. Das Fehlende wird aus den Nach
barländern eingeführt, und zwar, wie ich in meinen früheren Arbeiten über 
die Erz- und Eisenindustrie in Lothringen-Luxem burg und Ostfrankreich 2) dar
gelegt habe, vorzüglich aus diesen beiden G ebieten. Die Einfuhr aus O stfrank
reich allein betrug 1912 4 060 053 t, so daß nur noch eine geringe Menge 
auf Lothringen und Luxem burg, deren A usfuhr Jah r für Jahr geringer wird, 
entfällt.

Bei der belgischen H üttenindustrie liegen die Verhältnisse um gekehrt wie 
bei der ostfranzösischen. Diese hat Überfluß an Erzen und leidet an chroni
scher K ohlenknappheit; die belgische dagegen hat M angel an Erzen und 
besitzt Kohlen im Überfluß. Es ist deshalb natürlich, daß sich zwischen 
diesen beiden Gebieten ein reger Austausch herausgebildet hat, indem O st
frankreich neben der Bewilligung großer Beteiligungen an Erzfeldern jährlich 
große Mengen von Erz nach Belgien liefert und  um gekehrt Belgien den 
Hauptteil seiner K ohlenausfuhr nach Frankreich abgibt.

x) Von den 77 G ruben w erden 3 unterirdisch und 74 im T agebau be
trieben. Bei den 3 unterirdisch betriebenen Gruben arbeiten 105 A rbeiter 
unter Tage und 59 an der Oberfläche. Bei den Tagebauen sind 384 A rbeiter 
beschäftigt.

2) T. u. W . 1910 S. 205 u. f., 1912 S. 649 u. f.
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Die belgische K o h l e n i n d u s t r i e  ist vom sozialen, w irtschaftlichen 
und nationalen Standpunkt aus die erste und bedeutendste Industrie des 
Landes. Sie g ib t einem großen  Teil der belgischen Bevölkerung lohnende 
Arbeit. D er W ert der Förderung  betrug  1911 m ehr als 340 278S00 Fr.
Die Zahl der A rbeiter betrug  144 054, von denen 103 937 unter Tage und 
40117 über T age beschäftig t w urden. Zählt man dazu noch die verwandten 
Industrien, die H erstellung von Koks und die G ew innung der Nebenprodukte, 
die ungefähr 6000 A rbeiter beschäftigen, so  sind es 150 000 Arbeiter, die 
m it ihren Familien unm ittelbar von der K ohlenindustrie leben. An Löhnen 
w urden im Jahre 1911 an die A rbeiter rd. 195 Millionen Fr ausbezahlt. Zieht 
man außer den Arbeiterfam ilien auch noch -die der K aufleute und Gewerbe
treibenden in Betracht, deren Kundschaft die A rbeiterbevölkerung bildet, so 
ist ein starker P rozentsatz der B evölkerung als von der Kohlenindustrie ab
hängig zu bezeichnen. D ieser Prozentsatz w ird noch täglich verstärkt durch 
die Inangriffnahm e der vor einem Jahrzehnt im N orden Belgiens entdeckten 
Kohlengruben der Campine und durch die neuen A ufschließungen, die man 
gegenw ärtig  im Süden der alten Lager von M ons und Charleroi macht.

Einen nationalen C harakter gew innt die belgische Kohlenindustrie da
durch, daß sich in ihr gan^e G eschlechter der A rbeiter vom V ater auf den 
Sohn ablösen, daß sich Jahrhunderte  hindurch belgisches Geld und bel
gische U nternehm er in ihr betätigten und daß eine jahrhundertelange Praxis 
Belgien eine Selbständigkeit im K ohlenbergbau verschafft hat, wie sie sich 
andere kohlenfördem de Länder jüngerer Zeit erst m it vieler M ühe erwerben 
müssen. Die steuerliche B edeutung und Belastung der Kohlenindustrie zeigt 
Abb. 1.

Abb. 1. S teuerleistungen der belgischen K ohlenindustrie.

Die geographische Lage der belgischen Kohlenflöze kann man in einigen 
W orten charakterisieren. Sie liegen in einem 3 bis 15 km breiten Talstreifen, der 
sich vom W esten nach O sten erstreckt. Er zieht sich durch Mons, Charleroi. 
N am ur und Lüttich (Abb. 2). Von C harleroi ab fo lg t er erst dem Sambre-, 
dann dem M aas-Tal und endigt auf dem P lateau von H erve. Vielleicht könnte 
man die O rte auch in um gekehrter Richtung —  von O sten nach Südwesten — 
nennen, besonders wenn man d er T heorie m ancher G eologen folgt, wonach das 
belgische K ohlenvorkom m en eine F ortsetzung des südlichen Streifens der 
R uhrkohlenlager b ildet und sich durch N ordfrankreich bis W ales ausdehnt.
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D as gesam te Kohlenvorkommen östlich des Flusses Samson bei N am ur bildet 
das Becken von Lüttich. Im westlichen Teile, dem H ennegau, unterscheidet 
man vier verschiedene B ezirke: den Borinage oder C ouchant de Mons, der 
den ganzen Bezirk westlich von Mons um faßt; das Becken des Centre, das 
sich zwischen Mons und Landelies und Courcelles erstreckt; das Becken von 
Charleroi, das aus den Kohlenflözen, die zwischen Courcelles und Tamines 
aufeinanderstoßen, gebildet ist, und endlich das Becken von Namur, oder 
das Kohlenbecken der unteren Sambre, deren G ruben sich jenseits Tamines 
im H ennegau und in der Provinz Nam ur befinden.

Abb. 2. Lage der belgischen Kohlenbecken.

Der südliche Teil dieses Kohlenvorkommens, besonders derjenige, d e r  
sich vom C ouchant de Mons bis zur französischen Grenze erstreckt, wo er 
mit dem nordfranzösischen Becken des Pas-de-Calais zusammentrifft, ist der 
charakteristische Teil des sogenannten “ pays noir” , des schwarzen Landes.

Wie diese kurzen geographischen Angaben zeigen, liegen die Kohlen
vorkommen Belgiens ziemlich weit von den größeren belgischen Städten, 
wie Brüssel, Antwerpen, Gent, Löwen usw., den M ittelpunkten eines größeren 
häuslichen und auch industriellen Verbrauches, entfernt. Die Kohlengruben 
des H ennegaues liegen nahe an Frankreich, mit dem sie durch bequeme 
W asserstraßen, wie den Condé-Kanal, die H aute- und Basse-Sambre und 
die Maas, verbunden sind. Die des Lütticher Beckens grenzen an Holland 
und Deutschland, sind dam it aber m indestens 100 km von den M eeres
häfen entfernt. Die starke Förderung der Steinkohle hat zugleich in den 
Kohlengebieten andere Industrien geschaffen, die große V erbraucher von Kohlen 
sind, so die Eisenindustrie, die G lasindustrie, die keramische Industrie usw.

Außer den geschilderten Kohlenvorkommen, die w eitaus den ersten Rang 
einnehm en, gibt es in Nordbelgien noch die Kohlenlager der Campine, auf 
die ich mit einigen W orten eingehen möchte.

1*
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D i e  K o h l e n l a g e r  d e r  C a m p i n e .

Die Entdeckung dieses neuen Beckens und die eifrigen Bohrversuche zur 
Feststellung der Kohlen sind jungen D atum s und fallen in die Jahre 1900 
bis 19Ö2. W ährend d ieser Zeit w urde in den bis dahin rein ländlich klein
bäuerlichen Bezirken fieberhaft nach Kohlen geg raben ; allmählich jedoch flaute 
die B ew egung w ieder ab, und erst im Jahre 1906 erhielt sie bei der Ver
teilung d e r einzelnen K ohlenfelder w ieder neues Leben.

Ü ber diese K ohlenvorkom m en in N ordbelgien gehen die Ansichten der 
G eologen auseinander. G estü tzt auf die Ansicht, daß m ehrere Kohlenflöze 
von der G egend von Paderborn  ausgehen und sich durch das Ruhrbecken 
nach dem W esten hinziehen, behaupten  die einen, daß sich der südliche 
Streifen dieses Vorkom m ens durch Belgien und N ordfrankreich bis Wales 
ausdehnt und die bekannten belgischen, nordfranzösischen und englischen 
Kohlenbecken bildet. Parallel mit diesen soll nun auf eine gew isse Länge ein 
zw eiter Streifen laufen, der sich in der holländischen Provinz Limburg ab
zw eigt, dann seine R ichtung durch N ordbelgien nim m t und sich bis in die 
Nähe Londons hinzieht, w o er die bekannten Becken von Mittel-England 
bildet.

A ndere behaupten, daß das K ohlenvorkom m en in der belgischen Provinz 
L im burg nur die Fortsetzung des w estfälischen Beckens sei, das Holland 
und N ordbelgien durchziehe und im englischen Becken m ünde.

W ieder andere glauben, daß in N ordbelgien ein w irkliches Kohlenbecken 
sei, das eine V erbindung zwischen den beiden Becken von Yorkshire und 
W estfalen bildet, und behaupten, daß das lim burgische Kohlenvorkommen 
dem jenigen von M ons nicht an B edeutung nachstehe.

W as den Abbau der nordbelgischen Kohle anbelangt, so hat man mit 
vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. In der Provinz A ntw erpen ist das Deck
gebirge sum pfig und der starke W asserandrang dem V orbringen der Schächte 
sehr hinderlich; man sucht diesen Ü belstand durch das kostspielige Küvelage- 
system  zu beheben, aber tro tzdem  ist man im m erw ährend der Gefahr von 
Ü berschw em m ungen ausgesetzt.

In der Provinz L im burg nim m t das D eckgebirge, das übrigens auch 
stark  w asserführend ist, so gew altige A usdehnung an, daß die Schachtan
lagen ungeheure Summen G eldes verschlingen. Die Küvelagen haben einem 
Druck von 50, 60, 70, 80 und noch m ehr A tm osphären zu w iderstehen.

Unter diesen schw ierigen V erhältnissen kostet die Anlage eines Kohlen
bergw erkes in N ordbelgien m indestens 8 bis 10 M illionen Fr. Die Entwick
lung geh t deshalb hier ziemlich langsam  vor sich und beding t eine Kapital
anlage, die nicht auf m öglichst schnelle R entabilität sieht. So findet man 
meist H üttengesellschaften, die ihren zukünftigen K ohlenbedarf hier decken 
wollen.

Bis zum 31. D ezem ber 1911 waren in der Campine 9 Konzessionen ver
liehen w orden, die zusam m en einen U m fang von 31 482 ha ausmachen. Im 
Laufe des Jahres 1911 hat man an der Aus- und V orrichtung von 7 Gruben
anlagen gearbeitet, und zw ar bei den Konzessionen von Genek-Sutendael, 
André-sous-Asch, Liégeois, Beeringen, Courcel, H elchtern und Sainte-Barbe.



DIE BELGISCHE M O N TA N IN D U STRIE 665

W enn man erst über die A nfangsschwierigkeiten hinaus sein und die
nötigen Arbeitskräfte für dieses neuentdeckte Kohlenland zusam m engebracht 
haben wird, wird sich zweifellos auch hier ein bedeutendes Feld industrieller 
Betätigung erschließen. Auch w egen ihrer günstigen Lage in der Nähe
von Antwerpen bietet sich für die Kohlen der Campine sowie für die Produkte 
der auf diesen Kohlenfeldern noch neu erstehenden Industrien ein überaus 
günstiger A bfuhrw eg für die Ausfuhr, sow eit das Inland die G üter nicht 
aufnehmen kann.

Nach dieser kleinen Abschweifung über die für die Zukunft ungemein 
wichtigen Kohlenlager der Campine kehre ich zu den obenerw ähnten bekannten 
und in voller Ergiebigkeit stehenden südlichen Kohlenlagern Belgiens von 
Lüttich, Namur, Charleroi, Centre und M ons zurück, um sie auf ihre w irt
schaftliche Bedeutung für Belgien zu untersuchen.

D i e  K o h l e n l a g e r  d e r  P r o v i n z e n  H e n n e g a u ,  N a m u r
u n d  L ü t t i c h .

Bis Anfang 1912 waren 127 Kohlenfelder erschlossen, die eine G esam t
fläche von 107 942 ha einnehmen. Die Erschließung neuer Felder geht
langsam vor sich. Von 1901 bis 1910 hob sich deren Zahl nu r von 119
auf 125 und ihr Umfang von 95 637 auf 104 032 ha.

Am 1. Januar 1912 zählte man 319 Förderanlagen, von denen 271 in
Betrieb waren, 33 stillstanden und 15 in V orrichtung waren. Die Auf
stellung gibt eine in verschiedener H insicht interessante Übersicht sow ohl 
über das Alter der G rubenanlagen in den einzelnen Becken als auch über 

- die jetzige Tiefe der Schächte.

£ Z u s a m m e n s t e l l u n g ! .
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E*ns • • 65 151 39 44 31 11 16 10 6 4 4 12 14 27 25 33 19 2 5 _ 703
p t r e .  . 35 78 1 9 21 24 9 14 2 8 13 18 11 20 6 513

„iprleroi . 86 180 6 18 47 63 30 16 15 16 16 24 21 19 20 12 22 11 2 2 605
rfcnur. . 16 31 — 2 12 6 5 6 17 5 5 — 2 2 211
lieh. . 76 182 15 34 31 41 32 29 38 35 28 28 17 17 13 3 3 — — — 373

die« immen 278 622 61 107 142 145 92 75 78 68 66 82 65 85 64 48 44 13 7 2 530
7»*

In dem Becken von M ons ist ein Teil der gegenw ärtigen Anlagen älter 
s„; als ein Jahrhundert, und m ehr als die H älfte datiert aus vor 1830. Im 

Centre hatte man große Schwierigkeiten, das Deckgebirge zu durchbrechen, 
und deshalb hat sich dort die Anlage der Schächte verzögert. W ir finden
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daher dort bloß 12 vH der Anlagen aus vor 1830; im großen ganzen kann 
man behaupten, daß in ganz Belgien 50 vH der G rubenanlagen bis vor 
1850 zurückreichen.

W as die T iefe der G rubenschächte anbelangt, so linden wir in Mons und 
C harleroi die g rößten  T iefen, aber w ährend sich in Charleroi die Schächte all
mählich von geringer Tiefe ab fast gleichm äßig bis zu 1000 m abstufen, findet 
man im Bezirk von M ons, dem sogenannten  Borinage, ziemlich wenige unter 
600 m ; die meisten liegen zwischen 600 und 1000 m. Im C entre beträgt 
die H öchsttiefe 800 m ; Schächte von 400 bis 700 m Tiefe bilden die Regel. 
Im Becken von Namur, das eigentlich w eiter nichts ist als die Ausläufer 
der Becken von Charleroi und von Lüttich, finden wir meist eine Schacht
tiefe von 200 m und im Lütticher Becken von 200 bis 500 m. Im Durch
schnitt kann man sagen, daß in ganz Belgien ungefähr 50 vH der Gruben
anlagen tiefer als 500 m sind, 25 vH sind m ehr als 700 m tief und 22 vH 
tiefer als 1000 m (vergl. Abb. 3 u. 4).

Zusam m enstellung 2 und Abbildung 5 zeigen, auf welche 4 iefen sich
die T agesförderung verteilt. Die H öchstförderziffer wird also erreicht: im 
Becken von M ons zwischen 600 und 700 m, 75 vH der Förderung werden 
zwischen 300 und S00 m gew onnen; im C entre zwischen 200 und 300 m, 
70 vH w erden zwischen 200 und 600 m gefö rdert; im Becken von Charle
roi zwischen 200 und 900 m ; im Becken von N am ur zwischen 200 und 
400 m ; im Becken von Lüttich zwischen 200 und 300 m. Für Gesamtbclgien 
liegt die Fföchstförderm enge zwischen 200 und 400 m.

Z u s a m m e n s t e l l u n g  2.

T ä g l i c h e  K o h l e n f ö r d e r u n g ,  n a c h  T i e f e n  g e g l i e d e r t .

geförderte Kohle M ons
t

1
C entre

t
Charleroi

t
N am ur

t

Lüttich
t

in ganz 
Belgien 

t

w eniger als 200m tief 920 790 3 580 800 3 200 9 290
von 201 bis 300 m 650 2 670 4 090 540 5 900 13 850

» 301 > 400 » 2 590 1 720 3190 990 3 940 12 430
» 401 »> 500 » 2 010 1 400 3 850 130 2 980 10 370
. 501 » 600 2 070 2 170 3130 80 1 905 9 355

601 » 700 » 2 890 1 610 3 470 260 1 670 9 900
» 701 » £00 » 2 540 310 2 650 _ 605 6105
* 801 » 900 » 1 750 — 3 200 — — 4 950
x 901 x 1000 » 750 — 2 250 — 70 3 070
» 1001 » 1 1 0 0 . 230 460 — 690

Die G esam tförderung der belgischen S teinkohlcngruben im Jahre 1911 be
trug  23 053 540 t, mit einem G esam tw ert von 340 278 800 Fr, oder 14,76 Fr/'t, 
die sich folgenderm aßen auf die einzelnen Becken verteilt:
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1
Abb. 3. S

«Ü 1

chachttiefen in den einzelnen Bezirken.
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Abb. 4. Schachttiefen für G esam tbelgien.

1100

V7777 /A  Moos 
I < Centre 
LwV'WI Charleroi 
Ł*»»:4 fl/amùr 
i ' I Lüttich

Abb. 5. Tagesförderung nach Schachttiefen und Bezirken.

I. Becken des H ennegaues: t
M o n s ..........................  4 667 980
C e n t r e ..........................  3 430 710
C h a r le r o i .....................  8 387 410

zusam men 16 486100
¿1. Becken von Lüttich:

N a m u r ................................ 804 140
Lüttich . . . . . . .  5 763 300

Förderung B e lg ie n s ........................... 23 053 540
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Abb. 6 g ib t uns ein Bild der jährlichen D urchschnittsförderung in Perioden 
von zehn Jahren.

Abb. 6. Jahresförderung im Durchschnitt 
der Jahrzehnte 1831 bis 1910.

Die Förderung  des Jahres 1911 m it 23 053 540 t überste ig t also die Durch
schnittsförderung des letzten Jahrzehnts um 317 060 t, obschon sie um 2 1/ 2 vH 
hinter der Förderziffer der letzten fünf Jahre zurückbleibt. In diesen Jahren 
betrug  die Förderung :

Jahrgang Förderung G esam tw ert W ert
t Fr Fr/t

1906 23 569 860 353 471 700 15,00
1907 23 705 190 399 657 150 16,86
1908 23 557 900 380 579 200 16,14
1909 23 513 550 337 905 800 14,37
1910 23 916 560 343 876 650 14,59
1911 23 053 540 340 288 800 14,76

D as Sinken der Förderziffer im Jahre 1911 ist vorzüglich auf die Streiks 
von 1910 und 1911 zurückzuführen, z. B. im G ebiet von M ons und Lüttich. 
Auch ist die Zunahm e oder Abnahme d er Förderung  in den einzelnen Becken 
ganz verschieden. So senkt sich beispielsw eise im Becken von Mons d ie  
Förderlinie gleichm äßig. Im C entre sind die U nterschiede viel ausgesprochener, 
ln Charleroi ist die Förderziffer ziemlich beständ ig ; in der Provinz N am ur 
tre ten  in der verhältnism äßig geringen Förderziffer m ehr oder w eniger g roße  
U nterschiede hervor. Lüttich ist in beständigem  Steigen begriffen. D er 
Inlandverbrauch Belgiens beziffert sich 1911 auf 24 821 000 t und ü b ers te ig t 
som it die G esam tförderung um 1 695 800 t. Die Kurve des V erbrauches im
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Inlande ist seit Jahrzehnten in raschem Aufsteigen begriffen, wie Zusam m en
stellung 3 und Abb. 7 zeigen.

Z u s a m m e n s t e l l u n g  3.
D u r c h s c h n i t t 

lic h e r  jä h r -  v H  d e r  
J a h r z e h n t  l ic h e r  i n n e r e r  G e s a m t-  

V e rb ra u c h  fö rd e ru n g  
M ill. t

1831 bis 1840 2,3 78
1841 1850 3,4 71
1851 » 1860 5,4 67
1861 » 1870 7,9 67
1871 » 1880 10,6 71
1881 1890 13,6 74
1891 » 1900 17,0 81
1900 » 1910 22,0 96

Abb. 7. Förderung und Inlandverbrauch 
im Durchschnitt der Jahrzehnte 1831 bis 1911.

Bis zum Jahrzehnt 1851/60 nimmt also der Prozentsatz des inneren Ver
brauches ab, bleibt unverändert für 1861/70 und steigt dann rasch, so daß 
er sich im letzten Jahrzehnt fast mit der G esam tförderung deckt. Die letzten 
Jahre übersteigt der Verbrauch im Inland sogar die inländische Kohlen
förderung, wie Zusamm enstellung 4 und Abb. 8 zeigen.

Belgien ist also heute trotz seiner bedeutenden Kohlenindustrie ein Land, 
dessen Produktion nicht mehr mit dem  Bedarf gleichen Schritt zu halten 
vermag. Vielleicht wird dieser Ü belstand behoben werden können, wenn 
erst einmal die Lager der Campine und die neuentdeckten südlichen Lager 
erschlossen und zur vollen Ertragfähigkeit gelangt sein werden.

Den H auptabsatz findet die belgische Kohlenindustrie bei den Eisenbahnen, 
sowohl den belgischen Staatsbahnen wie den Privat- und Vizinalbahnen. Bei 
den öffentlichen V erdingungen werden in erster Linie nur belgische P ro
duzenten herangezogen, und der ausländische W ettbew erb wird meist nur 
zugelassen, um allzuweit gehenden Preisforderungen der Inlandsteigerer einen 
Damm zu setzen. Als weitere starke Abnehmer belgischer Kohle kommen 
die Inlandkokereien in Betracht. Da nur Q ualitätskohle, die sogenannte Koks
feinkohle, für den H üttenverbrauch verkokt werden kann und die belgische 
Kohle im Durchschnitt nicht den gestellten A nforderungen entspricht, ist 
der Kokereiverbrauch nicht so stark, wie man es für Belgien als kohlen
reiches Land annehmen sollte. Im Jahre 1911 waren 40 Kokereien im Be
trieb, die bis auf zwei in den Provinzen H ennegau und Lüttich arbeiten. 
H ier w urden in 3097 Koksöfen 4139 980 t Kohlen verkokt, wovon 34 vH
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aus dem Auslande stammten. Der Prozentsatz ausländischer Kohlen ist in 
den einzelnen Provinzen ganz verschieden, er steigt aber dauernd. So wird 
beispielsweise in den Provinzen Antwerpen und W estflandem nur auslän
dische Kohle verkokt, was sich aus der günstigen Frachtverbindung mit 
dem Ausland und w egen des billigeren Preises der Auslandkohle sehr leicht 
erklären läßt; aber auch in den kohlenreichsten Provinzen, wie beispiels
weise Lüttich, schreitet die Kohleneinfuhr vorwärts, weil Belgien nur be
schränkte Reserven in Koksfeinkohle hat. Im Jahr 190S betrug hier bei
spielsw eise der Verbrauch ausländischer Kokskohle nur 32 vH, 1909 bereits 
35,1 vH, 1910 37,2 vH und 1911 sogar schon 49,7 vH.

------------ JnlandiserônjiKj)

Abb. 8. Förderung und Inlandverbrauch 
in den Jahren 1903 bis 1911.

Belgien ist tatsächlich arm an Koksfeinkohle; seine Kohle liefert, allein
verkokt, meist sehr schmutzige Koks, und nur selten findet man belgische 
Koks, die man als gut bezeichnen könnte. Die Firma John Cockerill in 
Seraing schreibt darüber:

„Belgien liefert zur Zeit bei weitem nicht mehr die Kohle, die zur 
Herstellung guter Industriekoks nötig ist. Wir sind daher gezwungener
maßen dem Auslande tributpflichtig und müssen in Deutschland und England 
Kohlen kaufen, die den zur Herstellung eines für metallurgische Zwecke 
geeigneten harten guten Koks nötigen Gehalt an flüchtigen Bestandteilen 
und Zusammenhalt haben. Um die bei uns gewonnenen Kokskohlen nutz
bar zu machen, mischen wir belgische, englische und deutsche Koks in Ab
messungen, wie sie sich aus der Praxis ergeben haben“ 3).

Wie aus der amtlichen Statistik ersichtlich ist, sind es gerade die Hochöfen 
der Provinzen Lüttich und Luxemburg, die am meisten unter der Unzuläng-

Z u s a m m e n s t e l l u n g  4. 
Jahr- lalandverb ranch Förderung 
gang t  t

1903 21 400 000 23 870 800
1904 20 277 000 23 507 300
1905 21 008 000 21 844200
1906 22 826 000 23 610700
1907 23 392 000 23 824 500
1908 22 749 000 23 678100
1909 23 407 000 23 561 100
1910 24 221000 23 927 890
1911 24 821 000 23 125 200

3) aus: De Leener, Le marché charbonnier Belge.
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lichkeit der belgischen Koks zu leiden haben und sich im Auslande versorgen 
m üssen; dagegen finden die belgischen Koks ziemlich starke V erwendung 
im Zentrum  des Landes; man findet sogar in Brabant H üttenanlagen, die 
ausschließlich mit ihnen gespeist werden. Auch die K onstruktionsw erkstätten 
verbrauchen fast ausschließlich belgische Koks, mit Ausnahme derjenigen, die 
an  schiffbaren W asserstraßen liegen. H ier verspürt man schon vielfach das 
Eindringen ausländischer Koks.

Für die Herstellung von Gas ist die belgische Kohle sozusagen un
brauchbar. N ur der Borinagebezirk kann geeignete Kohle aus seinen beiden 
in Betrieb befindlichen Gruben Hornu und W asm es liefern. Die meisten 
belgischen Gaswerke, die geographisch einigermaßen günstig liegen, versor
gen  sich ausschließlich mit französischer oder deutscher Kohle. In der G las
industrie werden meist belgische und französische Kohlen verwandt. In 
den letzten Jahren sind verschiedene G lashütten auch zum Bezüge von deu t
schen, englischen und holländischen Kohlen übergegangen. Man ist etwas 
von der belgischen Kohle abgekom m en, einmal, weil nicht genügende 
Massen für die Glasindustrie geeigneter Kohlen vorhanden sind, und anderseits 
aus Gründen der Preis- und Transportpolitik. Die keramische Industrie und 
die sonstigen kleineren Industrien verbrauchen hauptsächlich Inlandkohle. Der 
Absatz der belgischen Kohle für den häuslichen Verbrauch w eist ungefähr 
d ie nämlichen Eigenheiten auf wie für den industriellen Verbrauch. G eo
graphische Lage und Preisrücksichten sind durchschnittlich m aßgebend.

P r e i s p o l i t i k  i n  d e r  b e l g i s c h e n  K o h l e n i n d u s t r i e .
Obgleich die einzelnen Kohlensorten in ihrem Absatz verhältnism äßig ver

schieden sind und unter sich große Preisunterschiede aufweisen, läßt sich 
doch annähernd ein Óurchschnittspreis aus den Ergebnissen der öffentlichen 
Verdingungen berechnen. Die Preispolitik auf dem belgischen Kohlenmarkt 
schm iegt sich, wie aus Abb. 9 hervorgeht, im großen ganzen dem Gang der 
allgemeinen W irtschaftspolitik an. Jede große A ufw ärtsbew egung, jeder N ieder
gang im W irtschaftsleben spiegelt sich getreu in der Preisbildung des Kohlen- 
imarktes wieder.

2*
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Diese im Vergleich mit den übrigen kohlenfördernden Ländern verhältnis
m äßig hohen Preise ergeben sich aus einer doppelten Ursache, einmal aus. 
den ungünstigen Lagerungsverhältnissen der belgischen Kohle und zweitens 
aus der Zersplitterung der Kohlenfelder, die viele unnütze und kostspielige 
Anlagen erheischen.

W as die erste Ursache anbelangt, so ist es wohl unmöglich, die relative 
Preisstellung der belgischen Kohle selbst mit den vollkom m ensten bergbau
technischen Mitteln zu ändern ; die G estehungskosten  sind und bleiben in
folge der ungünstigen Lagerungsverhältnisse im Vergleich zu den übrigen 
Ländern hoch. Im Jahre 1911 betrugen sie 14,90 F r/t, und greifen w ir aus 
dem vorigen Jahrzehnt nur ein Jah r heraus, wie beispielsw eise 1906, und 
vergleichen wir die G estehungskosten der belgischen Kohle mit denen des 
Auslandes, so sehen wir, daß Belgien im freien W ettbew erb  unbedingt ins 
H intertreffen geraten muß. In diesem Jahre betrug  der G estehungspreis 
der belgischen Kohle 13,09 F r/t, und zwar im D urchschnitt in den einzelnen 
B ecken:

in M o n s .........................................................................12,92 Fr
» C e n t r e ....................................................................13,13 »
» C h a r l e r o i ...............................................................13,09 »

an der Basse-Sambre (Provinz N am ur) . . 13,04 »
in L ü t t i c h  13,20 » .

Im selben Jahre betrug der G estehungspreis an der Ruhr:
bei G elsenk irchen ............... 7,59 M, also etw a 9,50 Fr

» H a r p e n ..........................8,64 » » » 10,80 »
beim Kölner Bergwerksverein 6,87 » » 8,50 »
bei der Concordia . . . .  7,96 » » 10,00 » .

In den französischen G ebieten N ord und Pas de Calais stellte sich der 
G estehungspreis im vorigen Jahrzehnt auf ungefähr 10 bis 11 F r/t. Für 
England, wo amtliche Statistiken hierüber fehlen, schätzen Fachm änner die 
G estehungskosten auf ungefähr 8,20 F r /t;  für Pennsylvanien sogar nur auf
2 bis 3 Fr/t.

W as nun die Z ersplitterung des Besitzes an K ohlenfeldem  angeht, so 
läßt sich dieser Ü belstand sehr gu t durch Zusam m enlegungen, durch 
Interessengem einschaften oder Fusionen beheben. Man kom m t auch in Bel
gien immer m ehr zu d ieser Einsicht und sucht sich allmählich zusammen
zuschließen, da man erkannt 4rat, daß der unw irtschaftliche Parzellenabbau 
immer verlustbringender w ird. Noch im Jahre 1911 haben von 127 Kohlen
gruben, die im Betriebe waren, nur 59 ihre Jahresbilanz mit einem Gewinn
von insgesam t 17 677 250 Fr abgeschlossen; die übrigen 68 haben mit Unter
bilanz g earbe ite t; sie hatten  einen G esam tverlust von 20 801 350 Fr zu ver
zeichnen, so daß also im finanziellen Betriebe der V olksw irtschaft die bel
gische Kohlenindustrie ein Defizit aufw eist. Der Ü berschuß hat sich übrigens 
in den letzten Jahren immer m ehr verringert.

Im Jahre 1907 betrug der Ü berschuß 2,16 Fr/t
» » 1908 » » » 1,44 »>
» » 1909 » » » 0,74 »

1910 » » » 0,50 »
» » 1911 w ar ein V erlust von 0,14 »

zu verzeichnen.



DIE BELGISCHE M ON TA NIND USTRIE 673

Der Q estehungspreis lief von da ab ziemlich parallel mit dem V erkauf
p re is; denn sowohl die Löhne als auch die Geschäfts- und Betriebsunkosten 
erhöhten sich nicht unbedeutend. Die M ehrausgaben an Löhnen bezifferten 
sich von 1909 ab auf 0,67 Fr, die V erm ehrung der übrigen Lasten auf 
0,60 F r/t. Der Erhöhung des G estehungspreises um 1,27 F r/t aber stand 
nur eine Erhöhung des Verkaufpreises von 0,39 Fr gegenüber, und da die 
G eneralunkosten, vorzüglich die Einrichtungskosten, in steigendem  M aße Zu
nahm en, mußte der Überschuß von Jahr zu jah r kleiner werden und schließ
lich zu dem Defizit des Jahres 1911 führen.

G erade das Jahr 1911 wies eine merkliche Steigerung der Anlagekosten 
auf. Die folgende Übersicht (S. 674) zeigt die Bedeutung der W andlungen in 
den Anlagekosten und im Gewinn- und Verlustkonto in den einzelnen Becken 
und in den beiden fünfjährigen Perioden von 1901 bis 1903 und von 1906 bis 
1910 und 1911 (nach Statistique des industries extractives et m étallurgiques 
en Belgique).

Im Becken von Mons wuchsen hiernach die Anlagekosten in dem Jahr
zehnt von 1901 bis 1910 nicht sehr erheblich, ebenso ihr Verhältnis zu den 
G esam tausgaben. Aber im Jahre 1911 stiegen sie gew altig in die Höhe 
und schufen dadurch ein Defizit.

Im Centre sinken in der Zeit von 1906 bis 1910 die A nlagekosten, 
steigen aber 1911 um so stärker w ieder empor, ln den Jahren 1906 bis
1910 beliefen sich diese Kosten auf 3,3 Millionen F r; 1911 stiegen sie auf 
6 600 000 Fr.

In der G egend von Charleroi beginnt die E rhöhung erst in der zweiten 
H älfte des vorigen Jahrzehntes und (steigt auch 1911 noch beträchtlich an.

In Namur waren die Anlagekosten stets hoch.
In Lüttich nehmen die A nlagearbeiten erst von 1907 ab eine größere 

A usdehnung; doch ist das Becken von Lüttich das einzige, das kein Defizit 
aufzuweisen hat. Für G esam tbelgien endlich kann man eine fortw ährende 
E rhöhung der Anlagekosten feststellen, die im Jahre 1911 besonders stark 
in die Erscheinung tritt.

Das Sinken der Gewinnziffern in den letzten Jahren ist also besonders 
auf die A usführung größerer Anlagen zurückzuführen, die durch die fo rtge
schrittene Bergbautechnik und auch durch die gesetzliche Regelung der Arbeit
zeit in den Gruben bedingt wurden. Im allgemeinen ist die Erhöhung der außer
ordentlichen Ausgaben noch hinter der Gewinnverm inderung zurückgeblieben ; 
auch die Lohnerhöhung und die allgemeine Teuerung haben ihr Scherflein dazu 
beigetragen. Aber wenn so einerseits durch die N atur der Dinge die Preise 
der belgischen Kohlen ziemlich hoch gehalten wurden, spielt anderseits der 
Einfluß der Syndikate eine nicht unbedeutende Rolle in der Preispolitik auf 
dem Kohlenmarkt.

Der Verkauf der Kohle ist verschieden organisiert. Es gibt einerseits 
die H andelsagenten, die sogenannten Vermittler, die den Verkauf zwischen 
den Kohlenproduzenten und den Verbrauchern gegen eine bestim mte Kom
mission, gewöhnlich 50 c/t, vermitteln. Anderseits übernehm en die Leiter 
der Kohlengruben vielfach die Lieferung an die benachbarten H üttenw erke 
oder geben selbst bei den öffentlichen V erdingungen A ngebote ab. Auch 
die M ontagsbörse in Charleroi und die M itwochsbörse in Brüssel spielen
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1901
bis
1905
Fr

1906
bis
1910
Fr

1911

Fr

1.
M o n s

G e sa m tfö rd e rk o s te n ........................... 65 589 700 67 331 700 69 835 300

2. A n la g e k o s t e n ...................................... 4 066 800 5 395 500 7107 900

3. Verhältnis zw ischen den Anlage
kosten und den G esam tausgaben vH 7,4 8,0 10,2

4. Gewinn oder V e rlu s t........................... +  5 131 200 +  4 304 400 — 2 841 100

1.
C e n t r e

G e sa m tfö rd e rk o s te n ........................... 43 401 900 49 404 800 52 522 500

2. A n la g e k o s t e n ...................................... 3 760 500 3 366 200 6 619 900

3. V erhältnis zw ischen den A nlage
kosten und den G esam tausgaben vH 8,7 6,8 12,6

4. G ew inn oder V erlust........................... +  1 926 400 +  2 969 900 — 2 287 300

1.
C h a r le r o i  

G e sa m tfö rd e rk o s te n ........................... 94 051 800 117 042 100 125 252 600

2. A n la g e k o s t e n ..................................... 7 921 600 11 391 700 16 026100

3. V erhältnis zw ischen den Anlage
kosten und den G esam tausgaben vH 8,4 9,7 12,8

4. G ew inn oder V e r l u s t ...................... + 1 1  708 400 + 1 3  394 700 — 2 060 000

1.
N a m u r

G e sa m tfö rd e rk o s te n ........................... 8 773 500 11 904 300 11 631900

2. A n la g e k o s t e n ...................................... 1 208 700 1 260 800 1 207 500

3. V erhältnis zw ischen den Anlage
kosten und den G esam tausgaben vH 13,8 10,6 10,4

4. G ew inn oder V e r l u s t ...................... — 81 800 +  530 100 — 753 800

1.
L ü t t ic h

G e sa m tfö rd e rk o s te n ........................... 71 756 700 86 514 200 84 160 500

2. A n la g e k o s t e n ...................................... 4 724 700 7 639 200 7 481 100

3. V erhältnis zw ischen den Anlage
kosten und den G esam tausgaben vH 6,6 8,8 8,9

4. G ew inn oder V e r l u s t ...................... + 1 0  965 700 + 1 0  701 700 +  4 818 000

1.
G e s a m t b e lg i e n  

G e sa m tfö rd e rk o s te n ........................... 272 573 600 332 197 000 343 403 000
2. A n la g e k o s t e n ..................................... 21 682 300 29 053 600 38 442 500
3. Verhältnis zw ischen den Anlage

kosten und den G esam tausgaben vH 8,0 8,7 11,2
4. G ew inn oder V e r l u s t ...................... + 2 9  649 900 + 3 1  900 800 — 3124100
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für den Verkauf der belgischen Kohle eine bedeutende Rolle. Den ent
schiedensten Einfluß auf die Preispolitik haben jedoch unstreitig  die Ver
kaufsyndikate, von denen die w ichtigsten das „Syndicat des charbonnages 
liegeois“ , das „C om ptoir de vente des charbons du bassin du C entre“  und 
das „Syndikat des cokes beiges“ sind. Man hat bisher vergebens versucht, 
die zahlreichen Provinzkartelle zu einem einheitlichen Kartell, ähnlich wie 
das rheinisch-westfälische Kohlensyndikat es darstellt, zusam menzuschließen. 
Diese Bemühungen scheiterten meist an dem W iderstand der Kohlenproduzenten 
selbst. Doch füllt das „Syndikat des adjudications de charbon des chemins 
de fer de l’E tat beige“ , in dem fast sämtliche belgischen K ohlengruben 
vereinigt sind, in gewissem M aße diese Lücke aus. Es gibt durch seine 
Preisstellung bei den öffentlichen V erdingungen dem ganzen belgischen Kohlen
markt ein gew isses Rückgrat, eine Richtschnur, um die im allgemeinen die 
Preise pendeln, und man kann sagen, daß sich ohne seinen Einfluß keine 
großen Preisänderungen vollziehen.

D ie  T r a n s p o r t f r a g e .

Neben den schon erw ähnten preisbestim menden Einflüssen auf dem bel
gischen Kohlenmarkt komm t vorzüglich für die V erbraucher noch ein Punkt 
von außerordentlicher W ichtigkeit in Betracht: die Transportfrage. N ur wenige 
industrielle W erke können ihren Bedarf an Kohle in nächster Nähe decken. 
Wo dies der Fall ist, wie beispielsweise bei Cockerill in Seraing, sind sie 
dennoch wegen der fehlenden Q ualitäten in w eitgehendem  M aße von ent
fernteren, zum Teil von ausländischen Kohlengruben abhängig.

Der W assertransport komm t im allgemeinen nur bei den Kohlengruben 
in Betracht, die einen „H afen“  besitzen, in dem sie die Kohlen unm ittelbar 
auf das Schiff verladen können. Dies ist in Belgien meist nur bei den 
Kohlengruben des Beckens von Charleroi und der Basse-Sambre der Fall. 
Im Lütticher Becken kom m t die W asserfracht w eniger in Betracht, weil die 
Kohlengruben m eist zu w eit von der Maas oder dem Kanal Lüttich-M aestricht 
entfernt liegen. Verschiedene G ruben, wie beispielsweise die von La Hayne, 
haben trotz der Entfernung einen Veriadekai an der Maas oder an dem 
M aestrichter Kanal angelegt und fahren die Kohlen mit der Bahn an; 
doch verteuert diese Bahnfracht von der G rube bis zum Veriadekai den 
Transport schon allein um 0,75 F r/t. Außerdem darf auch die Em pfang
station nicht außer Betracht gelassen werden. Die Entfernungen von Kohlen
produzenten und -konsumenten sind in Belgien nicht derartig, daß sto einen 
kostspieligen Umschlag von Bahn zu Schiff und von Schiff zu Bahn vertragen 
könnten; dies w ürde die Transportkosten und dam it die G estehungskosten 
zu sehr erhöhen. Gewöhnlich wird daher auch bei der V ersendung in Be
tracht gezogen, ob der V erbraucher günstig  für den Kanal- oder den Eisen
bahntransport liegt, ferner wie groß der Abstand zwischen Produzenten und 
Konsumenten ist; denn bekanntlich tritt die größere V erbilligung durch den 
W assertransport erst bei größeren Entfernungen in die Erscheinung. So 
kostet z. B. der W asserversand der Tonne Kohlen von Charleroi nach Brüssel
2,25 F r und nach Antwerpen 2,75 Fr. Die 0,50 Fr Zuschlag bis Antwerpen 
stehen jedenfalls in keinem Verhältnis zu der Entfernung. W o es sich um 
größere Entfernungen handelt, wird daher durchschnittlich die W asserfracht
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benutzt. Bei kleinen Entfernungen w ird durchw eg die Eisenbahnfracht vor
gezogen. Bei gleichem Preis ist im mer die Eisenbahnfracht vorzuziehen, 
weil die V erladung bequem er und die Anfuhr leichter ist.

Die T ransportkosten  w erden verschiedenartig  bestim m t. Bei der Eisen
bahnfracht ist der Preis das Ergebnis eines einheitlichen Tarifes, der nur 
durch Sondertarife für die M assenartikel, w ie die Kohle, abgeändert wird. Beim 
W assertransport hingegen g ib t es keine T arifierung. Die Preise werden für 
jeden einzelnen Fall je nach der Lage des Frachtenm arktes festgesetzt. Doch 
tre ten  im allgem einen keine großen Ä nderungen ein. Nach dem belgischen 
E isenbahntarif ist der Versand von Kohlen, Koks und Briketts mit 56 ets/tkm 
festgesetzt. Jeder w eitere K ilom eter bis einschließlich 25 km wird mit 6 cts 
berechnet, Entfernungen von 26 bis 75 km kosten 4 cts/tkm , Entfernungen 
von 76 bis 100 km 2 cts, von 101 bis 350 km 1 cts und jede w eitere Ent
fernung über 350 km w iederum  2 cts. A ußerdem  besteht ein Mindestsatz 
für ganz kleine Entfernungen oder Entfernungen von über 100 km. Die 
folgende Zusam m enstellung g ib t eine Übersicht über die T ransportpreise bei 
bestim m ten Entfernungen.

Entfernung a,,g ^ ^ ner M indestsatz

km Fr Fr
1 0,56 0,70

10 1,10 0,00
20 1,70 1,30
30 2,20 1,70
40 2,60 2,10
50 3,00 2,50
75 4,00 3,50

100 4,50 4,30
150 5,00 5,90
200 5,50 7,10
300 6,50 8,70
400 8,00 10,30

Die erste Reihe stellt den ,,Allgemeinen T arif“  dar, der zu zahlen ist, 
sow eit ihn der M indestsatz nicht übersteigt.

Bei K ohlensendungen aus England ist ein Spezialtarif vorgesehen, der 
von dem M indestsatz abw eicht. Des besseren V erständnisses w egen will 
ich diesen Tarif dem obigen gegenüberstellen:

Entfernung allgem einer
Tarif Spezialtarif

km Fr/t Fr/t
1 0,56 0,56

10 1,10 1,10
20 1,70 1,70
30 2,20 2,20
40 2,60 2,60
50 3,00 3,00
75 4,00 3,75

100 4,50 4,00
150 5,00 4,50
200 5,50 5,00
300 6,50 6,00
400 8,00 —
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Zu diesem allgemeinen Differentialtarif kommen dann noch die Spezial
tarife Nr. 1 und 2 für die A usfuhr und die Einfuhr, auf die ich noch w eiter 
unten zu sprechen komme, sowie die Spezialtarife 27, 29, 31, 32 und 42 und 
die vorläufigen A usnahm etarife 6 und 31, auf die ich hier nicht näher ein- 
gehen kann und die auch für einen allgemeinen Überblick, wie ich ihn hier 
gebe, kein besonderes Interesse haben.

Die H öhe der W asserfracht hängt von dem Preisregler „A ngebot und 
N achfrage“  ab. Es genügt hier, einige Frachtsätze für den W eg vom Kohlen
gebiete nach einigen H auptabsatzplätzen zu geben, die mit geringen Ab
weichungen von höchstens einem Zehntel in den letzten Jahren in G eltung waren.

Abb. 10. Inlandverbrauch und Ein
fuhr von Kohle durch Belgien in t 
im Durchschnitt der Jahrzehnte 

1831 bis 1911.

Abb. 11. E infuhr von Stein
kohle, Koks und Briketts in t 
in den Jahren 1897 bis 1911.

Die durchschnittliche W asserfracht für Kohlen aus dem Becken von Lüttich 
(Flcmalle, Jem appe, Tillem, Lüttich und H erstal) betrug : 

nach Antwerpen . . . 2,25 Fr/t
Brüssel 
G ent . 
Namur 
A lost.

3,00
2,70
1,90
2,40
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Aus dem Becken von C harleroi betrug sie:
nach A ntw erpen . . . 2,75 Fr/t

» B rü s s e l..........................2,25 »
» A lo s t...............................3,25 »
» G e n t ...............................3,25 »

D i e  K o h l e n e i n f u h r  n a c h  B e l g i e n .

Wie meine A usführungen ergeben, genüg t die belgische Kohle den an- 
sie gestellten Ansprüchen w eder nach G üte noch nach M enge; es muß noch 
frem de Kohle eingeführt werden.

Jahre Inlandverbrauch

t

durchschnittliche 
jährliche Einfuhr

t

vH des 
Inlandverbrauches

1831 bis 1840 2 280 468 21 005 0,09

1841 » 1850 3 412 257 16 569 0,04

1851 » 1860 5 402 172 70 206 6,12

1861 » 1870 7 878 736 174 522 2,21

1871 » 1880 10 696 580 628 576 5,87

1881 » 1890 13 646 510 1 197 135 8,77

1891 » 1900 17 010 910 2 303 011 13,53

1901 » 1910 21 970 383 5 783 211 26,30

1911 24 821 000 8 531 000 34,27

Die Einfuhr ist also in raschem  und unaufhaltsam em  A ufsteigen begriffen 
und hat besonders im letzten Jahrzehnt gew altig  zugenom m en, und zwar

Steinkohle wie für Koks und Briketts.
Jahr Steinkohle Koks Briketts

t t t
1897 2 017 344 269 606 632
1900 3 288 510 289 673 21 813
1903 3 554 807 308 877 43 835
1906 5 358 789 352 316 147 302
1909 5 862 892 316 053 158 825
1911 7 326 563 691 837 383 224

Die E infuhr der Steinkohle hat sich som it in dieser kurzen Zeit fast ver
vierfacht, die Kokseinfuhr fast verdreifacht und die E infuhr von Briketts 
hat m ehr als den 600 fachen Betrag erreicht. Die Statistik auf S. 679 gibt 
uns noch Aufschluß über die H erkunft d ieser Einfuhr, über die Bedeutung 
der einzelnen Einfuhrländer, über die A rt des T ransportes und über den 
W ert der eingeführten Kohlen.

Deutschland liefert hiernach bei w eitem  die m eisten B rennstoffe nach 
Belgien. G roßbritannien kom m t an zw eiter Stelle für die L ieferung von Stein
kohlen, doch w ird es in der Lieferung von Koks und Briketts von Frankreich 
übertroffen; s. auch Abb. 12 und 13.
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V /////A  Sfein/coh/e 
21 K oks

Abb. 12. Gesam ttonnenzahl der 
aus den H erkunftländern nach 
Belgien eingeführten und dort 

verbrauchten Kohle.

Abb. 13. G esam tw ert in Fr 
der aus den H erkunftländern 
nach Belgien eingeführten und 

dort verbrauchten Kohle.

W ie bereits früher hervorgehoben w urde, kommt das Ausland bei den 
Verdingungen der belgischen S taatsbahnen nur in sehr beschränktem  M aß 
in B etracht; die E infuhr ausländischer Brennstoffe muß daher vorzüglich 
bei der Industrie ihr U nterkom m en finden. Für die deutschen Kohlen und 
Koks ist dies hauptsächlich bei der Eisenindustrie der Fall.

Die belgischen H ochöfen verbrauchten im Jahre 1911 2186 820 t Koks, 
von denen 325 320 t, oder 14,9 vH, aus 
dem Auslande stamm ten. Das V erhältnis 
des V erbrauches von ausländischen Koks 
in belgischen H ochöfen zu deren G e
sam tverbrauch betrug :

vH
1906 .............................  10,4
1907 .............................  10,2
1908 . . . . . .  7,4
1909 ...........................  4,7
191 0 ................................10,9
191 1 ................................14,9

Dabei ist der V erbrauch ausländischer 
Koks fast ausschließlich auf die Provinzen 
Lüttich und Luxem burg beschränkt.

Die Ü bersicht auf S. 679 und die A b
bildungen 12 und 13 zeigen Deutschlands 
hervorragende S tellung; man kann ohne 
Zögern behaupten, daß heute alle aus
ländischen Koks, die zur H erstellung des
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Roheisens in Belgien verbraucht werden, aus Deutschland stammen. Die meisten 
deutschen Koks w erden aus dem R uhrgebiet bezogen, nur kleinere M engen 
stam m en aus dem Aachener Revier. Die französischen Koks, die in Belgien 
eingeführt w erden, w erden meistens in der Zem entindustrie verbraucht.

W ichtiger noch als die Kokseinfuhr ist für die belgischen H üttenw erke 
die Einfuhr von Koksfeinkohle, die sie in eigenen Koksanlagen verkokt; mit 
den N ebenprodukten wird ein ergiebiger Handel betrieben. Auch eignet sich 
die Koksfeinkohle viel besser für den T ransport als die Koks selbst. Cockerill, 
Ougree-M arihaye, Angleur und viele andere H üttenw erke führen regelm äßig 
steigende Mengen Feinkohle ein. Beschränkt w ird die Einfuhr aus D eutsch
land durch das Übereinkommen, das zwischen dem Syndicat des cokes beiges 
und dem Rheinisch-westfälischen Kohlensyndikat abgeschlossen w urde und das 
die jährliche Lieferung an Koksfeinkohle für das Becken von Lüttich auf 
180 000 t begrenzt hat. Nach dem H ennegau kommen infolge dieses Abkom
mens sozusagen keine deutschen Koksfeinkohlen und keine deutschen Koks 
m ehr; einige außersyndikatliche Zechen liefern dorthin, die M engen können 
aber keinesfalls bedeutend sein. Die Koksöfen des H ennegaues haben sich 
-daher vorzüglich mit englischer Feinkohle zu versorgen gesucht, doch sind 
die Abschlüsse sowohl hinsichtlich des Preises als auch der Q ualität nicht 
seh r vorteilhaft gewesen. Auch die neuen Kokereien im Becken von Charleroi 
wie die in den letzten Jahren immer m ehr an der Seeküste sich ansiedelnden 
Koksanlagen rechnen fast nur mit ausländischer Koksfeinkohle, und wegen 
der günstigen Transporte wird hier die englische Kohle wohl unstreitig für 
«die Zukunft den V orrang haben.

A bb. 14. Eisenbahnverfrachtung 
in t bei der Einfuhr nach Belgien.

Abb. 15. Schiffsverfrachtung in t 
bei der Einfuhr nach Belgien.
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ln den Z inkhütten wird vornehm lich deutsche Kohle verbraucht, in den 
K onstruktionsw erkstätten und G ießereien besonders belgische und fran
zösische. Jedoch ist auch hier die deutsche Kohle vertreten. Bei den 
Gaswerken wird ungefähr zur Hälfte, also ungefähr 400 000 t jährlich, 
frem de G askohle verbraucht, die w iederum  etw a zur H älfte aus D eutsch
land und zu je einem Viertel aus Frankreich und England bezogen wird. 
In der G lasindustrie wird neben den einheimischen Kohlen fast nur fran
zösische Kohle verbraucht; deutsche oder englische Kohle wird nur heran
gezogen, um allzu erheblichen P reissteigerungen der belgischen Produzenten 
zu begegnen. An der Deckung des häuslichen Bedarfes hat Belgien selbst 
einen starken Anteil, und zw ar liefert es vorzüglich nach Flandern, der Provinz 
A ntwerpen und V erviers; außerdem  w erden ziemliche M engen eingeführt aus 
dem Ruhrgebiet, dem Aachener Bezirk, aus H olländisch-Lim burg, aus Wales 
und Newcastle und dem  nordfranzösischen G ebiet, den D epartem ents Nord 
und Pas de Calais.

Über den T ransportw eg g ib t uns die Übersicht auf S. 679 ebenfalls Be
scheid, desgleichen die A bbildungen 14 und 15. W ir ersehen daraus, daß 
sozusagen nur die Steinkohle eine g roße Rolle beim K analtransport spielt, 
w ährend die anderen Brennstoffe den E isenbahntransport vorziehen. Für den 
T ransport zu M eer kom m t in erster Linie England in Betracht, das über die 
Häfen von Antwerpen, G ent und O stende einführt.

Für die Einfuhr von Kohle, Koks und Briketts aus dem Ruhrbecken 
und dem Aachener Revier besteht ein A usnahm etarif, der je nach der Ladung 
von m indestens 10 t, 45 t oder ganzen Ladungen von m indestens 200 bis 
300 t verschieden ist. Führen wir zum besseren V erständnis ein Beispiel 
an und nehm en wir als V ersandstation für das R uhrgebiet Essen und für 
den Aachener Bezirk Eschweiler an :

Bestimmungsort Entfernung Tarif A Tarif B Tarif G
Von Essen (Nord) nach km Fr/t Fr/t Fr/t

A ntw erpen..................................... 218 6,88 6,78 5,85
A lo s t ...............................................  256 7,36 — —
B r ü s s e l ..........................................  245 7,25 — —
G e n t ...............................................  275 7,53 — —
L ü tt ic h ..........................................  174 6,56 5,82 —
L ö w e n ................................  224 8,04 6,84 —

Von Eschweiler nach
A ntw erpen ..................................... 164 5,46 5,43 —
A lo s t ...............................................  188 5,72 — —
B r ü s s e l ..........................................  162 5,46 — —
G e n t   214 5,98 — —
L ü t t ic h ................................  68 3,81 — —
L ö w e n ..........................................  135 5,19 5,14 —

Der Tarif A gilt für alle belgischen E m pfangstationen, w ährend der 
T arif B nur für einzelne Stationen G eltung hat. Tarif C, der 5,85 F r für die 
Strecke Essen-Antwerpen vorsieht, gew ährt noch die folgenden E rm äßigungen, 
w enn sich die V ersender verpflichten, jede W oche regelm äßig größere  La
dungen zu verfrachten:
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bei 2 vollständigen Zügen eine Erm äßigung von 0,125 Fr/t
» 3 » » » » » 0,25 »
» 4 » » » » » 0,375 »
» 5 » » » » » 0,50 »
» 6 » » » » » 0,625 »

Es handelt sich hierbei gew isserm aßen um A bonnementstarife.
D ieser Ausnahmetarif ist der einzige Ausnahme- oder Sondertarif, den 

Belgien auf seinen Eisenbahnen für die Kohleneinfuhr hat. Die französischen 
und holländischen Kohlen werden nach allgemeinen internationalen Sätzen 
tarifiert.

Der Transportpreis nach dem Lütticher G ebiet ist für die französische 
Kohle und die deutsche Ruhrkohle ungefähr gleich. F ür die übrigen G e
biete, wie H ennegau und Flandern, ist Frankreich wegen seiner geographi
schen Lage gegenüber dem R uhrgebiet im Vorteil. Viel billiger als die 
Eisenbahnfracht ist für die Ruhrgebiete und auch für die nordfranzösische 
Kohle die W asserfracht, sow eit sie für die Einfuhr in Betracht kommen kann. 
Die W asserfracht von R uhrort nach Antwerpen gib t de Leener mit 1,50 F r/t 
an ; im Durchschnitt übersteigt sie 2 F r nicht. Bis Brüssel beträg t der 
Durchschnittspreis 2,80 Fr. Rheinschiffe von 500 bis 800 oder auch 1000 t 
befördern die Kohle von R uhrort bis G ent für einen Frachtpreis von 
2 F r bis 2,50 Fr. Zählt man hierzu noch das A nschleppen der Kohle von 
Ruhrort mit der Eisenbahn und den U m schlag auf das Schiff, was sich im 
ganzen ebenfalls auf 2 F r bis 2,50 F r beziffert, so beläuft sich der gesam te 
Transportpreis für Kohle nach Belgien auf etw a 5 F r/t, ist also immerhin noch 
um 1 b is 2 F r billiger als die Eisenbahnfracht. Man strebt in Belgien, besonders 
in Industriekreisen, auf eine V erallgem einerung und V ereinheitlichung der 
Sondertarife für die Einfuhr hin und will besonders auch für Nordfrankreich 
die Vorzüge des vorerwähnten Ausnahmetarifes erreichen.

Der V e r k a u f  der ausländischen Kohle ist in Belgien verschieden organi
siert. Der Handel mit englischen Kohlen wird durch Zwischenhändler be
trieben, die als V ertreter g roßer englischer H andelshäuser auftreten. Diese 
Handelsfirmen schieben sich zwischen die Kohlengruben und die Käufer ein 
und leiten den Kohlenmarkt, was für die belgischen V erbraucher nicht sehr 
angenehm ist, da die Kohlengruben immer im H intergrund bleiben und den 
Abnehmern gar keine G ew ähr für die Regelm äßigkeit und Beständigkeit der 
Lieferungen geboten ist. Dies kann besonders bei Lieferungen von Q ualitäts
kohle unangenehm werden.

Die nordfranzösischen Kohlengruben des N ord und Pas de Calais sind 
in Belgien selbst durch große Kohlenhandelsfirmen vertreten. Auch die Koh
lengruben machen bei G elegenheit den belgischen H üttenw erken selbst An
gebote durch ihre Agenten, die bevollmächtigt sind, einen Handel abzuschließen. 
Die holländische Kohle wird durch Agenten, die in Belgien ihren W ohnsitz 
haben, vertrieben.

D er Verkauf der deutschen Ruhrkohle ist in Belgien am vollkommensten 
organisiert. Die Verkauforganisation konzentriert sich vollständig um die 
Société générale charbonnière in Antwerpen. Diese besorgt in Belgien so 
ziemlich alle Verkäufe des Rheinisch-westfälischen Kohlensyndikates, und zwar
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zu Bedingungen, die denen des Syndicat des charbonnages liégeois ziemlich 
ähnlich sind.

D i e  b e l g i s c h e  K o h l e n a u s f u h r .

Als G egenstück zur E infuhr von Kohle nach Belgien bleibt nun noch die 
K ohlenausfuhr zu untersuchen. Sie be trug :

durchschnittliche
Jahre u c a u m u . « « . ^  jährliche Ausfuhr

1831 bis 1840
1841 » 1850
1851 » 1860
1861 » 1870
1871 » 1880
1881
1891
1901

1890
1900
1910

1911

G esam tförderung

t
2 916 552 
4 815 2S8 
8 635 216 

11 7S0 626 
15 033 215 
18 325 038
21 002 948
22 736 480
23 053 540

vH der 
G esam tförderung

657 089
1 419 600
2 753 250 
4 076 412
4 965 211
5 S75 663
6 295 049 
6 703 153 
6 980 800

22,52
29.48
34.05 
34,60 
33,02
32.06 
29,97
29.48 
30,28

Bis zu den siebziger Jahren steig t die A usfuhr ganz ausgesprochen; von da 
ab sind die A bstände jedoch bedeutend m äßiger, und die A usfuhr nimmt 
prozentual, d. h. im Vergleich zur Förderung, allmählich ab ; s. auch Abb. 16.

Der im letzten Jahrzehnt ziemlich unveränderte S tand der Ausfuhr be
w eist im Zusam m enhang m it dem W achsen der Förderung , daß trotz der 
Steigerung der E infuhr auch die Inlandkohle in Belgien im m er m ehr Ver-

-------------durchschnittliche
jährliche Ausfuhr

\////A  Steinkohle 
Koks 
ßriketts

C H V  :  .47“ "" ' T"~ fö tm ti
M gay

,* * *  .-vr.v..- ; ....... s - a

P ^ | P | P j P

Abb. 16. Förderung und A usfuhr 
von Kohle aus Belgien 

im D urchschnitt der Jahrzehnte 
1831 bis 1911.

Abb. 17. A usfuhr von Steinkohlen, 
Koks und Briketts in t  

in den Jahren 1897 bis 1911.
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Wendung findet. Die folgende Aufstellung zeigt, in welchen M engen Stein
kohle, Koks und Briketts ausgeführt w urden; s. auch Abb. 17.

Jahr Steinkohle
t

Koks
t

Briketts
t

1897 4 448 544 909 486 615 074
1900 5 260 991 1 073 313 604 864
1903 4 923 368 841 142 623 691
1906 4 972 340 856 475 459 753
1909 5 076 942 1 014 964 559 184
1911 5 169 523 1 026 921 530118

 /tu s fo h r
 ¿ /n fu h r

Die A usfuhr von Steinkohle und Koks bew egt sich in langsam aufsteigender 
Richtung, wenn auch das Jahr 1900 eine Abweichung auf weist. Die starke 
A usfuhr dieses Jahres ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen, wie 
beispielsweise auf den kräftigen Aufschwung der G eschäftsbew egung, den 
großen Verbrauch von Produkten aller Art für den Transvaalkrieg, die Ein
schränkung der englischen Ausfuhr und die Kohlenknappheit in Frankreich und 
auch in England, die durch Streiks her
vorgerufen wurde. Die Ausfuhr von Bri
ketts ist unbedeutend.

Das Verhältnis von A usfuhr und Ein
fuhr zeigt Abb. 18.

Die belgische Steinkohle wird vor
nehmlich für den häuslichen Verbrauch 
ausgeführt, besonders nach Paris, wo 
sie sehr geschätzt wird. Die größte 
Rolle in der belgischen K ohlenausfuhr 
spielen die Koks für industrielle Zwecke.
Die Hochofenkoks finden regelm äßig Ab
satz im Norden Frankreichs und in der 
Haute-M arne; ferner auch in der Gegend 
von Longwy, Nancy, Elsaß-Lothringen 
und dem G roßherzogtum  Luxemburg.
Nach der deutsch - belgischen Kokskon
vention bilden der Norden Frankreichs 
und die Haute-M arne den Bezirk A, in 
welchem dem Syndicat des cokes beiges
77 vH des Verkaufes Vorbehalten sind, dem deutschen nur 23 vH. Die 
anderen Absatzgebiete bilden den Bezirk B, in dem das belgische Koks
syndikat nur ein Zehntel absetzen darf. Die Briketts werden nach der 
Schweiz, Holland, Spanien und sogar nach Rußland ausgeführt; für das 
Jahr 1911 siehe die Zusamm enstellung auf S. 686 sowie Abb. 19 und 20.

Bei der gewaltigen Industrialisierung, die sich im letzten Jahrzehnt voll
zogen hat, wird der Ruf nach Kohle immer dringender, und sow ohl Bel
gien selbst als auch die N achbarländer, vorzüglich Ost- und Nordfrankreich, 
suchen mit allen Mitteln Beteiligungen an belgischen Kohlengruben zu er
w erben, wie w ir dies vor einigen Jahren in der Campine und jüngst w ieder 
bei den neuentdeckten südlichen Lagern sehen konnten. Auch hat sich in

Abb. 18. Belgische Kohlen
einfuhr und -ausfuhr in t 

von 1897 bis 1911.
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S t a t i s t i k  f ü r  d a s  J a h r  1911.

B e s t im m u n g s 
la n d

G e s a m ts u m m e
d e r

a u s g e fO h r te n
K o h le

t

A r t  d e s  T r a n s p o r t e s G e s a m tw e r t
d e r

a u s g e f ü h r te n
K o h le

F r

.2?
«. h.

■= s*

l !o
ca

F r / t

z u
M e e r

t

z u  L a n d  
u n d  m it  d e r  
E is e n b a h n

t

a u f  K a n ä len  
u n d  F lü s s e n

t

Frankreich 4 344 739 ■) 12 734 3 164 383 1 667 773 68 646 876

D eutschland 292 953 6 678 192 702 94 086 4 628 657
o
e N iederlande 265 853 2 598 181 951 111 031 4 200 477 15,80

-5 Luxem burg 113 155 — 113 305 — 1 787 849
\jj

Schweiz 64 710 — 69 435 — 1 022 418

Frankreich 397 019 5 375 643 602 7 534 10 096 193

Deutschland 260 322 533 259 648 1 000 6 619 988

o N iederlande 47 770 — 40 459 22 841 1214 791 25,43
X

Luxem burg 182 183 — 182 591 — 4 632 914

Schweiz — — — — —

Frankreich 267 341 14 466 270 102 81 686 4 755 996
C/i D eutschland 39 520 350 28 617 10 553 703 061

'S N iederlande 15 697 — 14 957 12 479 279 250 17,79
>-*
CÛ Luxem burg 20 000 — 20 009 — 355 960

Schweiz 16 436 — 16 456 292 396

J) E s  h a n d e l t  s ic h  in  d i e s e r  S p a l te  n u r  u m  d ie  Z u lu h r  v o n  b e l g i s c h e n  K o h len , w ä h re n d  
b e i  d e n  e in z e ln e n  T r a n s p o r t a r t e n  d ie  G e s a m tm e n g e  d e r  a u s g e i ü h r i e n  K o h le , a ls o  a u c h  d e r  frem d en  
K o h le  im  D u r c h g a n g v e rk e h r ,  b e r ü c k s i c h t ig t  i s t .

m etallurgischen Kreisen im m er m ehr die N eigung entw ickelt, neue Koks
anlagen an der belgischen M eeresküste für die V erhüttung der englischen 
und belgischen Kohle anzulegen. Man braucht bloß an Z eebrügge, Wille- 
broeck und das in den letzten Jahren von ostfranzösischen M etallurgen 
gegründete Sluiskil an der holländischen Küste zu erinnern. Durch den 
neuen französischen Spezialtarif für den K okstransport im N ordosten wird sich 
diese Bewegung, die im französischen O sten im m er w eitere Kreise zog, wohl 
künftighin an der französischen Küste selbst fortpflanzen und ausdehnen.

Die V erfrachtungsverhältnisse zeigen Abb. 21 und 22. F ü r das Elsaß 
wird die K analfracht vorgezogen, w ährend für Luxem burg nu r die Eisen
bahnfracht in Betracht kommt.

Die Preispolitik bei der belgischen K ohlenausfuhr ist verschieden von 
der beim Inlandverbrauch. Die belgischen K ohlengruben befolgen auf 
dem A uslandm arkt eine Politik des w irtschaftlichen O pportunism us, der 
ihnen, insbesondere in Frankreich, einen nicht unbedeutenden Einfluß auf 
die Preispolitik des französischen Kohlenm arktes sichert. D ort, w o ihnen 
durch deutsch - belgische Abkommen der Absatz gesichert ist, verkaufen 
sie ihre Koks zu Inlandpreisen; aber dort, w o ihnen ein starker W ett-
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Abb. 19. Gesamttonnenzahl 
der aus Belgien nach den 

Bestimmungsländern 
ausgeführten Kohle.

Abb. 20. G esam tw ert in Fr 
der aus Belgien nach den 

Bestimmungsländern 
ausgeführten Kohle.

bew erb entgegentritt, gewähren sie Nachlässe von 2 bis 3 F r gegen den 
gewöhnlichen Preis. W o ein starkes, w ohlorganisiertes Syndikat besteht, wie 
beispielsweise das Syndicat des charbonnages liégeois, ist eine größere 
Regelmäßigkeit auch für die Ausfuhrpreise gesichert. Hier werden in Kartell
versammlungen die Preise mit Rücksicht auf das V erkaufgebiet und den 
fremden W ettbew erb, also mit Rücksicht auf A ngebot und Nachfrage, fest
gesetzt und genau durchgeführt. Aber wo diese syndikatliche O rganisation 
fehlt, hängt der Verkaufpreis ab von persönlichen Schätzungen, vom Feilschen 
und von allen möglichen und unmöglichen Zugeständnissen und Nachlässen, 
die der Verkäufer macht, um die Bestellung zu erhaschen. Auf entfernten 
Märkten und in überseeischen Ländern richtet sich der Preis der belgischen 
Kohle trotz aller Syndikate nach Angebot und Nachfrage. Das ist für die 
Ausfuhr nach Ägypten, Spanien und Italien ausschließlich der Fall, und zu
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einem großen Teil auch für Deutschland, 
Holland und Luxem burg. Die Eisenbahn
fracht für die A usfuhr nach den verschie
denen Bezugländern ist durch Sondertarife 
geregelt.

Nach den N iederlanden ist bei einem 
V ersand von 100 t eine Erm äßigung um 
1,90 F r gegenüber dem N orm altarif vorge
sehen. Nach D eutschland und Luxemburg 
w erden die folgenden Erm äßigungen ge
w ährt:

1. Sendungen nach dem G roßherzogtum  
Luxem burg und den Stationen nörd
lich von der Eisenbahnlinie Chambrey- 
Saargem ünd 1,15 Fr,

2. Sendungen nach den übrigen Emp
fangstationen D eutschlands und nach 
Basel:

10 t ........................... 0,50 Fr
50 „ ........................... 1,25 „

1 0 0 , , ............................ 1,50 „
3. Nach der Schweiz und Italien wird 

dieselbe Erm äßigung wie für Basel 
zugestanden.

7S3V
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K oks

Abb. 21. E isenbahnverfrachtung 
der Kohle in t bei der A usfuhr 

aus Belgien.

Abb. 22. Schiffsverfrachtung 
der Kohle in t  bei der A usfuhr 

aus Belgien.
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Auch für die A usfuhr nach Frankreich treten Erm äßigungen von 0,50 Fr,
1,25 F r und 1,50 F r und je nach dem Ausfuhrbecken bis zu 2 F r in Kraft.

Für die Berechnung der Kanalfracht g ib t es, wie schon früher hervorge
hoben w urde, keine festen Sätze. Es genügt daher, die Fracht fü r einige 
typische Abnahmebezirke anzuführen, um sieh ein ungefähres Bild zu machen.

Sie beträg t von:
Mons nach P a r i s ......................................... 6,00 bis 7,50 Fr

» » R eim s......................................... 4,50 » 6,50 »
» » L i l l e ......................................... 2,50 » 3,00 »

Charleroi nach S e d a n ...............................4,50 » 5,00 »
» » Pont-ä-M ousson . . 6,50 » 7,50 »
» » C o lm a r 10,00 » 10,50 »
» » L y o n  12,00 Fr.

Im allgemeinen wird bei der A usfuhr der E isenbahntransport dem W asser
transport wegen der bedeutenden Erm äßigung durch die Sondertarife vorge
zogen. Diese ist so groß, daß beispielsweise eine zur A usfuhr bestim m te 
Tonne Kohle von Charleroi nach Antwerpen zu W asser 2,75 F r kostet, mit 
der Bahn nur 2,14 Fr.

Für den Seetransport hat man zwei Sondertarife für Sendungen von 
wenigstens 10 t und von wenigstens 50 t geschaffen, die neben dem allge
meinen Tarif gelten.

Entfernung allgemeiner Tarif Sondertarif Nr. 1 Sondertarif Nr. 2 
km Fr Fr Fr

1 0,56 0,56 0,56
10 1,10 1,10 1,10
20 1,70 1,80 1,70
30 2,20 2,20 2,00
40 2.60 2,20 2,00
50 3,00 2,20 2,00
75 4,00 2,20 2,00

100 4,50 2,60 2,00
150 5,00 3,c0 3,00
200 5,50 5,00 4,00
300 6,50 6,00 6,00
400 8,00 6,00 6,00

Es handelt sich teilweise um Zonentarife, die gleichm äßig hoch bleiben, 
welches auch die Entfernung ist, der erste zwischen 30 und 74 km, der 
zweite zwischen 25 und 100 km. Jenseits der Grenze wird der erste um 
2 bis 3 c/km, der zweite um 2 c erhöht.

Die Verkauforganisation für die Ausfuhr der belgischen Kohle ist ver
schieden Die großen belgischen Kohlenwerke haben auf den hauptsäch
lichsten Ausfuhrmärkten Agenten, die komm issionsweise verhandeln. Die 
kleinere Kohlengrube, die ausführen will, ist gezwungen, mit den ausländi
schen Kohlenhandelsfirmen in Verbindung zu treten.

Einzelne belgische Kohlensyndikate, wie das Syndicat des charbonnages 
liegeois und das Com ptoir de vente des charbons du Bassin du Centre, 
haben Geschäftstellen im Auslande geschaffen, die die Beziehungen der Kund
schaft zu der Gesellschaft unterhalten und überwachen können und zu
gleich eine wirksame Aufsicht über die Agenten hinsichtlich der P reisfest
setzung ausüben.
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S c h l u ß b e m e r k u n g e n .

Belgien ist heute ein großer Produzent, aber auch ein großer V erbraucher 
von K ohlen; seine F örderung hält nicht m ehr gleichen Schritt mit dem Ver
brauch. Es haben sich in den letzten Jahrzehnten derart zahlreiche und mannig
faltige Industrien um dieses Kohlenzentrum  kristallisiert, daß der Verbrauch 
noch tagtäglich stärker anw ächst und die E infuhr in dem M aße, wie die 
Förderung m angelt und die Q ualitätskohlen fehlen, immer stärker steigen muß. 
Die A usfuhr bew egt sich in langsam em  Zeitm aß und wird w ohl die H öhe der 
E infuhr nicht m ehr erreichen können, ehe nicht die neuen Kohlenfelder der Cam
pine und des Südens von M ons und C harleroi vollständig erschlossen sein wer
den. Dann wird die E infuhr etw as eingeschränkt w erden können, und die För
derung und die A usfuhr müssen lebhaft betrieben w erden, w enn die Gruben 
nur einigerm aßen ihre teuren A nlagekapitalien verzinsen und tilgen wollen. 
Bis dahin w erden jedoch immerhin noch 20 bis 30 Jahre vergehen, und Bel
gien w ird vorläufig in verstärktem  M aße seinen Bedarf auf den Ausland
märkten decken müssen. Seine geographische Lage ist äußerst gün stig ; denn 
es liegt nicht w eit ab von den englischen Kohlenbecken und kann sich mit 
Leichtigkeit in den K ohlenzentren des N ord und des Pas de Calais, an der 
Ruhr, im Aachener Bezirk und in H olländisch-Lim burg versorgen.

Auch Belgien selbst kann seine Förderung noch in verstärktem  Maß 
in die H öhe treiben, w enn die Leiter der K ohlengruben einmal von dem 
w enig kaufm ännischen G rundsatz des Flochhaltens der Preise zurückgekommen 
sein w erden. Durch diese Preise w ird naturnotw endig  gegenüber dem rasch 
ansteigenden Bedarf eine künstliche K ohlenknappheit hervorgerufen.

DIE ENTW ÜRFE ZU EINEM NEUEN PATENTGESETZ 
UND GEBRAUCHSMUSTERGESETZ.

Von P aten tan w alt Dr. BRUNO ALEXANDER-KATZ, B erlin .

Die an der notw endigen Reform des gew erblichen Rechtsschutzes inter
essierten Kreise w erden es begrüßen, daß die R eichsregierung durch Ver
öffentlichung v o r l ä u f i g e r  E n t w ü r f e  eines Patent-, G ebrauchsm uster- 
und W arenzeichengesetzes zunächst der breiten Ö ffentlichkeit G elegenheit zur 
M einungsäußerung gibt, bevor ein endgültiger G esetzentw urf dem Reichs
tage zugeht. Es m ögen hier zunächst die Entw ürfe des Patent- und des 
G ebrauchsm usterschutzgesetzes zur kritischen Besprechung gelangen, weil dieses 
R echtsgebiet die technischen Kreise in erster Linie interessiert.

Es ist kein Zweifel, daß die R eichsregierung in Kenntnis des durch die 
interessierten Vereine und V erbände in jahrelanger m ühsam er V orarbeit ge
sam m elten M ateriales bestreb t war, sich den W ünschen der Beteiligten an
zupassen und einen Ausgleich d e r verschiedenen Interessen herbeizuführen. 
V ergleicht man aber den großen U m fang dieser aus dem allgem einen W unsche 
nach Sicherung und Stärkung des Erfinderrechtes und aus dem Boden prak
tischer E rfahrungen gew achsenen V orarbeiten, so  erkennt man leider ein 
M ißverhältnis dieses Aufwandes an T atkraft zu der in den Entw ürfen ver
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körperten Leistung. Die Erläuterungen und der Entw urf zeigen wohl überall 
die Ansätze zu einer den berechtigten und zeitgem äßen Forderungen der 
Beteiligten entsprechenden A bänderung des geltenden Rechtes, es fehlt aber 
zumeist an der grundsätzlichen D urchführung sow ohl m it Bezug auf das 
materielle Recht wie auf die A usgestaltung des Verfahrens.

Aus den Erläuterungen is t erkennbar, wie sehr der Entw urf von dem 
leitenden G edanken beherrscht wird, dem Patentam t Zuwachs an Aufgaben 
und Arbeit zu ersparen, und die Reform wünsche dieser E rw ägung unter
ordnet. Man fürchtet ein Anwachsen der Geschäfte des Amtes und die 
drohende V ergrößerung des Beam tenkörpers und stim mt den Besserungsvor
schlägen nur insoweit zu, als sie keine erhöhte Belastung des Amtes m it 
sich bringen, „auch wenn diese Vorschläge durchaus annehm bar erscheinen“ . 
Als zw eiter Leitgedanke steht das rechtsfiskalische Interesse im V ordergrund. 
Eine starke Erhöhung der heutigen Anmelde- und N ichtigkeitsgebühren und 
die Festsetzung neuer G ebühren sollen die von außen an die Behörde heran
gebrachte A rbeitsm enge in gew issen Grenzen halten. Solche Gesichtspunkte 
verkennen Zweck und Aufgabe des Patentgesetzes und des Patentam tes und 
dürfen für eine der Rechtspflege dienende Einrichtung nicht leitend sein.

Den Andrang der Erfinder, die man m it Recht als Lehrer der Nation 
bezeichnet, sollte man als ein Zeichen reger erfinderischer und die Technik 
befruchtender Tätigkeit begrüßen und fördern, anstatt ihn einzuengen und 
abzuwehren. Mit der ungerechtfertigt hohen und neuen Belastung, die wohl 
in den Reichssäckelinteressen begründet sein mag, aber dem Geiste des 
Patentgesetzes zuw ider läuft, trifft man nicht die „w ertlosen und unreifen“  
Anmeldungen, die der Entwurf vom Patentam t fernhalten möchte, sondern 
nur den kapitalschwachen mittleren und kleineren Erfinder. Man verhindert 
dam it die O ffenbarung mancher wertvollen Erfindung des w enig bem ittelten 
Erfinders und handelt der wirtschaftlich-technischen B edeu tung , des Gesetzes 
zuwider. Die Entscheidung über W ert und Reife der Erfindung dürfte zur 
Zeit der Anmeldung selten zutreffen. Jedenfalls glaubt, wie auch die Er
läuterungen anerkennen, der Erfinder sicherlich stets an die hohe B edeutung 
seiner Erfindung, und erst der sehr o ft nicht in der Erfindung selbst, sondern 
in äußeren Verhältnissen begründete M ißerfolg der V erw ertung klärt den 
Erfinder über W ert und Reife der Erfindung auf. Deshalb is t auch die
vorgeschlagene hohe und neue Belastung des Erfinders als zw eckwidrig und 
auch unsozial abzulehnen.

Fordert der Andrang der G eschäfte, die, wie die Bilanz des P aten t
amtes zeigt, auch bei dem heutigen G ebührensatz noch einen recht er
träglichen Nutzen —  über 5 Millionen M — abwerfen, eine V ergrößerung 
des Beamtenkörpers, so muß die Organisation des Patentam tes folgen, wenn 
sie nicht versagen will. Ebenso könnte auch die Justiz-, die Eisenbahn- oder 
Postverw altung eine Erw eiterung der G erichte, des Schienennetzes, der P ost
anstalten zurückhalten um eine „ungefüge Abmessung des B eam tenkörpers“  
und dadurch eine „V erm inderung ihrer Leistungsfähigkeit“  zu verm eiden. 
Eine solche Politik würde man mit Recht als weltfrem d bezeichnen und be
klagen. Nach den Erläuterungen fürchtet man, es könnten bei weiterem
W achsen der Geschäfte geeignete Beamte nicht in genügender Zahl zur
V erfügung stehen. Dieses Bedenken ist gegenüber der w achsenden Zahl der
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technischen Akadem iker und der zunehm enden technischen Schulung und Ent
w icklung in D eutschland ganz unbegründet. Zum mindesten ist es aber 
unverständlich, wenn bei solcher Befürchtung der Entwurf sogar eine er
hebliche V erringerung des jetzigen B eam tenkörpers vorschlägt.

Das deutsche Paten tam t hat bisher bei stetig  w achsender Arbeit nicht 
versagt und durch seine auf w issenschaftlicher und praktischer Schulung auf
gebaute  strenge Prüfung der E rfindungen dem deutschen Paten t in der ganzen 
W elt ein besonderes Ansehen verliehen und seinen Nutzen und w irtschaftlichen 
W ert erhöht. Diese Tradition des Patentam tes und die G ew issenhaftigkeit 
des Beam tenkörpers w ird auch bei w esentlich erhöhter A rbeitslast dem Amte 
die Leistungsfähigkeit und dem deutschen P aten t das Ansehen erhalten. Dazu 
bedarf es aber nicht des verzw eifelten M ittels der A bw ehr und Einengung 
der A rbeitsm enge durch A bhaltung des Erfinders vom Patentam t.

A) Patentgesetz.
Der Entw urf hält an dem guten  äußeren A ufbau des alten Gesetzes 

fest. Die Abweichungen beziehen sich im m ateriellen Recht nur auf die 
A usgestaltung des Erfinderrechtes, im übrigen auf die O rganisation des Pa
tentam tes und das Prüfungsverfahren und halten sich in m äßigen Grenzen.

1. P a t e n t r e c h t .

Die drei kennzeichnenden M erkm ale der P a t e n t f ä h i g k e i t  : Erfin
dung, N euheit, gew erbliche V erw ertbarkeit, stellt auch der Entw urf auf. An 
der bew ährten N euheitsprüfung und an der U ntersuchung der Erfindungs
eigenschaften w ird festgehalten. D er E ntw urf bringt die alte Definition des 
N euheitsbegriffes, eine Kennzeichnung des Erfindungsbegriffes fehlt nach wie 
v o r . . G egenüber dem über die N euheit entscheidenden objektiven Befund 
in L iteratur und Technik ist man bei der Feststellung der Erfindungseigen
schaft w ieder auf das subjektive Em pfinden des Amtes angew iesen. H ier
über bestehen bekanntlich öfters M einungsverschiedenheiten zwischen Anmel
der und Amt, und nu r zu o ft erlangen w ertvolle Erfindungen nicht den 
Patentschutz, weil das Amt den A nm eldungsgegenstand nicht als Ausfluß 
erfinderischer T ätigkeit, sondern als fachliche oder handw erksm äßige M aß
nahm e ansieht. Diese Begriffe spielen aber so durcheinander, daß die Un
terscheidung sehr unsicher und unzuverlässig ist; sie ist m ehr Gefühlssache 
und nicht das Ergebnis sicherer Erkenntnis. H ierfür ist eine sehr eingehende 
Kenntnis der feinsten Einzelheiten und der Entw icklung des besonderen tech
nischen Zw eiges der A nm eldung V oraussetzung, wie sie zum eist nur der 
Erfinder als mit den besonderen Arbeits- und Betriebsverhältnissen vertrauter 
Fachm ann, nicht aber der nur allgem ein vorgebildete und zum eist dem  prak
tischen Betriebe frem d gew ordene P rüfungsbeam te haben kann. Man soll 
deshalb entw eder von der Feststellung der E rfindungseigenschaft absehen 
oder den Erfindungsbegriff im G esetz innerhalb w eitester G renzen kenn
zeichnen und jede technische Schöpfung, w elche der V erbesserung oder Be
reicherung der Technik dient, als Erfindung anerkennen.

D er K ernpunkt der Abweichung vom geltenden Recht ist die gesetzliche 
A n e r k e n n u n g  d e s  R e c h t e s  d e s  E r f i n d e r s  a n  s e i n e r  E r 
f i n d u n g ,  sow ohl mit Bezug auf den Patentschutz wie auf die unlösbare
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Verknüpfung seines Namens mit seiner Schöpfung. H ier überträgt der Ent
w urf die moderne Lehre vom Persönlichkeitsrecht auf den geistigen U rheber 
einer technischen Schöpfung, dessen persönlichem W irken das Entstehen der 
Erfindung zu verdanken ist. Nur der Anmelder, welcher der E r f i n d e r  ist, 
h a t das alleinige Recht, über seine Erfindung zu verfügen und den P aten t
schutz zu erlangen. Dieses Recht ist, wie bisher, übertragbar und geh t auf 
die Erben über. Die P riorität der Anmeldung entscheidet nur noch für den 
Fall, daß mehrere voneinander unabhängige Erfinder vorhanden sind. H ier
bei steht der Anspruch auf Patenterteilung demjenigen zu, der die Erfindung 
z u e r s t  bei dem Patentam t angem eldet hat.

Über das vielumstrittene Problem der „Etablissem entserfindung“ sagen 
die Erläuterungen zum Entw urf:

„Rechtlich eigenartig ist dagegen der Fall der sogenannten E t a b l i s s e 
m e n t s e r f i n d u n g .

„H ierunter versteht man den Tatbestand, daß an dem Geschehnis der 
Erfindung innerhalb eines Betriebes mehrere Personen derart Zusammen
wirken, daß der Anteil der einzelnen nicht m ehr abgeschätzt w erden kann. 
H ier ist w eder feststellbar, daß einer von ihnen im W erdegange der Er
findung den eigentlich entscheidenden Schritt freier Schöpfung getan hat, 
noch auch, daß mehrere oder welche mehreren gemeinsam als M iterfinder 
gehandelt haben. Solche Fälle sind namentlich in den modernen G roß
betrieben häufig, in denen einerseits eine feingegliederte A rbeitsteilung 
durchgeführt ist, anderseits eine Art genossenschaftlicher Zusam m engehörig
keit besteht, verm öge deren jeder einzelne sich m itverantw ortlich fü r den 
f  ortschritt des Ganzen fühlt und an den von der Leitung gesteckten Zielen 
m itbeteiligt ist. Es herrscht Einverständnis darüber, daß eine derartige 
G esamterfindung dem Betrieb als solchen, also dem Betriebsherrn gehören 
m uß. Der Entwurf stellt die Rechtslage in diesem Sinne klar: § 3 Abs. 1 
Satz 3. Dabei ist wesentlich, daß hier der Betriebsherr die Erfinderan
sprüche nicht etwa durch die Person eines anderen hindurch kraft gesetz
lichen Rechtsüberganges erwirbt. Vielmehr genügt die Tatsache, daß die 
in dem Betriebe hervorgebrachte Erfindung nicht auf einen einzelnen oder 
auf eine Mehrzahl von bestim mten Personen als den oder die Erfinder 
zurückgeführt werden kann, damit derjenige, für dessen Rechnung der Be
trieb geführt wird, unm ittelbar den Anspruch auf Erteilung des Patents 
hat. Er hat von Rechts wegen als der ursprüngliche Erfinder zu gelten .“ 

Man wird diesen Ausführungen gegenüber auf Amerika, das Land der 
'Großbetriebe, hinweisen dürfen. W enn es hier möglich ist, den wahren Er
finder zu ermitteln, der allein zur Patentanm eldung berechtigt ist und dieses 
R echt eidlich erhärten muß, so dürfte es auch bei unseren Betriebsverhält- 
inissen keine Schwierigkeiten machen, selbst bei zahlreichen Anregern und 
Helfern, diejenigen festzustellen, denen die eigentliche Form ung und Ver
körperung des erfinderischen G edankens gelungen ist. Nicht, wer Mängel 
der Technik erkennt, wer Aufgaben zur Behebung solcher Mängel stellt, oder 
w er nur allgemeine Richtungen hierfür angibt, zählt zu den M itarbeitern an 
-der Erfindung, sondern wer das technische Lösungsm ittel erkennt, erfaßt und 
damit formt, ist der Erfinder. Diese praktische Tätigkeit wird unschw er 
im m er auf einzelne bestimmte Personen zurückzuführen sein.
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Der Entw urf lehnt für das P aten tam t die Prüfung und F e s t s t e l l u n g  
d e r  E r f i n d e r p e r s ö n l i c h k e i t  ab und w eist diese A ufgabe den or
dentlichen G erichten zu. Für das Amt gilt nach wie vor der Anmelder so
lange als Erfinder, bis der S treit um das Erfinderrecht zugunsten des wahren 
Erfinders entschieden ist. D er durch w iderrechtliche Entnahm e der Erfin
dung verletzte Erfinder kann nicht m ehr wie bisher vor dem Patentam t im 
W ege des Einspruches sein Recht auf E rteilung des Patentes durchsetzen 
oder im W ege der N ichtigkeitsklage das Scheinrecht des Pseudoerfinders ver
nichten. Er kann aber w ohl von dem  ändern verlangen, daß er ihm die 
A nm eldung überträg t oder sie zurücknim m t bezw. das Paten t überträg t oder 
darauf gegenüber dem Paten tam t verzichtet; er muß aber den Anspruch 
hierauf vor Ablauf eines Jahres nach der amtlichen Bekanntm achung des 
Patentes im Reichsanzeiger durch gerichtliche Klage geltend machen. Bei 
m e h r e r e n  voneinander unabhängigen Erfindern steh t der Anspruch unter 
Ausschluß der anderen dem jenigen zu, der z u e r s t  an das Paten tam t heran
tr itt und die K lageerhebung zur am tlichen K enntnis bringt. D er Entwurf 
spricht hier in § 4 Abs. 2 nur von dem Anspruch auf „Ü bertragung“ . Diese 
Beschränkung ist zu streichen, da der Anspruch sow ohl die Übertragung 
als auch die Rücknahme der Anm eldung und den V erzicht auf das Patent 
um faßt.

Es bleibt dem w ahren Erfinder überlassen, welchen W eg er dem unbe
rechtigten A nm elder gegenüber einschlagen will. Im Fall der Übertragung 
der Anm eldung tritt der E rfinder an die Stelle des A nm elders und muß 
die Rechtslage m it der einmal begründeten  P rio ritä t hinnehm en, wie sie der 
U nberechtigte herbeigeführt hat. Die Rücknahme der A nm eldung oder der 
Verzicht auf das Paten t führen die A ufhebung der W irkungen aus Anmeldung 
und P aten t herbei. Will der E rfinder selbst anm elden, so steht ihm die 
A nm eldung des U nberechtigten nicht entgegen. Auch w ird in diesem Falle 
die N euheit seiner E rfindung nicht durch V eröffentlichungen oder inländi
sche offenkundige Benutzung, die in der Zw ischenzeit nach der früheren un
berechtigten A nm eldung erfo lg t sind, berührt, wenn der Erfinder vor Ab
lauf eines Jahres nach B ekanntm achung des Patentes des U nberechtigten an
m eldet.

Diese Bestimm ung sichert den Erfinder m it Bezug auf die Neuheit, 
reicht aber nicht aus für den Fall, daß der U nberechtig te die Anmeldung 
w ider den W illen des Erfinders zurücknim m t. Es können zwischen der Erst
und der N euanm eldung V orbenutzungsrechte entstanden sein, die den Wert 
des erteilten Paten tes erheblich herabsetzen. Dem Erfinder muß deshalb für 
den Fall der N euanm eldung in jedem  Falle die P rio ritä t der älteren Anmel
dung zustehen.

Nach den E rläuterungen kann der E rfinder dem U nberechtigten mit Hülfe 
des G erichtes vorläufige B e s c h r ä n k u n g e n  i n  d e r  V e r f ü g u n g  über 
die A nm eldung oder das P a ten t auferlegen. Es ist zu fordern, daß diese- 
Sicherung des A nspruches des Erfinders im G esetz selbst zw eifelsfreien Aus
druck findet.

Der vorgeschlagene W eg zur F e s t s t e l l u n g  d e s  E r f i n d e r s  er
reg t mancherlei Bedenken. Der Entw urf will das Paten tam t von der „als 
unbequem “ em pfundenen Entscheidung in E ntnahm estreitigkeiten entlasten und
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die A rbeitslast auf die G erichte abwälzen. Mit der Verweisung vor das 
G ericht und auf den Prozeßw eg ist dem Interesse des Erfinders nicht ge
dient. Bei der Untersuchung des Rechtsverhältnisses zwischen Anmelder und 
Erfinder handelt es sich in erster Linie um die t e c h n i s c h e  Frage, ob 
und inwieweit sich die angeblich entnom mene Erfindung m it dem Anmel- 
dungsgegenstande deckt, und ob, rein technisch betrachtet, eine Entnahm e 
vorliegt. Das Patentam t ist durch seine Organisation hierfür w eit besser
geeignet als das Gericht, das in zahlreichen Fällen doch nur auf das G u t
achten technischer Sachverständiger und zuletzt auf das O bergutachten des 
Patentam tes angewiesen ist. Diese Entscheidung bleibt deshalb besser dem 
Patentam t überlassen, als daß man das G ericht mit einer Arbeit belastet,
die ihm nicht liegt, nur um das Patentam t zu entlasten. Dazu kommt, daß 
der Erfinder nach geltendem  Recht im Einspruchverfahren vor dem Paten t
am t erheblich schneller und billiger zu seinem Recht kommt als nach dem 
Entwurf, der ihn dem schleppenden und teuern Prozeßw eg unterwirft.

Auch die zeitliche Beschränkung des Erfinders in der G eltendm achung 
seines Anspruches gegen den E ntw ender seiner E rfindung ist verfehlt und 
stellt den Erfinder gegenüber dem geltenden Recht schlechter. H eute ist
der Erfinder zeitlich unbeschränkt, wenn er die Ü bertragung der ihm w ider
rechtlich entnommenen Rechte oder die Vernichtung des Patentes wegen
Entnahm e erstreiten will.

Die in den Erläuterungen angegebenen G ründe für diese Beschränkung, 
die Sicherheit des Verkehrs, die Rücksicht auf den gutgläubigen Erfindungs
besitzer und das wirtschaftliche Bedürfnis nach Ruhe sind nicht stichhaltig.
Die Verkehrskreise haben immer und immer w ieder bekundet, daß sie in
der Beseitigung von Scheinrechten zeitlich nicht beschränkt sein wollen. Der 
Entwurf eröffnet die Möglichkeit der A ufrechterhaltung und die gesetzliche 
Anerkennung von Scheinrechten und w iderspricht dam it dem allgemeinen 
Rechtsempfinden.

Auch aus praktischen Gründen ist die Beschränkung zu verwerfen. Be
sonders der kleinere Erfinder und auch der A ngestellte ist selten in der 
Lage, von dem amtlichen A ufgebot der Anmeldung und der Bekanntmachung 
des Patentes im Reichsanzeiger zu erfahren, und hört oft von der Ent
nahm e seiner Erfindung erst lange nach der Bekanntmachung, wenn die Er
findung zwecks Verwertung in Fachzeitschriften beschrieben oder auf den 
M arkt gebracht wird. Dann ist aber der Erfinder schon seines Anspruches 
verlustig gegangen.

Will man den Grundsatz des E ntw urfes: „Die Erfindung gehört dem 
Erfinder“ , zur Durchführung bringen, so darf man die Erfinderrechte nicht 
durch irgendwelche zeitliche Beschränkung schmälern.

Anzuerkennen ist, daß der Entwurf die Forderung nach W a h r u n g  d e r  
E r f i n d e r e h r e  erfüllt. Der Erfinder hat den Anspruch darauf, daß er 
bei Erteilung des Patentes und in den Veröffentlichungen des Patentam tes 
als Erfinder genannt wird. H ierfür bedarf es aber der zustim menden Er
klärung dessen, dem das Recht aus der Anmeldung oder aus dem Patent 
zusteht. Diese Zustimm ung ist unwiderruflich und muß an das Patentam t, 
.nicht an den Erfindungsbesitzer gerichtet sein.



V erw eigert der E rfindungsbesitzer die Zustim m ung, so muß der Erfinder 
sie im W ege der Klage vor den ordentlichen G erichten erzwingen und nach- 
weisen, daß er die E rfindung gem acht hat. Der N ennungsanspruch des 
Erfinders ist unübertragbar und unvererblich.

Auch hierbei m acht der E ntw urf halbe Arbeit, wenn er die G eltend
m achung des Anspruches zeitlich beschränkt. Der Anspruch ist ausgeschlossen, 
wenn er nicht vor Ablauf eines Jahres nach Bekanntm achung des Patentes 
durch Klage geltend gem acht ist. H ier treffen die für die Befristung der Er
hebung des Anspruches auf Patenterteilung angegebenen Verkehrs- und wirt
schaftlichen G ründe keinesw egs zu. Die Beschränkung steh t in scharfem 
W iderspruch zu dem in den Erläuterungen anerkannten und richtig darge
stellten W esen des N ennungsanspruches. Die höchstpersönliche N atur des 
Anspruches und auch soziale E rw ägungen gestatten  nicht, daß der Erfinder 
in dem Versuche, der Erfinderehre praktische A nerkennung zu schaffen,
irgendwie beschränkt w ird. D am it w ürde man den Zweck der Bestimmung, 
die Berufsfreudigkeit und das Streben erfinderischer Köpfe zu erhöhen und 
den wirtschaftlich Schwächeren zum V orw ärtskom m en zu verhelfen, nicht 
voll erreichen.

M it Bezug auf das viel um strittene E r f i n d e r r e c h t  d e r  A n g e 
s t e l l t e n  leg t der E ntw urf im w esentlichen die heutige Rechtsprechung 
des Reichsgerichtes gesetzlich fest. Danach gehen die Ansprüche des Er
finders, der in einem gew erblichen U nternehm en angestellt ist, mangels einer 
anderen V ereinbarung auf den U nternehm er ohne w eiteres über, wenn die 
E rfindung ihrer Art nach im Bereiche der A ufgaben des U nternehm ens liegt 
und die Tätigkeit, die zu dem Erfolg geführt hat, zu den Obliegenheiten 
des A ngestellten gehört. Bei den so gekennzeichneten dienstlichen Erfin
dungen hat der U nternehm er A nspruch auf das P a ten t und gilt als der 
Erfinder. M eldet der A ngestellte eigenm ächtig die E rfindung an, so muß. 
er dem Erfinderanspruch des U nternehm ers w eichen. Der Ü bergang des 
Erfinderanspruches auf N am ensnennung ist aber von dem Ü bergang auf den 
U nternehm er ausdrücklich ausgeschlossen.

Es fehlt im E ntw urf die Bestimm ung, daß dienstliche Vereinbarungen, 
die den A ngestellten verpflichten, auch auf den Besitz der über die ange
gebenen Grenzen hinausreichenden Erfindungen zugunsten des Unternehmers 
zu verzichten, nichtig sind.

U nter den Begriff: Angestellte, fallen nach den Erläuterungen alle Per
sonen, die für den D ienst eines gew erblichen U nternehm ens schriftlich oder 
mündlich verpflichtet und innerhalb desselben beschäftigt sind, w ie die lei
tenden Beamten, Betriebsbeam te, W erkm eister, A rbeiter, Gehilfen und Nicht
techniker, ohne U nterschied, ob  die D ienstleistungen niederer oder höherer 
Art sind und ob die Beschäftigung den H auptberuf bildet oder nicht. Auch 
unentgeltlich beschäftigte Personen, wie z. B. die technischen V olontäre in 
M aschinenfabriken, können hierzu gehören.

Besser als die vom Entw urf gew ählte Fassung scheint mir der Beschluß, 
der auf dem internationalen Kongreß für angew andte Chem ie zu Rom im; 
Jahre 1906 unter Zustim m ung der V ertreter der G roßindustrie gefaß t worden 
ist, den tatsächlichen V erhältnissen und den A bsichten des E ntw urfes zit 
entsprechen: „D ie Erfindung gehö rt dem A ngestellten, w elcher die Erfin
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dung gem acht hat, und nicht dem Geschäftsherrn, sofern nicht durch Ver
trag  ausdrücklich das G egenteil bestim m t ist“ . Bei dieser Fassung ist das 
Interesse beider Parteien gleichmäßig und die völlige V ertragfreiheit, welche 
auch der Entw urf nach den Erläuterungen gew ähren will, gew ahrt.

Will man den U nternehm er noch besonders sichern, so soll man be
stimmen, daß mangels anderer Vereinbarung dem U nternehm er das V or
recht an der ausschließlichen Benutzung der dienstlichen Erfindung des An
gestellten zusteht.

Von Bedeutung ist die gesetzliche Sicherung des A ngestellten dagegen, 
daß der w i r t s c h a f t l i c h e  G e w i n n  aus seinen dienstlichen Erfindungen 
ausschließlich dem Dienstherrn zufällt. Der Angestellte kann nach dem E nt
w urf nach Erteilung des Patentes von dem U nternehm er eine V e r g ü t u n g  
verlangen. Ist über Art und H öhe derselben weder durch Bemessung des 
G ehaltes oder Lohnes, noch sonst eine V ereinbarung getroffen, so bestim m t 
der U nternehm er nach billigem Ermessen durch Erklärung gegenüber dem 
Angestellten. Einer Ausnutzung oder H inhaltung der Angestellten wird durch 
die ausdrücklich vorgeschriebene Anwendung des § 315, Abs. 3, BGB vor
gebeugt. Danach ist die Bestimmung der V ergütung für den Angestellten 
nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht. Andernfalls wird sie 
durch richterliches Urteil getroffen. Auf V ereinbarungen, daß dem Ange
stellten keinerlei Vergütung für die Überlassung dienstlicher Erfindungen zu
stehen soll, kann sich der Unternehm er nicht berufen.

Der Entwurf schließt von der dargestellten Reglung des Erfinderrechtes 
der Angestellten die Erfinder aus, welche in s t a a t l i c h e n ,  s t ä d t i s c h e n  
o d e r  s o n s t i g e n  ö f f e n t l i c h e n  B e t r i e b e n  angestellt sind, da diese 
Betriebe nicht als gewerbliche U nternehm ungen anzusehen sind. Diese U nter
scheidung kann nicht als zutreffender Grund dafür gelten, daß die W ohltat, 
die das Gesetz dem privaten Erfinder gew ähren will, dem öffentlichen Be
amten versagt wird. Die V ertragfreiheit der öffentlichen V erwaltungen wird 
nicht im mindesten berührt, wenn man das Erfinderrecht auch der öffent
lichen Angestellten nach dem oben angegebenen Vorschläge regelt. Der 
Staat ist jederzeit in der Lage, sich durch D ienstvertrag und durch weiteren 
Ausbau des im Gesetz gew ährten Enteignungsrechtes die dienstlichen Er
findungen seiner Beamten zu sichern.

Es wäre aber ein sozialpolitischer wie w irtschaftlicher Fehler des Paten t
gesetzes, wenn man einen so großen Kreis von praktisch geschulten und 
besonders erfahrungsreichen technischen Beamten in eine ihnen ungünstige 
Ausnahmestellung bringen und ihnen für ihre besondere erfinderische T ätig 
keit den Nutzen entziehen wollte, der den privaten Beamten gesetzlich zu
erkannt werden soll. Damit würde man M ißstimm ung und U nlust schaffen, 
die Arbeitsfreudigkeit erfinderischer Köpfe lähmen und die O ffenbarung w ert
voller Gedanken zurückdrängen und dem Geist und Zweck des Patentgesetzes 
zuw ider handeln. Das Persönlichkeitsrecht der Angestellten muß im G e
setz gleichmäßig beachtet, und auch dem Staatsbeam ten muß freigestellt 
werden, ob er seine erfinderische dienstliche Tätigkeit dem Staate gegen 
V ergütung überlassen oder auf eine staatliche Anstellung verzichten will. 
In der Mehrzahl der Fälle wird ja stets der Beamte aus Rücksicht auf die 
Sicherheit seiner Stellung und seines Einkommens zu Vereinbarungen und
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D ienstverträgen bereit sein, welche ihn verpflichten, seine Erfindungen an 
den S taat abzutreten.

Der Vorteil der gesicherten staatlichen Anstellung und des Ruhegehaltes 
und dergleichen m ehr ist kein G leichw ert für die Ü berlassung dienstlicher 
E rfindungen. Diesen Vorteil hat auch der Staatsangestellte, der für den 
Staat erfinderische T ätigkeit nicht leistet und nur seine D ienstpflicht erfüllt. 
Dem öffentlichen A ngestellten muß ebenso wie dem privaten der Anspruch 
auf besondere V ergütung zuerkannt w erden.

H ier hätte man sich besser die V orschrift des österreichischen Patent
gesetzes zum Vorbild nehm en sollen, wonach auch S taatsbedienstete als die 
U rheber der von ihnen im D ienste gem achten Erfindungen gelten, wenn nicht 
durch V ertrag oder D ienstvorschriften etw as anderes bestim m t wurde.

Mit einer solchen Regelung wird auch kein Novum geschaffen. Schon 
heute erkennt der S taat an, daß Erfindungen, welche die in staatlichen wissen
schaftlichen Lehranstalten als Lehrer angestellten S taatsbeam ten mit staat
lichen Mitteln machen, den Erfindern gehören, und verzichtet auf das wirt
schaftliche Ergebnis daraus. Es em pfiehlt sich daher, das Erfinderrecht der 
privaten und öffentlichen Beamten gleichm äßig im Sinne des österreichischen 
G esetzes zu regeln.

Keinesfalls aber ist es zu verstehen, daß man auch die Beamten in 
städtischen oder sonstigen öffentlichen Betrieben anders behandeln will als 
die privaten.

Die Ä nderung der P a t e n t d a u e r  dahin, daß das P aten t fünfzehn Jahre 
von der V eröffentlichung der A nm eldung an läuft, entspricht dem allgemeinen 
W unsch. Es w ird als H ärte em pfunden, daß die Paten tdauer nach geltendem 
Recht vom T age der A nm eldung gerechnet und dadurch um die oft jahre
lange D auer des P rüfungsgeschäftes, w ährend dessen der Anmelder keinen 
Schutz genießt, gekürzt w ird. In Zukunft beginnt die Paten tdauer erst mit 
dem Z eitpunkt, an dem der vorläufige Schutz beginnt. Dam it erhält das 
Paten t eine längere Lebensdauer als bisher.

Sow eit die w esentlichen A bw eichungen im m ateriellen Recht.

2. P a t e n t a m t  u n d  V e r f a h r e n  i n  P a t e n t s a c h e n .

Die Forderung, das V erfahren in Patentsachen zu vereinfachen und zu 
beschleunigen, sucht der E ntw urf durch eine Ä nderung in der Organisation 
und eine U m lagerung der A rbeit innerhalb des Paten tam tes zu erfüllen. 
D er V orprüfer, der auch nach geltendem  Rechte die eigentliche Prüfarbeit 
leistet und an dem Beschluß der A nm eldeabteilung entscheidend beteiligt 
ist, w ird zu einer selbständig entscheidenden Prüfstelle und bildet als 
E i n z e l r i c h t e r  die erste Instanz im E rteilungsverfahren. D adurch wird 
zweifellos eine V ereinfachung des G eschäftsganges und eine starke Beschleu
nigung des V erfahrens erreicht w erden. Zu w ünschen w äre nur hierbei, 
daß an der jetzigen Praxis der m ündlichen A ussprache zwischen Anmelder 
und V orprüfer zwecks schneller A ufklärung m öglichst festgehalten wird. Die 
A nm eldeabteilungen fallen für dieses V erfahren w eg und bleiben in ver
ringerter Zahl in bisheriger Besetzung für A ngelegenheiten verw altungsge
schäftlicher Art bestehen.
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G egen die Beschlüsse der Prüfstellen ist die R e c h t s b e s c h w e r d e  
gegeben. Dem W unsche nach einer größeren Sicherung des Patentsuchers 
durch E r w e i t e r u n g  d e s  I n s t a n z e n z u g e s  entspricht der Entw urf 
nicht. W ährend über die Beschwerde im Einspruchverfahren der B e s c h w e r 
d e s e n a t  in der bisherigen Besetzung mit fünf M itgliedern endgültig ent
scheidet, soll die Beschwerde des dem Patentam t allein gegenüberstehenden 
Patentsuchers zunächst an einen T e i 1 s e n a t , der mit d r e i  M itgliedern 
besetzt ist, gehen, und es bleibt dem  auch hier abgew iesenen Anmelder 
überlassen, ob er den V o l l s e n a t ,  der aus fünf Mitgliedern besteht, als 
letzte entscheidende Stelle anrufen will. D ieser Rechtsweg wäre zu begrüßen, 
wenn er nicht einen schweren O rganisationsfehler mit sich brächte. Er führt 
nur s c h e i n b a r  zu drei Instanzen. Die höhere Instanz, der Vollsenat, 
w ird lediglich durch Hinzuziehung von zwei neuen M itgliedern zu dem an 
der V orentscheidung bereits beteiligten Teilsenat gebildet und besteht daher 
in der M ehrheit aus den Richtern der unteren Instanz.

Der Entwurf führt nicht zu der gewollten Sicherung des Patentsuchers 
und stellt den Beschwerdeführer gegenüber dem geltenden Rechte schlechter. 
Will der Entw urf dem Patentsucher die Möglichkeit geben, seinen Rechts
anspruch drei Instanzen vorzulegen, so m öge man aus den verbleibenden 
Anmeldeabteilungen B e s c h w e r d e a b t e i l u n g e n  von drei M itgliedern bil
den und dieser zweiten Instanz den fünfmitgliedrigen B e s c h w e r d e s e n a t  
überordnen. Es ist hervorzuheben, daß an der Beschlußfassung über die 
Beschwerde kein M itglied teilnehmen darf, das bei dem angefochtenen Be
schluß, sei es beratend oder abstimmend, m itgew irkt hat. Die obligatorische 
mündliche Verhandlung bleibt zweckmäßig dem Beschw erdesenat Vorbehalten.

Ebenso muß der Einsprechende das Recht auf denselben dreiteiligen In
stanzenzug haben, da die N ichtigkeitsklage, die ihm auch nach dem Ent
wurf noch bleibt, höhere Kosten und größeren Zeitaufw and beansprucht.

Auch der hier vorgeschlagene Instanzenzug wird zu einer erheblichen 
Entlastung des Patentam tes führen. Erhebt man s ta tt der einmaligen Be
schw erdegebühr von 50 M, von der 20 M zurückerstattet werden sollen, 
wenn der Beschwerdeführer auf die Entscheidung des Vollsenats verzichtet, 
für die zweite Instanz eine G ebühr von 20 M und für die dritte eine G e
bühr von 30 M, so ist kein Zweifel, daß der größte Teil der Beschwerden 
in der zweiten Instanz endgültig erledigt sein wird.

Der Zwittervorschlag des Entw urfes ist jedenfalls entschieden abzulehnen.
Der Entw urf fordert in Übereinstim mung mit dem geltenden Gesetz, daß 

die Patentschrift in Form  des P a t e n t a n s p r u c h e s  angibt, was als pa
tentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Diese Abgrenzung des An
spruches erfolgt auf Grund der sachlichen amtlichen Prüfung. Es läge im 
Interesse der Sicherheit des Verkehrs, wenn in dem neuen G esetz zum Aus
druck gebracht würde, daß der Patentanspruch die Grenzen des Schutzbe
reiches des Patentes angibt, insbesondere, daß die Grenze des Erfindungs
schutzes nicht über die im Anspruch angegebenen oder nach allgem einer 
Sachkunde gleichwertigen Mittel hinausreicht. Mit Recht klagt die Industrie 
lebhaft, daß sich die jüngste Rechtsprechung des Reichsgerichtes das Recht 
nimmt, auf Grund des Standes der Technik zur Zeit der Anmeldung nicht 
nur den Schutzumfang einzuengen, sondern ihm sogar eine erw eiternde Aus
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legung zu geben, und technische Lösungsm ittel in ihn einbezieht, die der Er
finder selbst garnicht offenbart hat. Diese Rechtsprechung führt zu einer un
erträglichen Rechtsunsicherheit, welche eine A nerkennung des Beschlusses der 
patenterteilenden Behörde und die gesetzliche Festlegung der Bedeutung des 
A nspruches m it b i n d e n d e r  W i r k u n g  f ü r  d i e  R e c h t s p r e c h u n g  
entschieden fordert. Die Feststellung des Patentam tes soll die entscheidende 
G rundlage für den Umfang des Schutzes bilden. E rw eiterungen können, 
wie die Beschw erde-A bteilung II in dem Beschluß vom 16. Dezember 1912 
zutreffend ausführt, nur im W ege der neuen Anmeldung, Beschränkungen 
nur im W ege des N ichtigkeitsverfahrens herbeigeführt werden.

Die allgemein geforderte  A ufhebung der geltenden Vorschrift, daß die 
N ichtigkeitsklage w egen m angelnder N euheit an eine A usschlußfrist von fünf 
Jahren gebunden ist, bringt der Entw urf nicht. Das Scheinpatent, das nach
w eisbar den Stem pel der N ichtigkeit an sich träg t, soll auch nach Ablauf von 
fünf Jahren unanfechtbar bleiben und Industrie und G ew erbe w eiter belästigen 
dürfen, sobald der Patentinhaber „den Nachweis führen kann, daß er schon 
v o r  Einreichung der N ichtigkeitsklage das Paten t derart ins praktische Leben 
um gesetzt hatte, daß die E rfindung für den V erkehr offenkundig w ar“ . Die 
Tatsache offenkundiger A usführung genüg t zur A bw ehr der nach fünf Jahren 
erhobenen Klage.

D ieser Vorschlag befriedigt nicht. Er erm öglicht die Aufrechterhaltung 
eines Scheinpatentes in leichter und sicherer W eise und berücksichtigt auch 
nicht die tatsächlichen Verkehrs- und B etriebsverhältnisse. Zahlreiche Er
findungen, wie z. B. viele chemische V erfahren, A rbeitsverfahren, Betriebs
verbesserungen, die lediglich innerhalb der Grenzen des inneren Betriebes 
zur Anwendung gelangen , können garnicht offenkundig benutzt werden, ohne 
daß man frem den Personen Z utritt zu den sonst nicht zugänglichen Arbeits
räum en gew ährt und Betriebsgeheim nisse offenbart. Die vorgeschlagene An
erkennung und Heilung unw ahrer Rechtsverhältnisse durch das sehr bequeme 
M ittel der offenkundigen Benutzung kann nur eine w eitere Verwischung der 
Zuständigkeitsgrenzen von P aten tam t und G ericht zur Folge haben, deren 
B eseitigung gerade die Industrie im Interesse eines ruhigen und sicheren 
V erkehres erstrebt.

Aus der geforderten A nerkennung der bindenden Kraft des Patentanspruches 
ergibt sich die Folgerung der unbedingten A ufhebung der fünfjährigen Frist. 
Sonst bleibt der unhaltbare Zustand bestehen, daß die G erichte nach fünf 
Jahren mit gebundenen H änden einem Scheinrechte gegenüberstehen und 
sich darauf beschränken müssen, im öffentlichen Interesse das Scheinpatent 
m öglichst einzuengen, und dam it die teilw eise V ernichtung aussprechen, deren 
Erklärung gesetzlich dem Patentam t Vorbehalten ist.

Dem lebhaften D rängen der beteiligten Kreise nach E inführung der 
W i e d e r e i n s e t z u n g  i n  d e n  v o r i g e n  S t a n d  in das Patentrecht 
w ird der Entw urf gerecht, und es ist zu begrüßen, daß das Paten tam t wenigstens 
hierbei den W unsch nach E ntlastung den Bedürfnissen der Rechtsuchenden und 
des geschäftlichen Lebens unterordnet. W ie im Prozeß, so w ird auch hier 
die W iedereinsetzung auf die Fälle beschränkt, w o V erfahrensfristen, von 
deren W ahrung die E rlangung des Patentes abhängt, versäum t werden. Der 
Entw urf führt die N otfristen ausdrücklich auf. Die Fristen für Zahlung
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der Jahresgebühren sind hiervon ausgenom m en, weil das Patentam t an die 
rechtzeitige Zahlung besonders erinnert und die Versäum nis durch Zahlung 
eines Zuschlages geheilt werden kann. Für den Fall, daß die zeitliche Be
schränkung der Geltendm achung des Erfinderanspruches bei Entnahm estreitig
keiten und des N ennungsanspruches im G esetz verbleibt, wären auch diese 
Fristen in die Reihe der N otfristen aufzunehmen, da von ihrer Einhaltung 
die Erlangung des Patentes und die W ahrung der Erfinderehre abhängt.

Die Bestimmungen über das Verfahren vor dem P atentam t wären noch 
mit Bezug auf die von mir vorgeschlagene Zuständigkeit des Amtes in der 
Entscheidung über Entnahm estreitigkeiten und den N ennungsanspruch zu er
gänzen. Es empfiehlt sich für diese A n e r k e n n u n g s a n t r ä g e  d e s  
E r f i n d e r s  die Einsetzung zweier Instanzen, von denen die eine durch 
die Patentabteilung, die höhere durch die vorgeschlagene Beschw erdeabtei
lung mit je drei M itgliedern gebildet w ird. Im übrigen wäre das Verfahren 
ähnlich wie das Nichtigkeitsverfahren auszubilden.

3. G e b ü h r e n .

Die im Entwurf vorgeschlagenen G e b ü h r e n  für die Erlangung und An
fechtung des Patentschutzes werden starkem W iderspruch begegnen. W enn 
die Erläuterung von einer E rm äßigung der G ebühren spricht, so bezieht 
sich diese nur auf die Jahresgebühren. Danach ist zwar die G ebühr für 
das erste Jahr, die sogenannte Erteilungsgebühr, von 30 M auf 50 M erhöht, 
für die weiteren vier Jahre sind aber jährlich nur 50 M zu zahlen; für jedes 
weitere Jahr steigt die G ebühr um 50 M. Der E ntw urf verzichtet also für 
die ersten Jahre, in denen der Ausbau und die V erwertung der Erfindung 
dem Patentinhaber oft schwere finanzielle Sorgen macht, auf eine S teigerung 
der Gebühr, so  daß sta tt 530 M in Zukunft nur 250 M w ährend dieser 
Zeit zu zahlen sind. Für die vollen fünfzehn Jahre wären nach dem Entw urf 
statt 5280 M nur 3500 M an G ebühren zu entrichten. Den dadurch dem 
Reich entstehenden Einnahmeausfall will der Entw urf durch E r h ö h u n g  
d e r  b i s h e r i g e n  u n d  F e s t s e t z u n g  n e u e r  V e r f a h r e n s g e b ü h 
r e n  ausgleichen. W ird diese G ebührenänderung in das G esetz aufgenom men, 
so wird zweifellos dam it das Patentam t zu einer w erbenden V erwaltung 
ausgebaut, die dem Reiche noch viel höhere Einnahmen schafft als bisher. 
Diese starke Rücksicht auf den Reichsfiskus steht in W iderspruch zu dem 
Zwecke des Patentgesetzes und verhindert die kulturelle W irkung, welche 
das Gesetz auf die Förderung der Technik ausüben soll. Zahlreiche Er
findungen kommen aus den Kreisen der wirtschaftlich schwachen Erfinder, die 
durch die vorgeschlagene O rdnung außerordentlich viel höher belastet werden 
als bisher, und dadurch an der O ffenbarung ihrer Erfindungen behindert w er
den. Zur Sicherung der bisherigen Einnahmen des Patentam tes bedürfte es 
keineswegs so scharfer und wirtschaftlich wie sozial verfehlter Mittel. W äh
rend heute viele Erfinder ihr Patent zumeist wegen der hohen Taxen schon 
nach dem zweiten Jahr verfallen lassen, werden in Zukunft zahlreiche Pa
tente zum mindesten während der ersten fünf Jahre, in denen die billige 
G ebühr von je 50 M zu zahlen ist, aufrecht erhalten werden. Schon daraus ergibt 
sich für diese ersten fünf Jahre eine wesentliche Steigerung der Einnahmen. 
T ritt hierzu noch die verm ehrte Einnahme aus einer dem Sinken des G eld
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w ertes angepaßten m äßigen E rhöhung der bisherigen G ebühren und aus den 
neu festgesetzten, so wird schon dadurch —  ganz abgesehen von den im 
Entw urf zum G ebrauchsm uster- und W arenzeichengesetz vorgeschlagenen er
heblichen G ebührenerhöhungen —  dem Reich eine so große Einnahme zuge
führt, daß sich die Bilanz des Patentam tes nicht schlechter stellt als bisher, 
selbst wenn man die vorgeschlagenen G ebührensätze auf eine den w irtschaft
lichen und sozialen Verhältnissen angepaßte H öhe zurückschraubt.

Der E ntw urf sieht neben der um 30 M erhöhten  A nm eldegebühr eine 
Erhöhung der B eschw erdegebühr von 20 M auf 50 M und der bisher für 
beide Instanzen auf 50 M festgesetzten N ichtigkeitsgebühr um das achtfache, 
auf 100 M für die erste und 300 M für die zw eite Instanz, vor. Dazu tritt 
noch in dem V erfahren vor dem Reichsgericht die E rhebung von Gebühren 
nach den V orschriften des G erichtskostengesetzes, w orauf allerdings die Be
rufungsgebühr verrechnet w ird. Endlich wird noch das bisher gebühren
freie E inspruchverfahren m it einer G ebühr von 20 M belastet. Da dieses 
V erfahren nicht nu r im Interesse des Einsprechenden liegt, sondern als ein 
Korrigens des amtlichen P rüfverfahrens und zur V erhinderung von Schein
patenten der Öffentlichkeit dient, so w äre zu bestim m en, daß dem obsie
genden Einsprechenden die Einspruch- und die Beschvverdegebühr zu er
statten  ist. D er E ntw urf sieht nur die fakultative E rstattung  vor.

Es ist zu hoffen, daß diese Sätze des Entw urfes einer sorgfältigen Prü
fung an H and der Statistik und des G eschäftsberichtes des P aten tam tes unter
zogen und erheblich erm äßigt w erden. Durch die vorgeschlagenen erhöhten 
und neuen G ebühren sow ie durch die infolge der V erw eisung des Anerken
nungsanspruches des Erfinders an die G erichte entstehenden M ehrkosten würde 
sonst eine unerhörte M ehrbelastung des Erfinders eintreten, die als kultur
schädlich zu bezeichnen ist und jede Rücksicht auf die w irtschaftliche Lage 
der meisten Erfinder verm issen läßt. Die dadurch erzielte M ehreinnahm e 
ist w eder in dem W esen des Patentgesetzes noch in der A ufgabe des der 
Rechtspflege dienenden Patentam tes begründet. D am it fö rdert man nicht die 
Technik, sondern verhindert die O ffenbarung vieler gu ter E rfindungen, die 
fruchtbringend für G ew erbe und Industrie w irken können.

4. R e c h t s v e r l e t z u n g e n .

Die Festlegung der H aftung des Patentverletzers für die ihm zugeflossene 
B e r e i c h e r u n g  ist zu begrüßen. U nbegründet ist es, w enn der Entw urf von 
d ieser H aftung den Nutzen ausschließt, den d er V erletzer v o r der Klage
erhebung gezogen hat. F ür den Bereicherungsanspruch ist nicht die bös
willige Benutzung V oraussetzung, sondern jede Benutzung, die das aus
schließliche Recht des Patentinhabers verletzt. D araus folgt, daß auch der 
gutgläub ige Verletzer verpflichtet ist, jeden N utzen, den er aus der Be
nutzung eines frem den Rechtes gezogen hat, herauszugeben. Auf das Be
w ußtsein der w iderrechtlichen H andlung kom m t es hierfür nicht an. Es 
em pfiehlt sich deshalb, die zeitliche Beschränkung der H aftung aus dem 
E ntw urf zu streichen.

F ür den Schadenersatzanspruch reicht nach dem E ntw urf der Nachweis 
der Fahrlässigkeit aus. Auch hierin w ird der Entw urf dem allgem einen 
W unsche gerech t und erleichtert die Beweispflicht des V erletzten. Die Ver-
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schärfung der Strafbestim m ungen dient der V erstärkung des Patentschutzes 
und der Steigerung des W ertes des Patentes. Bei vorsätzlicher V erletzung 
wird Gefängnis und Geldstrafe nebeneinander zugelassen. Ebenso soll der 
H öchstbetrag der Buße von 10 000 M auf 20 000 M erhöht w erden. D ieser 
Strafverschärfung ist zuzustimmen.

Die bisherige Strafbestim m ung über die Patentanm aßung wird durch das 
Gesetz gegen den unlauteren W ettbew erb ersetzt und ist in den Entw urf 
nicht aufgenom men worden.

Der Entwurf lehnt die Einführung von neuen Sondergerichten ab und 
hält an den G rundlagen der bestehenden Gerichtsverfassung fest. E r sucht 
eine sachgem äße, die Beteiligten befriedigende Rechtsprechung durch eine 
Zentralisierung der Gerichtsstellen für erfinderrechtliche Streitigkeiten zu er
reichen. Die Landesjustizverwaltung kann für den Bezirk eines O berlandes
gerichtes oder für die Bezirke m ehrerer Oberlandesgerichte ein Landgericht 
als Gericht für erfinderrechtliche Streitigkeiten bezeichnen. Bei diesem G e
richte können alsdann alle vor die Landgerichte des bestim m ten Bezirkes 
gehörenden Klagen, durch die ein Anspruch auf G rund des Patentgesetzes 
geltend gem acht wird, erhoben werden. Es ist zu erw arten, daß mit dieser 
Maßnahme durch die sich anreichem de Erfahrung der einzelnen Gerichte 
eine G ew ähr dafür geboten wird, daß der Rechtsspruch sachgem äßer und 
dadurch die Rechtssicherheit erhöht wird.

Soweit die wesentlichen Abweichungen von dem geltenden Patentrecht.

B) Gebrauchsmustergesetz.
Der Entwurf bringt die Bestimmungen dieses Gesetzes im wesentlichen 

in Ü bereinstim mung mit dem Patentgesetz, ohne d ie  G rundlage des G ebrauchs
musterrechtes zu verändern, und kennzeichnet damit die nahe V erw andt
schaft der beiden Schutzrechtarten.

1. G e b r a u c h s m u s t e r r e c h t .
Im materiellen Rechte finden die Bestimmungen des Patentgesetzes über 

die Erstreitung des Erfinderrechtes gegenüber dem unbefugten Anmelder, 
die W ahrung der Erfinderehre und das Erfinderrecht der Angestellten ent
sprechende Anwendung. Mit Bezug hierauf verweise ich auf meine Aus
führungen unter A) Patentgesetz.

Die Beschränkung der W irkung des Schutzes gegenüber dem Vorbenutzer 
und der Benutzung eines G ebrauchsm usters im Interesse der Landesverteidi
gung und der öffentlichen W ohlfahrt soll auch für das G ebrauchsm uster 
eintreten. Damit wird das Recht des V o r b e n u t z e r s  gegenüber dem einge
tragenen G ebrauchsm uster endlich klargestellt.

Die Entstehung des Schutzrechtes ist davon abhängig gemacht, daß das 
M uster noch nicht auf Grund einer früheren Anmeldung eingetragen ist. 
Dadurch wird der erstberechtigte Schutzinhaber dagegen gesichert, daß ihn 
nach Ablauf der Schutzfrist der Inhaber eines jüngeren, noch eingetragenen 
G ebrauchsm usters in der A usführung seines erloschenen M usters hindert.

Das L ö s c h r e c h t  ist erw eitert. Ist ein G ebrauchsm uster schon auf 
G rund einer früheren Anmeldung eingetragen, so steht jederm ann das Recht zu, 
das mit Unrecht eingetragene jüngere G ebrauchsm uster durch gerichtliche
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Klage zur Löschung zu bringen, indem er verlangt, daß der Eingetragene die 
Löschung des G ebrauchsm usters bewilligt.

Eine w esentliche Ä nderung bringt der E ntw urf mit Bezug auf die D a u e r  
des Schutzrechtes. Danach kann die Schutzfrist auch nach Ablauf von sechs 
Jahren noch um w eitere vier Jahre verlängert werden, so daß man in Zu
kunft mit einer zehnjährigen Schutzdauer eines G ebrauchsm usters rechnen 
kann. F ür diese V erlängerung des Schutzrechtes um vier Jahre ist eine 
G ebühr von 150 M zu zahlen. D ieser E rw eiterung ist nicht zuzustimmen. 
Sie entspricht nicht der Bedeutung des Schutzes des zumeist sehr kurzlebigen, 
ungeprüften M usters und schafft durch die bedeutende V erringerung der 
Spannung im Verhältnis zur P aten tdauer ein M ißverhältnis zum Patentschutz. 
Will man aber gleichw ohl die zehnjährige Schutzfrist in das G esetz auf
nehmen, so ist die G ebühr von 150 M viel zu niedrig und steh t in keinem 
Verhältnis zu den hohen Patentgebühren im siebenten bis zehnten Jahre des 
Patentes. Es em pfiehlt sich, an der Schutzdauer des geltenden Rechtes nichts 
zu ändern.

Zu bem ängeln ist, daß die Beschränkung des Schutzrechtes auf Arbeits
gerätschaften oder G ebrauchsm ustergegenstände oder Teile davon beibehalten 
ist, und der W unsch nach E rw eiterung des schutzfähigen G ebietes nicht er
füllt w ird. W enn man auch einen G ebrauchsm usterschutz für Verfahren mit 
Recht ablehnt, um die Rolle nicht m it m inderw ertigen Rezepten, Anweisungen
u. dergl. zu belasten, so sollte man doch Erzeugnisse, bei denen das Neue 
in der H erstellung und B earbeitungsw eise besteht, sow ie unbew egliche Sachen 
und die aus ineinandergreifenden A rbeitsm itteln bestehenden M aschinen, so
wie die G esam theit einer Reihe selbständiger, zusam m engefügter V orrichtun
gen und endlich F lächenm uster in den G ebrauchsm usterschutz einschließen.

2. V e r f a h r e n .

! Zu begrüßen ist, daß dem A nm elder der B e s c h w e r d e w e g  wegen 
Z urückw eisung der A nm eldung und w egen Ablehnung eines A ntrages, der eine 
E intragung oder eine Löschung in der G ebrauchsm usterrolle betrifft, eröffnet 
w ird. D er Anmelder oder A ntragsteller kann innerhalb eines M onats nach 
der Zustellung schriftlich Beschwerde einlegen. Ü ber die Beschw erde ent
scheidet der B eschw erdesenat in der Besetzung m it drei M itgliedern. Un
billig erscheint es, daß auch für die E rhebung der Beschw erde in G e
brauchsm ustersachen dieselbe hohe G ebühr von 50 M gefo rdert w ird wie 
für die Patentbeschw erde, w ährend gegen  die geringe Erhöhung der An
m eldegebühr von 15 M auf 20 M Bedenken nicht zu erheben sind.

Die V erpflichtung des Patentam tes zu gutachtlicher T ätigkeit w ird auch 
auf die Fragen erstreckt, welche das G ebrauchsm uster betreffen.

Das praktische Bedürfnis nach einem W ege, der es erm öglicht, dieselbe 
Erfindung zugleich zum P aten t und auch zum G ebrauchsm uster anzumelden 
und die Entschließung über die E intragung in die M usterrolle m it der P ri
o ritä t der A nm eldung vorzubehalten, bis der A usgang des Patentgesuches 
feststeht, wird durch Zulassung der bedingten Anm eldung, der sogenannten 
E v e n t u a l -  G ebrauchsm usteranm eldung, gesetzlich anerkannt. Die Anmelde
gebühr für ein solches bedingtes G ebrauchsm uster ist erst m it seiner wirk
lichen Eintragung in Ü bereinstim m ung mit der heutigen Praxis zu zahlen.
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W enn das P r ü f v e r f a h r e n  auch nach wie vor nur rein form al ist, so 
soll es sich nach den Erläuterungen auch in Zukunft darauf erstrecken, zu 
prüfen, ob der G egenstand des M usters M odelleigenschaften besitzt und ob seine 
V erwertung dem G esetz oder den guten Sitten widersprechen w ürde. Nach 
wie vor sollen Anmeldungen zurückgewiesen werden, die Verfahren, F lüssig
keiten, Pulver, literarische Erzeugnisse usw. betreffen. Der Entw urf will 
die Berechtigung des Patentam tes, solchen G egenständen den Zugang zur 
Rolle zu versagen, um den Verkehr vor Überschwemm ung mit rechtlich 

schutzlosen Mustern zu verhüten, außer Zweifel stellen.

3. R e c h t s v e r l e t z u n g e n .
Für den Tatbestand der Verletzung des Schutzes ist der Begriff der 

groben Fahrlässigkeit durch den der Fahrlässigkeit ersetzt und in Über
einstimmung mit dem Patentgesetzentw urf die H äufung von Gefängnis- und 

'Geldstrafen zugelassen und der H öchstbetrag der Buße erhöht.
Nicht einzusehen ist, warum der Bereicherungsanspruch bei Verletzungen 

von G ebrauchsm ustern aus dem G esetz ausgeschlossen ist. Der in den E r
läuterungen angegebene Grund, daß das Patent geprüft, das G ebrauchsm uster 
ungeprüft eingetragen wird, ist nicht stichhaltig. Eine U nterscheidung der 
beiden Schutzrechtarten mit Bezug auf den Bereicherungsanspruch wäre nur 
in Rücksicht auf den Zeitpunkt der beginnenden H aftung statthaft. W ährend 
das eingetragene Patent den Verletzten nach meinem Vorschlag zu dem An

spruch auf H erausgabe jedes aus der unberechtigten Benutzung gezogenen 
Nutzens berechtigt, sollte der V erletzer des ungeprüften G ebrauchsm usters 
nur von der Klageeinleitung an für die ihm zugeflossene Bereicherung haften.

Auch für Gebrauchsm ustersachen wird nach dem Entwurf die besondere 
Zuständigkeit der Landesgerichte für erfinderrechtliche Streitigkeiten in gleicher 
Weise wie im Patentgesetzentw urf begründet.

Von der O rdnung des Patentw esens ist die der V ertreterverhältnisse un
trennbar. Leider unterläßt der Entw urf die als wichtig und revisionsbe
dürftig anerkannte Regelung der berufsm äßigen V ertretung in Patentsachen 
bei der N euordnung des Patentw esens und vertröstet auf einen späteren Zeit
punkt. Dieser Mangel an der nötigen Rücksicht auf den Stand der P aten t
anwälte schadet, wie die Erfahrung zeigt, offensichtlich den Interessen der 
Erfinder und des Patentam tes.

Der Ausschluß nichtqualifizierter Personen von der V ertretung vor dem 
Patentamt hat, wie die Denkschrift des Reichsamtes des Innern über das Patent- 
agententum zeigt, nicht den gew ünschten Erfolg gehabt. Aus den Kreisen der 
Erfinder wird hierüber lebhafte Klage geführt. Stärker denn je fallen die 
Erfinder gewissenlosen Versprechungen und Verlockungen und sinnlosen An
regungen dieser Personen und der unsachgem äßen Prüfung und Erledigung 
der Erfindungen durch sie zum O pfer und geraten in schwere finanzielle 
Not, ja nicht selten in w irtschaftlichen Verfall. Dieses w irtschaftliche Inter
esse an der Verhinderung der A usbeutung des Erfinders auf der einen Seite 
und anderseits der berechtigte, von dem Patentam t wie von den Erfinder
kreisen immer w ieder geäußerte W unsch nach Vereinfachung und Beschleu
n igung des Verfahrens und die N otw endigkeit der V erringerung der A rbeits
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last durclf die A bhaltung unnötiger und zw eckloser Arbeiten von dem Pa
ten tam t fo rdert dringend die E inführung des Anwaltzwanges.

Um aber die Kosten des schon durch die in den Entw ürfen vorge
schlagenen neuen und erhöhten G ebühren stark belasteten Erfinders nicht 
noch zu verm ehren, em pfiehlt es sieb, den A nw altszw ang nur für das Ein
spruch- und Beschw erdeverfahren, sow ie für die N ichtigkeits-, Rücknahme- 
und Zw angsnutzungsklagen einzuführen, im übrigen aber den Erfinder der 
eigenen V ertretung zu überlassen. W eiter w äre gesetzlich festzulcgen, daß 
als V ertreter im Sinne des § 54 des Patentgesetzentw urfes, der die An
sprüche derjenigen, die nicht im R eichsgebiete w ohnen, betrifft, nur Patent
anw älte zugelassen sind.

Endlich dient es auch der w irksam en R echtsverfolgung und Erleichte
rung der Rechtsfindung, daß bestim m t wird, daß in den Patente und Ge
brauchsm uster betreffenden bürgerlichen R echtsstreitigkeiten, in denen ein An
spruch auf Grund des Patent- oder G ebrauchsm ustergesetzes geltend gemacht 
wird, mit dem Rechtsanw alt gem einsam  auch der Patentanw alt zum Partei- 
vertreter zwecks technischer E rörterungen vor den G erichten für erfinder
rechtliche Streitigkeiten zugelassen wird.

Es erw ächst nunm ehr allen sachverständigen Kreisen in G ew erbe und 
Industrie die ernste Pflicht, dem W unsche der R egierung, Stellung zu den 
Entw ürfen zu nehmen und ihre zustim mende oder ablehnende M einung zu 
äußern, nachzukom men und in eine strenge Prüfung des um fangreichen Ma
teriales einzutreten. Die Regierung ist sich bew ußt, daß nur durch ein 
inniges Zusam m enwirken mit den Beteiligten aller Kreise ein dem modernen 
Rechtsem pfinden genügendes und für unser technisches W irtschaftsleben frucht
bares Erfinderrecht geschaffen w erden kann.

ZUM ENTW URF EIN ES PATENTGESETZES.
Bemerkungen aus der Praxis.

Von RICHARD BLUM, In gen ieur,
D irektor der B erlin -A nh altischen  M asch inenbau-A ktiengesellschaft.

Im D eutschen Reichsanzeiger und Kgl. Preußischen S taatsanzeiger Nr. 162 
vom 11. Juli 1913 ist der tief in die V erhältnisse der Industrie einschnei
dende Entw urf zu einem Paten tgesetz  in der ausdrücklichen Absicht ver
öffentlicht, w eiteren Kreisen zur M einungsäußerung G elegenheit zu geben.

Vom juristischen und patentrechtlichen S tandpunkt ist der E ntw urf von 
berufener Seite in der vorhergehenden Arbeit gew ürd ig t w orden. Ich möchte 
hier die juristischen und patentrechtlichen E rw ägungen vom industriellen Stand
punkt aus ergänzen und nachzuw eisen versuchen, wie einzelne Paragraphen, 
falls sie zum G esetz erhoben w erden, auf die Praxis der Industrie wirken 
werden. Ich beschränke mich hierbei auf den E ntw urf des P a t e n t g e 
s e t z e s .

In treffenden W orten ist in den E rläuterungen zum Paten tgesetzentw urf 
gesagt, daß es besonders vier Punkte sind, in denen der Entw urf grundsätz
liche Abweichungen von dem gegenw ärtigen R echtszustande b ring t:
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1. Anerkennung des Rechtes des Erfinders an seiner Erfindung sow ohl 
in Richtung auf den Patentschutz, als bei V erknüpfung seines Namens 
mit der patentierten Schöpfung;

2. Sicherung der gewerblichen Angestellten davor, daß der w irtschaftliche 
Gewinn aus ihren im Dienst gemachten Erfindungen ausschließlich dem 
Dienstherrn zufällt;

3. Erm äßigung der Patentgebühren und Vereinfachung der Zahlungsregeln;
4. Änderungen in der Verfassung des Patentam tes und im Verfahren, w o

bei auf eine Stärkung der Rechtsstellung des Patentsuchers Bedacht 
genom m en ist.

Der Entw urf ist namentlich hinsichtlich der Anerkennung des Rechtes 
des Erfinders an seiner Erfindung wie hinsichtlich der Verknüpfung seines 
Namens mit der patentierten Schöpfung als ein zeitgem äßer Versuch zu 
bezeichnen, dem sozialen Empfinden Rechnung zu tragen ; sagt doch der 
Entw urf m it Recht, daß es eine Verkennung des deutschen Rechtsem pfindens 
und ein W iderstand gegen den tatsächlichen Lauf der Dinge wäre, wenn 
die G elegenheit zur A bänderung ides Patentgesetzes nicht ergriffen w ürde. 
W eiterhin heißt es, daß es allerdings darauf ankommt, bei der gesetzlichen 
Regelung die Interessen des Angestellten, welcher eine Erfindung macht, 
und die des Dienstherrn gegeneinander richtig abzuwägen.

W er ist nun A ngestellter und w er ist D ienstgeber? Auch hierüber geben 
die Erläuterungen A ufschluß:

„U nter Angestellten versteht der § 10 Personen, die für den D ienst 
eines gewerblichen Unternehm ens schriftlich oder mündlich verpflichtet und 
innerhalb des Unternehm ens beschäftigt sind. D er Ausdruck betrifft leitende 
Beamte, Betriebsbeam te, W erkm eister, Arbeiter, Gehilfen und N ichttech
niker ohne Unterschied, ob die D ienstleistungen niederer oder höherer 
Art sind und ob die Beschäftigung den H auptberuf bildet oder nicht. 
Auch unentgeltlich beschäftigte Personen können hierher gehören .“

Mit anderen W orten: Der l e i t e n d e  Beamte nim mt nach dem G e
setzentw urf dem D ienstgeber gegenüber genau die gleiche Stellung ein wie 
jeder ihm unterstellte Beamte und Arbeiter.

Ich fürchte, daß die Praxis allzu schnell ergeben wird, welche ungeheuren 
Schwierigkeiten dieser Begriff des „A ngestellten“  bereitet. Es ist zweierlei 
im G esetzentwurf bei der Erörterung zu unterscheiden: Erfinderehre und Er
finderanspruch. § 6  lautet:

„D er Erfinder hat Anspruch darauf, daß er bei Erteilung des P a
tentes und in den Veröffentlichungen des Patentam tes als Erfinder ge
nannt wird. Die Zustim m ung dessen, dem das Recht aus der Anmeldung- 
öder aus dem Patent zusteht, ist erforderlich. Die Zustim m ung ist dem 
Patentam t gegenüber zu erklären; sie ist unw iderruflich.“

Dieser Paragraph bezieht sich auf die E r f i n d e r e h r e. Es entspricht 
durchaus dem sozialen Bedürfnis, daß der, welcher eine Erfindung macht, 
auch die Ehre genießt, der Öffentlichkeit gegenüber als Erfinder zu gelten. 
Das spornt ihn zu weiteren Leistungen an, g ib t ihm Freude an seinem Beruf, 
gibt ihm Ansehen bei seinem Dienstgeber und seinen Berufsgenossen. Ich 
halte es jedoch für zweckmäßig, daß vor dem Erfinder gleichzeitig stets der 
D ienstgeber, d. h. d i e  Firma genannt wird, bei welcher der Erfinder im
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Dienst steht, und in deren D iensten er die E rfindung gem acht hat. D ie 
G ründe hierfür sind m annigfaltig und rein praktischer N atur.

Die Erfindung ist meistens aus der T ätigkeit heraus und in der T ätig 
keit gem acht, in w elcher der E rfinder von dem D ienstgeber zur Arbeit ver
pflichtet ist. W ird der Name des D ienstgebers an erster Stelle und der 
des Erfinders an zw eiter Stelle genannt, so erübrig t sich auch die Über
tragung, und es wird von vornherein zum A usdruck gebracht, daß der 
D ienstgeber zur V erfügung über die Erfindung berechtigt ist. Es gestaltet den. 
G eschäftsbetrieb einheitlich und übersichtlich. Es ist notw endig, um Firmen, 
nach M öglichkeit davor zu bew ahren, Patentverletzungen zu begehen. Jede 
Firm a von Bedeutung überw acht heu te  auf das eifrigste die Patentanm el
dungen ihres W ettbew erbes, und zwar einmal, um sich nicht überholen zu. 
lassen und, wenn gute K onstruktionen auf den M arkt kom m en, durch bessere 
ihre Stellung zu behaupten, und fernerhin, um Patentverletzungen im Kampf 
mit den M itbew erbern zu verm eiden. W ird der D ienstgeber nicht genannt 
und die Erfindung auf den Namen des Erfinders angem eldet, so ist die 
Ü berw achung w esentlich schw ieriger, und die Folge w ird eine Unsumm e von 
Patentprozessen werden.

D er Ehre des Erfinders ist vollkommen G enüge geschehen, wenn der 
Name auf der Patentanm eldung m itgenannt w ird. N otw endig und dringend: 
erforderlich ist aber die N am ensnennung des D i e n s t g e b e r s  an e r s t e r  
S telle; sie w ird notw endig, wenn der Beamte seine S tellung verläßt. Wie 
oft geh t ein Beamter, wenn er sich verbessern kann, zum M itbew erber über! 
Nun stelle man sich vor, welchen Eindruck es m acht, wenn der Name des 
Erfinders allein genannt w ird. Ein Paten t laute z. B. auf den Namen Willi. 
Schmidt. D ieser Willi Schm idt ist inzwischen O beringenieur bei einer Kon
kurrenzfirm a gew orden, aber das Patent, das ausschließlich unter seinem. 
Namen läuft, ist in H änden seines ersten D ienstgebers. W ird die Firma, 
d. h. der erste D ienstgeber, hierbei nicht genannt, so w ird dieses Paten t 
leicht zu unlauteren Zwecken benutzt w erden können. W ird der Dienst
geber m itgenannt, so ist er dagegen geschützt, daß diese Erfindung nicht 
eines Tages unlauteren Zwecken dient. Mein V orschlag geh t also dahin: 
die Erfinderehre soll geschützt w erden, das Recht des D ienstgebers, in dessen 
Fabrik die Erfindung gem acht w orden ist, bedarf aber ebenfalls umfassen
den Schutzes. So w ird beiden Teilen G erechtigkeit geschehen, und das 
soziale Empfinden beider Teile w ird nicht verletzt.

Ich komm e zum wesentlich w ichtigeren Punkte, nämlich zum Anspruch 
des Erfinders auf seine Erfindung. Es ist zw eckm äßig, den § 10 wörtlich hier 
anzuführen. Er lau te t:

„D ie Ansprüche des Erfinders, der in einem gew erblichen U nternehm en 
angestellt ist, gehen, sow eit nichts anderes vereinbart ist, auf den U nter
nehm er über, wenn die Erfindung ihrer Art nach in dem Bereich der Auf
gaben des U nternehm ens liegt und die T ätigkeit, die zu der Erfindung ge
führt hat, zu den O bliegenheiten des A ngestellten gehört.

„D er A ngestellte kann, wenn das P aten t erteilt ist, von dem Un
ternehm er eine V ergütung verlangen. Ist über A rt und H öhe der Ver
gü tung  und die Benennung des Inhaltes noch sonst eine V ereinbarung 
nicht getroffen, so b e s t i m m t  d a r ü b e r  d e r  U n t e r n e h m e r  n a c h
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b i l l i g e m  E r m e s s e n .  Die Bestimmung erfolgt durch Erklärung gegen
über dem Angestellten. Die Vorschriften des § 315 Absatz 3 des BGB
finden Anwendung.

„Ist vereinbart, daß dem Angestellten keinerlei V ergütung für künftige 
Erfindungen zustehen soll, die auf den U nternehm er übergehen, so kann 
sich der Unternehm er hierauf nicht berufen.

„Die Betriebe, Anstalten, Anlagen u. dergl., welche unter der Ver
w altung des Reiches, eines Bundesstaates, einer Gem einde oder eines G e
meindeverbandes stehen, sind als gewerbliche Unternehm ungen im Sinne
des Absatz 1 nicht anzusehen.“

Zunächst scheint der G esetzgeber, nachdem klargestellt ist, wer Ange
stellter und w er D ienstgeber ist, vollkommen die Aktiengesellschaften über
sehen und nur an reine Privatbetriebe gedacht zu haben, d. h. an Betriebe, 
bei denen der D ienstgeber eine einzelne Person ist oder mehrere zusam men 
in einer Firma vereinigte Personen sind. Nach den statistischen Aufzeich
nungen des Jahres 1912 bestehen 4712 Aktiengesellschaften mit einem Ak
tienkapital von fast 15 Milliarden M. H ierbei sind die Aktiengesellschaften, 
die sich in Liquidation oder im Konkurs befinden, nicht einbegriffen. W er 
es nicht w ußte, dem w ürde aus dieser Zahl klar, welchen ungeheuren Ein
fluß auf die deutsche Industrie die Aktiengesellschaften haben, und wie 
sie den überw iegenden Teil industrieller Fabriken darstellen. Wie hat es 
sich nun der G esetzgeber gedacht, wenn z. B. der leitende technische Be
amte eine Erfindung m acht? Die A ufgabe des leitenden technischen Be
amten ist, täglich neue Anregungen zu geben, wozu er durch Reisen, Be
sichtigungen größerer Anlagen viel eher in der Lage ist als ein Angestellter, 
dem lediglich ganz bestim mte Aufgaben zufallen. Eine Fabrik übernim m t 
auf Betreiben des leitenden technischen Beamten, des Direktors, eine neue 
Erfindung. Die Bearbeitung in den Abteilungen ergibt, daß sich die Er
findung in den Einzelheiten wesentlich ausbauen läßt, und so g ib t der lei
tende technische Beamte A nregungen im Laufe von W ochen und M onaten 
für Dutzende neuer Erfindungen und Patentanm eldungen. Mit wem soll 
dieser Angestellte, der nach dem G esetz dem D ienstgeber gegenüber wie 
jeder andere Beamte „A ngestellter“  ist, die V ergütung aus seinen Erfin
dungen festlegen? Mit dem A ufsichtsrat? Es ist unmöglich, daß der Auf
sichtsrat, der technische Einzelheiten nicht kennt, und der oft aus Juristen 
und Kauf leuten besteht, die Tragw eite oder B edeutungslosigkeit eines Pa
tentes beurteilen kann. Er scheidet also bei der Bestimm ung des W ertes 
von Patenten und der Entscheidung über die H öhe der Ansprüche voll
kommen aus. Mit oder durch sich selber kann der leitende Beamte kein 
Abkommen treffen. Sind mehrere technische leitende Beamte in gleicher 

J# Stellung vorhanden, so w äre ja die Möglichkeit gegeben, daß diese entscheiden.
[)! W as aber dann, wenn der andere Teil sich mit der Entscheidung nicht zu-
ijf frieden g ib t?  Man könnte sagen, die Vorstands- oder D irektionsm itglieder

sind durch ihre Bezahlung derart gestellt, daß sie keinen Anspruch haben, 
das gleiche Recht wie die übrigen zu genießen. Das wäre unsozial, un- 

1» gerecht, und es wäre schwer, die Grenze zu ziehen, denn Prokuristen, O ber
st ingenieure, A bteilungsleiter sind in großen Unternehm ungen in gew isser W eise
„(I ebenso leitende Beamte wie die Vorstands- oder D irektionsm itglieder selbst.
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H andelt es sich um eine Privatgesellschaft, die nicht A ktiengesellschaft 
ist, so ist ja die Lösung einfach. Bei A ktiengesellschaften ist sie unmöglich.

W as ist in der Praxis nun die w eitere F o lg e?  Durch diese Bestim 
m ungen w erden unzw eifelhaft Sonderinteressen gezüchtet und gefördert. Mir 
sind genügend Fälle bekannt, in denen O beringenieure von Fabriken an 
Patenten  beteiligt w aren, und ebenso bekannt ist mir, daß diese in allen 
möglichen und unm öglichen Fällen im m er ihre patentierten  G egenstände bei 
Kostenanschlägen und Entw ürfen in erster Linie auch da berücksichtigt haben, 
w o andere K onstruktionen oft besser am Platz gew esen w ären.

W elche W irkung muß nun aber diese Bestim m ung w eiter haben? Zu
nächst w ird jeder A ngestellte versuchen, soviel wie m öglich durchzusetzen, 
daß K onstruktionen, die er macht, zum P aten t angem eldet w erden. Das
bedeute t eine ungeheure Belastung des D ienstgebers, wenn er diesem W unsche 
folgen soll. Der A ngestellte w ird es oft als eine U ngerechtigkeit empfinden, 
wenn der D ienstgeber K onstruktionen nicht paten tiert wissen will, und doch 
kann oft letzterer allein entscheiden, ob es zw eckm äßig ist, Konstruktionen 
zu patentieren, und ob die P atenttaxen, die Patententnahm e im Einklang
stehen zu dem zu erw artenden N utzen. Es ist ferner bekannt, daß bei
größeren  Gesellschaften Erfindungen oft oder m eist gem einsam er N atur sind. 
Es ist vielfach schw er zu entscheiden, w er der eigentliche Erfinder ist. 
G esetzt aber den Fall, es gäbe hierbei keine Schw ierigkeiten, auch nicht 
darüber, ob K onstruktionen zum Paten t angem eldet w erden sollen oder nicht. 
Das Paten t hat in jedem  Falle der D ienstgeber. Jeder in der Praxis Stehende 
weiß, daß bei Dutzenden von K onstruktionen, die versucht w erden, sich 
eine oder zwei als brauchbar herausschälen. Sozial und gerech t w äre es
daher und dem „billigen E rm essen“  entspräche es, daß, wenn Erfinder und 
D ienstgeber Übereinkommen, bestim m te Erfindungen auszuprobieren, und der 
E rfinder die Einnahm en aus guten  Erfindungen hat, er auch an den Kosten 
fü r die V ersuche der von ihm gem achten u n b r a u c h b a r e n  Erfindungen 
teilnimmt. Es kann eingew endet w erden, der D ienstgeber brauche solche 
Erfindungen ja nicht auszuprobieren. Da aber P robieren  über Studieren geht 
und erst die Praxis in den m eisten Fällen ergibt, ob eine Erfindung brauch
bar ist, so w ürde es eine Ü berhebung bedeuten, w ollte man von vorn
herein beurteilen, welche Erfindung gu t und welche schlecht ist. Die Kosten 
für Erfindungen, die sich als unbrauchbar erw eisen, sind m eist nicht geringer, 
als die für Erfindungen, die brauchbar sind. Im letzteren Falle soll der 
Erfinder am Gewinn teilnehm en, im ersteren Falle schw eigt sich das G e
setz aus darüber, daß der Erfinder, wenn das G esetz Rechte und Pflichten 
gleichm äßig verteilen will, auch an dem W agnis der übrigen sich als un
brauchbar herausstellenden Erfindungen teilzunehm en hat.

Eine w eitere Schw ierigkeit bedeutet, nachdem  Paten te  genom m en sind, 
die dauernde A usübung der patentierten  K onstruktion. D er E rfinder wird 
darauf halten, daß seine Paten te  m öglichst ausgeführt w erden. Das In ter
esse des D ienstgebers kann es erheischen, selbst wenn die Erfindung jahre
lang  von ihm als zw eckm äßig erkannt w orden ist, nach einigen Jahren die 
Konstruktion nicht m ehr auszuführen. H ier können Fabrikationsschw ierig
keiten, M aterialpreiserhöhungen, bessere K onstruktionen der M itbew erber, 
bessere Verfahren oder andere G ründe für den D ienstgeber m aßgebend sein.
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W er entscheidet nun, ob das Patent auszuführen ist oder n ich t?  Ist diese 
Entscheidung dem D iensigeber nicht ausschließlich Vorbehalten, so bedeute t 
das eine Bevormundung des D ienstgebers und kann zu den unangenehm sten 
Folgen für sein industrielles Unternehmen führen. F ührt der D ienstgeber die 
Erfindung nicht aus, so wird dies zu Streitigkeiten m it den D ienstnehm ern 
oder zum mindesten zur Unzufriedenheit derselben führen.

Ein w eiterer übler Umstand ist die Beeinträchtigung des Konkurrenz
kampfes mit dem Ausland. In Deutschland stehen alle unter einem G e
setz. W ird eine Anlage geliefert, die z. B. einen W ert von einer Million M 
darstellt, so sind, wenn dem G esetz Folge gegeben wird, an dieser An
lage Dutzende von Erfindungen vorhanden, über die Sonderverträge gem acht 
worden sind. Infolgedessen ist eine große Reihe von Aufschlägen zu machen, 
die sich z. B. schätzungsweise bei einer Lieferung von einer Million M 
auf 50 000 M belaufen mögen. Soll nun diese Lieferung ins Ausland gehen, 
wo man mit den ansässigen Fabriken im W ettbew erb steht, so sind die 
deutschen Unternehm er stets im Nachteil, oder man m üßte gleichzeitig die 
Patente, die man in Deutschland für seine Konstruktion nimmt, in allen 
in Betracht kommenden Ländern des Auslandes nehmen. W elche ungeheuren 
Kosten dies aber verursachen würde, das brauche ich wohl nicht w eiter 
auszuführen.

Der Entwurf schreibt w eiter vor, daß der U nternehm er nach b i l l i g e m  
E r m e s s e n  bestimmen soll, wie hoch die V ergütung sein soll. Dies w ird 
stets einen Anlaß zu Streitigkeiten geben. Der D ienstgeber w ird die Er
findung meistens anders einschätzen als der D ienstnehm er. Jeder Erfinder 
ist vom W ert seiner Erfindung so überzeugt, erw artet von ihr womöglich 
Millionen, daß eine Einigung schw er zu erzielen ist. Das gute Einvernehmen 
zwischen D ienstgeber und Angestelltem wird hierdurch gestö rt werden. Beide 
Teile werden selten zufrieden sein. Der Entw urf sagt an einer Stelle, daß 
die Öffentlichkeit heute der empfindlichste Regler ist, um die Rechte der 
Angestellten zu wahren. Ich sehe in diesem Satz einen wesentlich größeren 
W ert als in den Bestimmungen des § 10. Jeder vernünftige Fabrikant wird 
diejenigen, die sich durch Erfindungen betätigen, durch G ehaltsaufbesserungen, 
durch besondere V ergünstigungen, durch Abschluß längerer V erträge mit stei
gendem G ehalt, auch durch Beteiligung in irgend einer Form  an den Er
findungen je nach deren W ichtigkeit vorw ärts bringen. In jedem ernsten 
Unternehmen wird sich derjenige vorw ärts arbeiten, der gute, der Fabrik 
förderliche Erfindungen macht. Ich möchte die Fabrik sehen, die jahraus,
jahrein aus einer Erfindung großen Gewinn einsteckt, ohne den Erfinder
in irgendeiner Form zu entschädigen. Durch die Bemessung der Bezüge 
wird der W ert der Leistung in erster Linie in Anschlag gebracht, und w ie 
es in den Erläuterungen richtig heißt, liegt auch in der Zubilligung w eiterer 
Befugnisse, der Einräum ung ungew öhnlicher Freiheiten oder anderer nicht
pekuniärer Vorteile oftmals die Anerkennung für Erfindungen.

Aus den geschilderten Gründen heraus, zu denen auch oft noch die
große Schwierigkeit tritt, festzustellen, w er nun eigentlich bei gem einsam em  
Zusam m enarbeiten der wirkliche Erfinder ist, wird es in der Praxis zu un
endlichen Schwierigkeiten führen, wenn die Bestimmungen des § 10 G esetz 
werden.
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Ist es also möglich, der E rfinderehre in der Praxis völlig Rechnung zu 
tragen, so wird es schw er sein, wenn nicht überhaupt unmöglich, durch 
gesetzliche Bestimm ungen festzulegen, in welchem M aße der E rfinder an den 
Erfindungen beteiligt w erden soll. W ie schw ierig es ist, hier ein richtiges 
Maß zu finden, ist in den Erläuterungen zum E ntw urf auch dadurch schon 
anerkannt, daß der G esetzgeber es für unmöglich hält, dem A ngestellten einen 

'  R echtssanspruch bei Beteiligung an dem Gewinn des U nternehm ens zu g e 
w ähren, weil über die Art der G ew innfeststellung niem als unter den P ar
teien Einverständnis herrschen w ird. Es ist ferner darauf hingew iesen, daß 
es in solchen Fällen zur O ffenlegung geheim ster Einzelheiten komm en müßte, 
die das industrielle U nternehm en schädigen w ürden.

G ehören Erfindungen nicht in den Fabrikationsbereich des U nternehm ens 
des D ienstgebers, so ist es richtig, daß sie nicht dem D ienstgeber zu
kommen, sondern ausschließlich dem A ngestellten. Man w ird aber verlangen 
dürfen, daß der A ngestellte seinem D ienstgeber die Erfindung zuerst an
bietet. M acht der D ienstgeber von diesem A nerbieten keinen Gebrauch, 
so  ist es dem A ngestellten unbenom m en, seine Erfindung beliebig abzusetzen.

Daß Betriebe, Anstalten, Anlagen u. dergl., die unter der V erwaltung 
des Reiches, eines Bundesstaates, einer G em einde oder eines G em eindever
bandes stehen, nicht als gew erbliche U nternehm ungen anzusehen sind, ist 
mir nicht recht verständlich.

Soll der Erfinderschutz im Staatsbetriebe dem der privaten Anstalten 
nachstehen, so w erden viele tüchtige Kräfte den staatlichen U nternehm ungen 
entzogen w erden. G erade der Staat und die G em einden aber sollten sich 
zur m öglichst w irtschaftlichen G estaltung ihrer Betriebe die besten techni
schen Kräfte sichern; denn w as es heute bei staatlichen und städtischen 
Behörden bedeutet, diese sachgem äß zu leiten, bedarf keiner E rläuterung. 
Zum mindesten sollten S taat und städtische Behörden auch die Erfinder
ehre schützen, und wenn in den A usführungen gesag t w ird, daß der Staat 
überhaupt nicht gew erbliche U nternehm ungen betreibt, weil in keinem Falle 
der w irtschaftliche Gewinn den H auptzw eck bildet, so w ird man dieser Auf
fassung kaum allgemein beipflichten. Sind die K ohlenbergw erke, die der 
Staat betreibt, keine w irtschaftlichen U nternehm ungen? W enn hier nun die 
D ienstnehm er Erfindungen machen zur besseren Förderung  der Kohle, zur 
E rhöhung der A usbeute, zur V erbesserung unfallverhütender V orrichtungen, 
wie z. B. zur V erhütung schlagender W ette r?  und wie steh t es mit ge
m ischtstaatlichen Betrieben wie z. B. der Kgl. Porzellanm anufaktur? Haben 
hier die D ienstnehm er im Laufe der Jahrzehnte nicht gu te  E rfindungen ge
macht, und wird es nicht auch so in Z ukunft sein? Das G esetz soll 
nicht auf kurze Zeit, sondern auf viele Jahrzehnte gem acht w erden, und 
dem, der die Augen offen hält, w ird es nicht entgehen können, daß sich 
der Staat über kurz oder lang im m er m ehr Betriebe sichern muß, um bei 
großem  Bedarf sich unabhängig von zu hohen Preisen zu machen. Ich 
kann mir wohl denken, daß z. B. der Staat über kurz oder lang daran 
denken mag, eigene Anlagen zu bauen, in denen er Öl oder Pe
tro leum  gew innt. Bei der Kriegsmarine w ird die Frage, Kessel m it Öl 
zu beheizen, immer dringender, und in den letzten Jahren ist der Preis 
fü r T eeröl infolgedessen schon recht in die H öhe gegangen. F inden z. B.
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m ehr Dieselmaschinen im Schiffbau Eingang, oder werden nach dem Beispiel 
Englands im m er m ehr Kessel mit Öl beheizt, so w ird der Staat eines T ages 
dazu übergehen müssen, um sich unabhängig von Preiserhöhungen zu machen, 
Anlagen zu erw erben, um den Bedarf der Marine selbst zu decken. Solche 
Anlagen bieten dann, wenn auch nicht unmittelbar, so doch m ittelbar einen 
wirtschaftlichen Gewinn. An solchen Anlagen können dann auch Beamte 
zur V erbesserung des Betriebes, zur V erbesserung des Erzeugnisses Erfin
dungen machen. D er Grund, daß der Staat oder städtische G emeinden rein 
gewerbliche Anlagen nicht betreiben, darf nicht als stichhaltig bei der P rü 
fung dieses G esetzentw urfes ohne w eiteres hingenom men werden. Aber auch 
in den staatlichen W affen- und M unitionsfabriken sollten die Beamten nach 
ganz gleichem sozialem M aßstabe gem essen werden wie in den Privatfa
briken. W enn es in den Erläuterungen heißt, daß dem Reiche die Zu
ständigkeit fehlt, in das bundesstaatliche Beamtenrecht einzugreifen und die 
Frage zu regeln, wie w eit sich ein Staatsbeam ter Beschränkungen in seiner 
privatwirtschaftlichen T ätigkeit gefallen lassen muß, wie w eit er seine Ar
beitskraft und das Ergebnis seiner Arbeit der Vorgesetzten Behörde zur Ver
fügung stellen muß, so dürfte dies keine unüberwindlichen Schwierigkeiten 
im W ege der Verhandlungen bieten. Auch die Begründung, daß die Be
ziehungen der G em eindebeam ten zu den Gemeinden auf Landesrecht be
ruhen, dürfte keinen Grund bilden, von der Schaffung eines Rechtes auf 
gem einsam er G rundlage abzusehen.

Als nächst wichtigen Punkt bezeichnen die Erläuterungen die E rm äßigung 
der Patentgebühren und die Vereinfachung der Zahlungsregeln. H ierüber 
kann ich mich kurz fassen.

Die Erm äßigung der G ebühren, von denen der Entw urf spricht, bezieht 
sich nur auf die Jahresgebühren. Die G ebühr für das erste Jah r ist von
30 M auf 50 M erhöht. F ür die ersten 5 Jahre bleibt die G ebühr je 50 M,
vom sechsten ab steigt sie um  je 50 M jährlich. W ährend heute für
15 Jahre 5280 M zu zahlen sind, erm äßigt sich die Summe in Zukunft auf
3500 M. Die meisten Erfindungen rühren, wie die Statistik nachweist, von
wirtschaftlich schwachen Erfindern her. W enn auch nicht verkannt w erden 
kann, daß sich das Patentam t vor unnötigen Patentanm eldungen schützen will, 
so trifft doch die Bestimmung in erster Linie den wirtschaftlich Schwächeren. 
Ich überlasse es jedoch berufenerer Seite, bezüglich der W irkung der Ab
änderung dieser G ebühren sich zu äußern, da auf die m aßgebenden In
dustrien D eutschlands die Änderung dieser G ebühren keinesfalls einen ent
scheidenden Einfluß haben wird und ich mir zur Aufgabe gestellt habe, 
mich lediglich vom Standpunkt des Industriellen zu dem Patentgesetzentw urf 
zu äußern.

Das Gleiche gilt von den V ereinfachungen der Zahlungsregeln und von 
den Ä nderungen in der V erfassung des Patentam tes.

Zur Besprechung des § 3 des Gesetzentwurfes ist es w ichtig genug, den
selben wörtlich anzuführen. Er lautet:

„Auf die Erteilung des Patentes hat der Erfinder Anspruch. U nter 
m ehreren Erfindungen steht der Anspruch demjenigen zu, der die Er
findung zuerst bei dem Patentam t angem eldet hat. Ist die Erfindung in



714 ABHANDLUNGEN

einem Betriebe gem acht und auf bestim m te Personen als Erfinder nicht 
zurückzuführen, so ist derjenige als E rfinder anzusehen, für dessen Rech
nung der Betrieb verw altet w ird.

„ I n  d e m  V e r f a h r e n  v o r  d e m  P a t e n t a m t  g i l t  d e r  A n 
m e l d e r  a l s  E r f i n d e r .

„D er A nm elder hat keinen A nspruch auf ein Patent, wenn die Er
findung G egenstand des auf eine frühere A nm eldung erteilten Patentes 
is t; trifft diese V oraussetzung teilw eise zu, so hat der Anmelder An
spruch auf ein Paten t in entsprechender B eschränkung.“

D er w ichtigste Satz dieses Paragraphen ist der, daß vor dem Patentam t 
in Zukunft der A n m e l d e r  a l s  E r f i n d e r  gilt, d. h., das Erfinderrecht 
w ird jetzt durch das A nm elderrecht ersetzt. Nach meinen in der Praxis 
gesam m elten E rfahrungen erscheint ein solcher System w echsel nicht nötig. 
Die Industrie w ürde hierdurch entschieden geschäd ig t; die von einzelnen 
Personen gem achten Erfindungen sind heute gew öhnlich w esentlich weniger 
w ert als die von den K onstrukteuren durch Stellung bestim m ter Aufgaben 
innerhalb von Betrieben gem achten Erfindungen, die sich m eistens als ge
m einsam e Erfindungen erw eisen. Ich sehe in dieser Bestim m ung einen W ider
spruch zu den vom E ntw urf gew ollten sozialen V erbesserungen. W as wird 
es in der Praxis für Prozesse geben, wenn z. B. in g rößeren  Betrieben, 
nachdem  erst durch eine Reihe von Versuchen der w irkliche Kern der E r
findung erkannt wrorden ist, dann einer d er Beteiligten einen T eil dieser 
Erfindung auf seinen Namen anm eldet! Es muß dann der Nachweis geführt 
w'erden, daß diese A nm eldung zu U nrecht erfo lg t ist. O ft gelangen Versuche, 
die mit g roßen Kosten gem acht sind, auf diese W eise dann vorzeitig zur 
Kenntnis der A llgem einheit. Ich kann den E rläuterungen nicht beipflichten, 
in denen es heiß t: Der G rundsatz, daß die E rfindung d e m  gehört, der sie 
zuerst beim Patentam t anm eldet, beruht auf dem W unsche, den Erfinder zur 
m öglichst baldigen Anmeldung zu veranlassen und zum N utzen der All
gem einheit der G eheim haltung der Erfindungen entgegenzuw irken. Interesse an 
G eheim haltung (G eheim verfahren) haben wohl die chemische, metallurgische 
und verw andte Industrien, die M aschinenindustrie so g u t w ie garnicnt. Wenn 
eine Erfindung nicht sofort angem eldet w ird, so geschieht es nicht des
halb, um sie geheim  zu halten und der A llgem einheit vorzuenthalten, son
dern zu dem Zwecke, sie so  auszubilden, daß man des Erfolges sicher ist 
und daß man im Patentanspruch ,und der Patentbeschreibung auch das ta t
sächlich G ew ollte zum Ausdruck bringt. Die bisherige Bestimm ung, daß 
dem  A nm elder der Anspruch auf das P aten t zusteht, hat sich als segens
reich erw iesen. Sie ist zw eckm äßig aufrecht zu erhalten, selbstverständlich 
den Fall ausgenom m en, daß die E rfindung w iderrechtlich entnom m en ist.

Im §11 ist die Bestim m ung getroffen , daß das P aten t 15 Jahre dauert, 
und zw'ar von der V eröffentlichung der Anmeldung an. Im G egensatz zu den 
bisherigen Bestimm ungen beginnt jetzt die Taxzahlung erst vom T age der 
V eröffentlichung, nicht vom T age der A nmeldung. Diese Bestim m ung kann 
das Bestreben hervorrufen, wenn man Paten te  auf gänzlich neuen G ebieten her
ausbringt, die Patentanm eldung sow eit wie möglich hinauszuschieben. Das 
w ürde w iederum  den Absichten des G esetzentw urfes w idersprechen, nach denen 
das G esetz gerade erreichen will, daß der Erfinder veranlaßt w'erden soll, so
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schnell wie möglich das Patent der Allgemeinheit kundzugeben. Nun fragt 
e¿ sich, wie lange Zeit von der Anmeldung bis zur Veröffentlichung vergeht. 
Jeder, der mit Patentsachen zu tun hat, weiß, das o ft ausländische Paten t
schriften oder ausländische wissenschaftliche W erke vom V orprüfer heran
gezogen w erden und daß es sehr lange dauert, bis man sich diese beschaffen 
kann, und Einspruchserw iderungen gehen bei der Belastung des Patentam tes 
o ft Jahre hin und her, bis eine endgültige Entscheidung gegebenenfalls in 
der Beschwerdeabteilung herbeigeführt ist. ln Zukunft wird die Industrie 
daher warten, bis die Veröffentlichung erfolgt ist, und die industrielle Ent
wicklung wird entschieden gehemm t.

Zu billigen ist, daß der neue Entw urf an der b e w ä h r t e n  V o r 
p r ü f u n g  festgehalten hat; es ist auch zu begrüßen, daß zu den Beratun
gen in Zukunft auch Sachverständige zugezogen werden können.

Außerordentlich vermisse ich in dem neuen Patentgesetzentw urf eine klare 
Auslegung des S c h u t z u m f a n g e s  e i n e s  P a t e n t e s .  Es herrscht zur 
Zeit eine große Unsicherheit über den Schutzumfang der Patente. In einem 
Prozeß, den meine G esellschaft mit Erfolg geführt hat, ist vom Reichs
gericht am 9. Februar 1910 ein Urteil gefällt w orden, das inzwischen be
rühm t gew orden ist dadurch, daß zum erstenmal der Satz aufgestellt w or
den ist, für den Schutzumfang eines Patentes sei d e r  S t a n d  d e r  T  e c h n i k  
zur Zeit der Patentanm eldung m aßgebend. Das Reichsgericht hat entschieden, 
daß der Stand der Technik zur Zeit der Patentanm eldung im  Z w e i f e l  
darüber entscheiden müsse, welches der Schutzbereich sei, der dem Er
finder zukommt. Dieses Urteil ist später, als es bei der Anmeldung von 
Patenten große U nsicherheit hervorrief, dahin ausgelegt worden, daß n u r  
im  Z w e i f e l  der Stand der Technik heranzuziehen sei. Justizrat Dr. W ald
schm idt führte in einem V ortrag, den er im Verein zur Förderung des Ge- 
werbfleißes am 5. Mai gehalten hat, mit Recht aus, daß die Einschränkung, 
die in den W orten „im Zweifel“  liege, praktisch vollkommen w ertlos sei; 
denn dieser Zweifel sei im m er da. Der Zweifel sei gegeben durch die 
Tatsache, daß über die Frage ein Prozeß entstanden ist, besonders dann, 
wenn w idersprechende Urteile der unteren Instanzen vorliegen, bevor die 
Sache an das Reichsgericht kom m t; vor allem aber dadurch, daß von den 
Parteien langseitige G utachten durch die hervorragendsten Sachverständigen 
beigebracht werden. Zu den bedenklichen Folgen, die sich aus diesem Ur
teil ergeben haben, hat das Reichsgericht in einem Urteil vom 5. April 1911 
und vom 28. Juni 1911 Stellung genomm en. D aselbst heißt es:

„Die ordentlichen Gerichte sind nicht berufen, die Ansichten der pa
tenterteilenden Behörde über das Vorliegen einer schutzwürdigen Erfin
dung nachzuprüfen und zu berichtigen. Sie haben das Patent so hinzu
nehmen, wie es erteilt worden ist, und es nur mit seiner Auslegung 
unter Abgrenzung seines Schutzumfanges zu tun ,“  und „dem  Rechtsspruch 
des Reichsgerichtes in und seit dem Urteil vom 9. Februar 1910 ist man
nigfach eine zu w eitgehende Bedeutung beigelegt w orden. Es ist ausge
sprochen worden, daß bei der Auslegung des Patentes im Zweifel der 
Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung entscheidet, einerlei, ob er 
der patenterteilenden Behörde bekannt war oder n icht.“
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Die B eschw erdeabteilung II hat am 16. D ezember 1912 eine auch von
Justizrat Dr. W aldschm idt in seinem V ortrag angeführte Entscheidung ge
troffen, die klarer den Schutzum fang eines P atentes und den Einfluß der 
ordentlichen G erichte auf die A uslegung des Schutzum fanges darlegt. Diese 
Entscheidung lau tet:

„Im allgem einen besteht darüber E inverständnis, daß zunächst und
grundsätzlich zu entscheiden ist zwischen dem P aten te  selbst und der 
W irkung des Patentes. Die E rfindung ist ein im m aterielles G ut auf tech
nischer U nterlage. Ihre Feststellung im Sinne des Patentgesetzes liegt aus
schließlich dem Patentam t ob. Das P aten tam t hat aber nicht nur zu ent
scheiden, ob ein Paten t erteilt werden, sondern auch w a s  patentiert w er
den soll. Mit dieser Feststellung ist die T ätigkeit des Patentam tes im
E rteilungsverfahren abgeschlossen. Die Beurteilung der W irkung des Pa
ten tes liegt außerhalb seiner Zuständigkeit. H andelt es sich um die Er
m ittlung und A bgrenzung des Schutzbereiches gem äß §§  4, 35 und 36 des 
Patentgesetzes, so sind zur E ntscheidung darüber im einzelnen Fall aus
schließlich die ordentlichen G erichte zuständig.

„H a t hiernach zw ar das P atentam t sich auf die Feststellung der ge
schützten Erfindung zu beschränken, so haben anderseits die G erichte diese 
Erfindung so hinzunehm en, wie sie paten tiert ist. Sie dürfen daher nicht 
einen anderen G egenstand an die Stelle des patentierten  setzen, nicht einen 
geringeren G egenstand als patentiert ansehen oder den G egenstand über
haupt nicht als geschützt behandeln, selbst wenn das eine oder andere nach 
dem  Stande der Technik zur Zeit der A nm eldung berech tig t gew esen wäre. 
Die E rw eiterung des Paten tes könnte nur im W ege einer neuen Anmeldung, 
die ganze oder teilw eise V ernichtung nur im N ichtigkeitsverfahren herbei
geführt werden.

„E ine grundsätzlich andere F rage ist es, daß den G erichten die Aus
legung des Patentes, so wie es erteilt ist, zusteht. Die Sachlage kann 
h ier nicht anders sein, als bei der A uslegung von G esetzen, Verträgen 
oder sonstigen R echtsgeschäften. Jedenfalls sind die G erichte (wenn man 
etw a von der Bestimm ung im § 4 Satz 2 des Paten tgesetzes absieht) bei 
P atenten  an besondere A uslegungsregeln nicht gebunden. Es kommen des
halb auch hier die üblichen G rundsätze in Betracht. Aus diesem Grunde 
w ird, falls in einem gegebenen Falle der Patentanspruch m it der dazu 
gehörigen  Beschreibung Zweifel über die T ragw eite  des erteilten Paten t
schutzes übrig läßt, auch der Stand der Technik zur Z eit der A nm eldung 
ein w ertvolles A uslegungsm ittel für den Inhalt des P aten tes sein können.“

Aus diesen angeführten  Entscheidungen allein ist die U nsicherheit des 
Schutzum fanges der Patente ersichtlich. In dem V ortrag, den Justizrat Dr. 
Edw in Katz ebenfalls im Verein zur Förderung  des G ew erbfleißes über die 
„R echtsprechung des Reichsgerichts im Hinblick auf die N eugestaltung  des 
Patentgesetzes und des W arenzeichengesetzes“  gehalten hat, spricht er aus, 
daß  das neue G esetz einer V eränderung der Fassung bedürfe, in der zum 
Ausdruck gebracht w ird, daß der aus dem Patentanspruch erkennbare tech
nische G edanke die G renze des Schutzbereiches bildet. Auch das w ird nach 
m einer M einung zu großen Schwierigkeiten führen.
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Es ist durchaus notw endig, daß das neue Patentgesetz, welches auf 
Jahrzehnte hinaus G ültigkeit haben soll, klar zum Ausdruck bringt, wie weit 
■der Schutzum fang eines Patentes zu gehen hat. Das ist eine Forderung, die 
erfüllt w erden muß, um der Industrie die Ruhe und Sicherheit w iederzu
geben, die vor der angeführten Entscheidung vom 9. Februar 1910 geherrscht 
hat. Sonst könnten viele industrielle U nternehm ungen durch verschieden
artige Auslegung zu leicht um die Früchte ihrer Arbeit gebracht w erden.

ln der Praxis wird die Beschreibung in zw eifelhaften Fällen stets als 
Ergänzung des Patentanspruches herangezogen, und es ist wohl keine unbe
rechtigte Forderung, wenn man verlangt, daß unter richtiger Beurteilung und 
Berücksichtigung der G esam tbeschreibung und der Fassung des Paten t
anspruches an sich der Schutzum fang eines Patentes nicht durch spätere 
gerichtliche Entscheidung ausgedehnt w ird. Es sind wenige Patente, die 
g la tt gegeben werden, ohne daß ein M einungsaustausch zwischen dem An
m elder und dem V orprüfer stattfindet, und es wird gew öhnlich aus den 
Patenterteilakten hervorgehen, was der Anmelder tatsächlich unter Schutz 
hat stellen wollen. D er Patentanspruch, die Beschreibung und die Erteil
akten zusammen sollten genügen, um den Schutzumfang des Patentes ein 
für allemal festzulegen. Die Auslegung des Patentes über das zur Zeit der 
Anmeldung von dem Erfinder Gewollte hinaus kann zu schweren Schädigungen 
verw andter Industrien führen.

Neu ist, daß eine G e b ü h r  a u f  e i n e n  E i n s p r u c h  erhoben wird. 
Das wird viele, namentlich pekuniär Schwache, davon abhalten, Einsprüche, 
die sie sonst erhoben hätten, zu erheben. Wenn die V orprüfung mit Recht 
beibehalten wird, so ist es auch zweckmäßig, daß all das Material vor
gebracht wird, das von denen, die Interesse an der N ichterteilung des P a
tentes haben, zusam m engetragen werden kann. W enn das Patentam t die 
Auslegung beschließt, so besagt es damit, daß nach seinem Ermessen pa
tenthindernde G ründe der Erfindung nicht entgegenstehen. Die Einsprüche 
von dritter Seite bedeuten für das Patentam t eine dankensw erte freiwillige 
M itarbeit. Die Sicherheit, die dem Anmelder damit gegeben ist, daß w äh
rend der Einspruchfrist jeder Beliebige ohne Kosten Einspruch erheben kann, 
erhöht den W ert des erteilten Patentes. Der W ert w ürde sinken, wenn durch 
die E inspruchgebühr die W irkung erzielt würde, daß viele, die heute Ein
spruch erheben, dies in Zukunft unterlassen.

Erfreulich ist, daß der G esetzentw urf w enigstens für diejenigen, welche ein 
Patent ernstlich ausüben und in den Verkehr bringen, die f ü n f j ä h r i g e  
N i c h t i g k e i t s f r i s t ,  innerhalb deren der A ntrag auf die N ichtigkeitserklä
rung eines Patentes gestellt werden kann, beibehält. Über diese sogenannte P rä
klusivfrist ist viel geschrieben und gestritlen  worden. Es ist oft gesagt worden, 
daß auf G rund dieser Bestimmung die Gerichte nach 5 Jahren mit gebun
denen H änden einem Scheinrecht gegenüberstehen. H at ein Patent von Be
deutung 5 Jahre lang zu Recht bestanden, so haben sich meist die Fabriken, 
die das Paten t besitzen, mit ihren Maschinen, ihren W erkzeugen zur H er
stellung des patentierten G egenstandes eingerichtet. Es sind Spezialmaschinen 
angeschafft w orden; es ist eine Reihe von N eukonstruktionen mit vieler 
Mühe, G eistesarbeit und G eldaufw endungen geschaffen w orden; dann tritt 
der Erfinder also nach 5 Jahren in die ruhige ungefährdete Fabrikation
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ein. W eist jem and nach, daß er vor der Anmeldung des Patentes den 
G egenstand offenkundig vorbenutzt hat, so steh t ihm auch nach 5 Jahren 
noch das Recht zu, den patentierten  G egenstand auszuführen. N ur die All
gem einheit darf ihn nicht ausführen. D iejenigen, die also die Erfindung meist 
unabhängig voneinander gem acht haben, treten, gleichgültig , ob  nur einer 
den Nachweis erbringt, oder ob es D utzende sind, in die M itbenutzung des 
V orbenutzers ein. Es geschieht also denen, die tatsächlich eine gleiche Geistes
arbeit geleistet haben, nicht U nrecht. Ein G rund, daß aber die Allgemein
heit plötzlich, weil auch andere die Erfindung vielleicht vorher gem acht 
haben, in den Besitz der gleichen Rechte kom m en soll, ist nicht ersichtlich. 
Es ist daher dankbar zu begrüßen, daß die fünfjährige F rist aus dem alten 
G esetz in den neuen E ntw urf übernom m en w orden ist. Es w äre hier auf 
die zugunsten der A llgem einheit getroffene E i n s c h r ä n k u n g  der bisheri
gen Bestim m ung hinzuweisen.

D er G esetzentw urf b ring t eine V erschärfung der Bestimm ungen über 
P a t e n t v e r l e t z u n g e n .  An und für sich dürfte  dem  zugestim m t werden, 
denn die Art und W eise, wie heute Patentverletzungen begangen werden und 
wie bei solchen durch Einreichung von G utachten der gu te  G laube wohl mit 
w enigen Ausnahmefällen nachgew iesen wird, bringt den Patentinhaber oft um 
die Früchte seiner Arbeit. A nderseits aber können verschärfte Bestimmungen 
auch großen Schaden anrichten. Sie können dahin führen, daß durch die auf 
G rund subjektiver Auffassung gem achte M itteilung einer Patentverletzung Fabri
kanten gezw ungen sind, ganze Fabrikationszw eige lahm zulegen, bis der Patent
prozeß entschieden ist. Dies bedeute t bei den verschärften Bestimmungen eine 
schw ere G efahr. Es dürfte genügen, wenn die alten Bestim m ungen beibehalten 
w erden und nur darin schärfer noch zum A usdruck gebrach t wird, daß 
es keinen Schutz fü r den Besteller bedeute t, w enn er sich vom Lieferer 
die V ersicherung geben läßt, daß er gegen alle Patentverletzungen von diesem 
geschützt w ird. Das bestehende Paten tgesetz  g ib t m it Recht an, daß sich 
nicht nur der, der das Paten t verletzt, sondern auch, w er einen patentierten 
G egenstand in G ebrauch nimmt, der Patentverletzung schuldig macht. Die 
Fassung im alten G esetz scheint mir nicht scharf genug, denn die Praxis 
ergibt täglich, daß sich selbst in amtlichen Kreisen in V erträgen Vorbehalte 
finden, w onach die V erantw ortlichkeit für Patentverletzungen auf die Lie
ferer abgew älzt w ird. Ich m öchte daher eine schärfere F assung der §§ 4, 
35 und 36 des bestehenden Paten tgesetzes befürw orten , ohne daß auf die 
zum Teil erschw erten Bestim m ungen des neuen Patentgesetzentw urfes ein
gegangen wird. Diese H andhabung soll sich nur auf unabsichtliche Pa
tentverletzungen beziehen. F ür eine vorsätzliche P atentverletzung dürfte die 
im Entw urf vorgeschlagene Strafe nicht zu schw er sein, im G egenteil, gegen 
vorsätzliche Patentverletzungen m uß der Paten tinhaber in w eitestgehendem  
M aße geschützt sein.

Die Bestim m ung des § 49 ist sehr zu begrüßen, w onach für den Bezirk 
eines O berlandesgerichtes oder für die Bezirke g rößerer O berlandesgerichte 
oder m ehrerer Landgerichte e i n Landgericht als G e r i c h t  f ü r  e r f i n 
d e r r e c h t l i c h e  S t r e i t i g k e i t e n  bezeichnet w erden kann, bei dem 
alle vor den Landgerichten des Bezirkes einzureichenden Klagen erhoben 
w erden. W ird diese Bestim m ung in ihrer ganzen T ragw eite  durchgeführt,



PA TE N TG E SET Z EN T W U R F 719

so wird dem oft ausgesprochenen W unsche der Industrie nach Sondergerichten 
in anerkennensw erter W eise Rechnung getragen. Es ist ja wohl diesen 
Landgerichten unbenomm en, sich nach und nach hervorragende Ingenieure 
als Schverständige heranzuziehen, um in m öglichst kurzer Frist im Inter
esse der streitenden Parteien sachverständige Urteile fällen zu können.

Ich habe die w ichtigsten Bestimm ungen aus dem Patentgesetzentw urf 
herausgenom m en. Auf den § 2, der aus dem alten Patentgesetz wörtlich 
übernom m en ist, möchte ich jedoch noch eingehen; er lau tet:

„Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie zur Zeit der auf Grund 
dieses G esetzes bew irkten Anmeldung in öffentlichen Druckschriften aus 
den letzten hundert Jahren bereits derartig  beschrieben oder im Inland so 
offenkundig benutzt ist, daß danach die Benutzung durch andere Sach
verständige möglich erscheint.“

Die Praxis ergibt, daß bestim m te K onstruktionselem ente in einem In
dustriezweig, z. B. in der Bautechnik, bekannt sind und dauernd Verwendung 
finden, w ährend man sie im M aschinenbau nicht benutzt. Kommt nun ein 
findiger Kopf darauf, diese an sich bekannten Elemente im M aschinenbau zu 
verw erten, so sollte dies, wenn ein neuer w irtschaftlicher Effekt erzielt wird, 
nach den Erläuterungen als Erfindung gelten, denn es heißt in den Er
läuterungen :

„W er die entscheidende G edankenverbindung in seiner Phantasie voll
zieht, m acht m it Fug und Recht geltend, über seine Erfindung zu verfügen 
und durch ihre W iedergabe den Patentschutz zu verlangen“ 

und w eiter heiß t es:
„M an sag t dann wohl, die Erfindung lag in der Luft, aber dennoch 

m ußte sie durch den G eist des Menschen erfaßt, individuell geform t, fest
gehalten werden, um  W irklichkeit zu w erden, und diese T at des einzelnen 
Menschen hat deshalb nicht w eniger Anspruch auf rechtliche Anerkennung, 
weil die N atur die gleiche Empfänglichkeit noch einem ändern verliehen und 
in seinem Gehirn das gleiche Spiel schöpferischer Phantasie w iederholt ha t.“ 

Nach dem W ortlaut des § 2 wäre, selbst wenn neue wirtschaftliche 
Effekte tatsächlich durch die patentierte Erfindung erzielt werden, die Pa
tentierung ausgeschlossen. Das scheint mir auf G rund der bisherigen Praxis 
nicht gerechtfertigt.

Meine Äußerungen zum Patentgesetzentw urf machen nicht den Anspruch 
auf V ollständigkeit. Sie heben lediglich die w ichtigsten Punkte hervor, die 
mir erw ähnensw ert und abänderungsbedürftig  erscheinen. N ur wenn die Re
gierung von zuständiger Seite, insbesondere aus der Praxis, rechtzeitig gut 
begründete LInterlagen erhält, wird ein G esetz geschaffen werden, das einen 
weiteren gedeihlichen Ausbau der deutschen Industrie in technischer und 
sozialer H insicht verbürgt.
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II . DER GELD-. W AREN- UND ARBEITSMARKT.
Die Kohlenförderung des 

Deutschen Reiches.
Ein- und Ausfuhr von Stein- 
Kohle, Einfuhr von Braun- 

Kohle.
D ie E i n f u h r  v o n  S t e i n k o h l e  b e tru g  im  

Ju li 1 050 520 (1 212173) t ,  im  A u g u st 885 414 
(993 567) t ,  in  den e rs te n  a c h t M ona ten  6964 395 
(6 394 713) t .  V on d e r E in fuh r der e rs te n  7 M o
n a t e, d ie sich  auf 6 078 982 (5 401 116) t  s te llte , 
en tlie len  au f G ro ß b ritann ien  5 306 378 (4 587 794) t. 
D ie S te in k o h len e in fu h r lä ß t e ine  w e ite re  S te ige 
ru n g  e ik e n n e n ; n o ch  w e sen tlich  s tä rk e r  is t  in
d e sse n  d ie  A u s f u h r  g e s tie g e n , d ie im  Ju li e ine  
H öhe v on  3 030 953 (2 733 474) t  e rre ich te  und 
im  A u g u st 3 073 666 (2 721 6351 t  b e tru g . Iu den 
e rs te n  8 M o n a te n , J a n u a r  A u g u s t , w u rden  aus 
D eu tsch lan d  22473309 ( 20554655) t  ausgeführt. 
V on d e r A usfuh r d e r  e rs te n  7 M o n a te , d ie sich 
auf 19 399 643 (17 833 020) t  s te l l te ,  g in g en  nach 
B elg ien  3 373 456 (3 033 544) t ,  n ac h  Frankreich
1 905 139 (1 783679) t ,  n ach  Ita lien  526 152 
(443 736) t ,  n a c h  d en  N iederlanden  4 098963 
(3 68 1 056) t ,  n ac h  O es te rre ich  U ngarn  6 728 676 
(6 280 8 8 9 1 t, n ac h  R ußland  952 226 (85! 025) t, 
n ac h  S chw eden  ICO 558 (46 9 9 5 it ,  nach  der 
S ch w e iz  917 721 (884 426) t, n ach  S panien  149486 
(96 091) t  u nd  n ac h  A egyp ten  43 440 (53 2981t. 
D er g e sa m te  A u s 'u h rü b e rsch u ß  von Jan u a r  bis 
A u g u st ö e tru g  15 5C8 9I4  (14 159 942) t, in  den 
e rs te n  8 M onaten  des  Ja h re s  1911 h a t te  er s ich  
auf 10 358 856 t  g e s te ll t .  D ie E i n f u h r  v o n  
B r a u n k o h l e  b e t ru g  im  J u li 644122 (636 849) t, 
im  A u gust 570129 i5 5 8 8 9 7 )t, von  Jan u a r  bis 
A u g u st 4717163  (4 779051) t.

KoHserzeugung and -aasfahr.
Da d ie  R o h e ise n e rzeu g u n g  w e ite r  g e s tieg en  

is t, b e h a u p te t d ie  K o k s e r z e u g u n g  gleichfalls 
ih re n  h o h en  S tand . S ie s te l l te  s ich  im Ju li auf
2 727 079 (2 412 316) t, im  A u g u st au l 2 747 6SO 
(2 521 1281t. in  d en  e rs te n  8 M o n .ten  w urden 
21418997 ( i .V .  18688125) t  K oks hergeste llt, 
w ä h re n d  von Jan u a r  b is  A u g u st 1911 16684726 t  
e rz e u g t w u rd e n . D ie K o k s a u s f u h r  b e tru g  im 
Ju li 567 474 (703 283) t, im  A ugust 53C 210 (535107) t. 
Von Ja n u a r  b is  Ju li w urden  3972676 (3160950) t 
Koks a u s g e iü h r t  o d e r  811 726 t  m eh r. Von der 
A u sfu h r g in g e n  n ac h  B elg ien  506448 (371 8771t, 
nach  F ran k re ich  1 571 649 (1 2493111 1, nach  Ita
lien  102 807 (99516) t ,  n ac h  d en  N iederlanden 
169522 (151 107j t , n ac h  O este rre ich  - U ngarn 
635 792 15385491t, nach  R u ß la n d 2 9 2 0  6(232C91)t, 
nach S chw eden  96 260 (96 99911, nach  d e r Schweiz 
219877 (177 2 9 0  t, n ach  Spanien  23748 i22624)t, 
n ac h  M exiko 38 051 (26 694 t  und  nach  den  Ver
ein ig ten  S ta a te n  15 299 (22 556) t.

Einfuhr von Eisenerz, Ein- 
und Ausfuhr von Roheisen.
D ie E i n f u h r  v o n  E i s e n e r z  b e tru g  im  Juli 

1277983 (1 185031) t ,  im  A u g u st 1 323 115
(1 180 9 7 3 )t. Von J a n u a r  b is  A u g u st w urden 
e in g e iü h rt 9 444 744 18043 722) t ,  oder 1 401 022 t  
m en r. An d e r E in fuhr d e r  e rs te n  7 M onate , die 
sich  auf 8121 629 ( 6 862 "49 t  s te l lte , w aren  be
te ilig t S chw eden  m it 2 4 7 6 5 '8  (2 0 '2 9 3 9 )  t, Spa
n ien  m it 2256413  (2329  90) t ,  F rank re ich  m it 
2 133215 (1 52O360) t ,  R uß land  m it 321 439
(346 907) t ,  N orw egen  m it 196670 (63 368) t ,  G rie
chen lan d  m it 102 232 ( 86 907) t ,  A lgerien  m it 
293 185 (215 363) t ,  T u n is  m it 101828 (64 133) t ,

D ie S te in k o h len fö rd e ru n g  s te l l te  s ic h  im  Ju li 
auf 17 198013 (15 779 105; t ,  im  A u g u st auf 
16 542626 (15 909 840) t ;  s ie  ze ig t a lso  tro tz  der 
au sg esp ro ch en  s c h w ä c h e re n  K o n ju n k tu r, d ie 
au c h  auf dem  K ohlenm ark t e in g e s e tz t  h a t ,  n ach  
w ie v o r e in en  erheb lichen  Z uw achs g eg e n ü b e r  
dem  V orjahre. Von J a n u a r  b is  e in sch ließ lich  
A u g u st w u rd en  127 318 665 (i. V. 116395324) t  
g e fö rd e r t ;  von J a n u a r  bis A u g u st 191 s te l l te  
s ich  d ie F ö rd e ru n g  auf 106 176 645 t .  D ie Z u
nah m e von  1910 auf 1911 b e tru g  10218679 t ,  von 
1912 auf 1913 10 923 341 t.

D ie B rau n k o h len iö rd eru n g  s te l l te  sich  im  Ju li 
auf 7 508 542 (6 645 181) t, im  A u g u st auf 7 250 280 
(6 805 332) t ,  s ie  h a t g eg e n ü b e r  den  V orm onaten  
w ied e r s tä rk e r  zu g en o m m en  u nd  au c h  g e g e n 
ü b er den  V erg le ichsm onaten  des V orjah res  is t  
die M eh rfö rderung  re c h t be träch tlich . V on J a 
n u a r b is  e in sch ließ lich  A u g u st b e tru g  d ie B raun 
koh len g ew in n u n g  in  D eu tsch lan d  56(58980  
(52 880 655) t. v on  Ja n u a r  bis A u g u st 1911 w aren  
46 897 544 t  B raunkoh len  g e fö rd e r t w o rd en . D ie 
M eh rfö rderung  von 1911 auf 1912 s te l lt s ich  fü r 
d ie e rs te n  8 M o n ate  au f in sg e sa m t 5 983 111 t, 
von  1912 au f 1913 auf 3 778325 t.
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fundland 42 950 (24 518) t ;  au s  Chile w urden  
keine E isen erze  e in g e fü h rt, w äh ren d  sich  die 
E in fuh r im  V orjahr auf 1 1 0 0 0 1 s te llte . Die 
E i n f u h r  v o n  R o h e i s e n  b e tru g  im  Ju li 14355 
(16 159) t, im  A u g u st 11259 (12 790) t, von Ja n u a r  
b is  A ugust w urden  77 693 (84 724) t  R oheisen  
e in g efü h rt. Von d e r 66 434 (71 934) t  b e tra g e n 
den  E in fuh r der e rs te n  7 M o n a te  kam en  aus  
E ngland 38 453 (48 202) t , au s  S chw eden  24 553 
(18697) t.

D ie A u s f u h r v o n R o h e i s e n  s te l l te  sich  im  
Ju li auf 69413 (86 799) t ,  im  A ugust au f 59 032 
(79 430) t ;  von  Ja n u a r  b is  A u g u st w urden  a u s 
g efü h rt 672 567 (675 145) t. Von d e r  513 535 
(595 715) t  b e trag en d en  A usfuh r der e rs te n  
7 M onate Ja n u a r  b is  Ju li g in g e n  nach  B elg ien  
218724 (307300) t, n ac h  F ran k re ich  74228(84449) t,
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nach  E n g lan d  35 754 124 116) t ,  nach  Ita lien  44105 
(41 845) t, n ach  den  N iederlanden  33 529 (27 779) t„ 
nach  O es te rre ich -U n g a rn  65 941 (48 534) t ,  n ach  
R ußland n u r  509 (26 642) t ,  n ac h  d e r  Schw eiz 
29401 (24012) t ,  n ach  S chw eden  3674 (4436) t„ 
nac h  D änem ark  3317 (3182) t ,  n ach  Jap an  840 
(150) t, n ach  den  V ere in ig ten  S taa ten  1600 (1525> t. 
N ach A u stra lien  is t in  d ie sem  J a h re  kein  R o h 
eisen  g e g a n g e n , w äh ren d  s ich  d ie  A usfuhr von 
Ja n u a r  b is  Ju li 1912 auf 500 t  g e s te llt h a t.

Die Roheisenerzeugung 
der Vereinigten Staaten von 

Nord>Amerika.
D ie R o h e ise n e rzeu g u n g  d e r V ere in ig ten  S taa ten  

s te l l te  s ich  im  Ju li auf 2,56 (2,41) M ill. t ,  im 
A u g u st auf 2,54 (2,51) M ill. t. W ährend  die E r
zeu g u n g sz iffe r  n o c h  d ie  v o rjä h rig e  ü bertrifft, 
lä ß t s ich  im  G eg en sa tz  zu  1912, w o d ie  E rzeu 
g u n g  m it g e r in g e n  U n te rb re c h u n g e n  s tie g , doch 
in  d iesem  J a h re  s e i t  M ai e in e  A bnahm e fe s t
s te llen , d ie auch  m it d e r ru h ig e re n  H a ltu n g  der 
R o h e ise n m ärk te  in d en  V ere in ig ten  S ta a te n  im  
E ink lang  s te h t .

Die Roheisenerzeugung 
Deutschlands.

D ie R o h e ise n erzeu g u n g  D eu tsch lan d s  b e tru g  
im  Ju li 1 64 7 718 t  g e g e n  1468 011 t  i .V .,  im 
A u g u st 1638 824 (1526 831) t. O bw ohl d ie  A u g u st
e rze u g u n g  e in e  K lein igkeit h in te r  d e r R eko rd 
ziffer d es  Ju li z u rü c k s te h t, g e h t  s ie  doch  mit 
e tw a  1 112 000 t  ü b e r  die E rz e u g u n g  des Vor
ja h rsm o n a ts  h in a u s , ln  den  e rs te n  8 M onaten  
w urden  in  D eu tsch lan d  rd . 12 854 000 t  R oheisen  
e rb lasen  g e g e n  11 597 000 von J a n u a r  b is  A ugust 
1912 u n d  10254000 t  in  dem  g le ich en  Zeitraum  
des  J a h re s  1911. T ro tz  des w irtsch a ftlich en  
N ied e rg an g es  h ä lt d ie  E rz eu g u n g  m it unverm in 
d e r te r  S tä rk e  an.
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«Der Versand des Stahlwerks
verbandes.

D er V ersand des  S tah lw erk sv e rb an d es  b e tru g  
an Produkten  A im  Ju li 505607 (541 614) t ,  im 
A ugust 520 000 (553 444) t, der V ersand  w ar m it
hin im Juli um  36007 t ,  im  A u g u st um  33 444 t 
geringer als  im  V orjahr. Im einzelnen  en tfie len  
aut H albzeug im  Ju li 107 586 (154033) t ,  im  
A ugust 127 000 (163 919) t, auf E isen b ah n m ate ria l 
im  Ju li 242402 (175 726) t ,  im  A ugust 258000 
(193 680) t, auf F orm eisen  im  Ju li 155 709 (175 726) t, 
im A ugust 135 000 (195 815) t. D ie beiden  in d u 
strie llen P ro d u k te  H albzeug und F o rm eisen  ze i
gen in den le tz te n  M onaten  an dauernd  s ta rk en  
Rückgang g eg e n ü b e r dem  V orjah re , w äh rend  
bei E isenbahnm ateria l im m er n och  2u b e rü ck 
s ich tigen  b le ib t, daß d ie s ta a tlich en  A ufträge 
abgenom m en w erden .

Preise flüssiger Brennstoffe.
Die flüssigen  B rennsto ffe  haben , so w e it P e tro 

leum  in B e trach t kom m t, in  d e r le tz ten  Zeit 
ihren b isherigen  P re is s ta n d  b eh a u p te t; dagegen  
sind die B en z in p re ise , n am en tlich  in G alizien, 
erheblich z u rü ck g e g an g en , u nd  b eso n d ers  für 
die le ich te ren  S o rten  noch u n te r  den zu B eginn 
des Ja h re s  herrsch en d en  P re is  gesunken . 
Auch der P re is  für G asöl ze ig t einen  w e ite ren  
R ückgang. O b ein noch  w e ite re s  S inken der 
B enzinpreise e in tre te n  w ird , läß t sich  schw er 
sagen . Die h ohen  P re ise  für flüssige  B rennsto lfe  
haben die B o h rtä tig k e it in  den v ersch ied en s ten  
'P e tro le u m g eb ie ten  der W elt in  d e r le tz ten  Zeit 
m äch tig  an g e re g t. A nderseits  haben  sich  auch  
die V erw endungsm ög lichkeiten  fü r G as- und 
H eizöl in  der Industrie  w e ite r  g e s te ig e r t;  auch  
die K riegsm arine der v e rsch ied en s ten  L änder 

■ h a t ,  n am en tlich  in  le tz te r  Z e it, g ro ß e  A ufträge
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a u l H eizöl e r te il t. Im m erh in  w ird  m an  n ic h t zu  n a tü rlic h  auch  auf den V erbrauch  d e r flüssiger?
v e rg e sse n  h ab e n , daß  d ie a llgem eine  W irtsch a fts -  B ren n sto ffe  n ic h t g anz  ohne E influß bleiberu
läg e  im  Zeichen d es  R ück g an g es  s t e h t ,  w as  kann .

London  
P rim a  Benzin

W ien 
L e ich t- M o to re n 
benzin  benzin  

0,690 b is  0,730 bis 
0,700spez. i0,740spez. 

G ew . Gew.

New  York

__P e tro leu m
P H V' S tand . 

Rohö1 W hite

H am burg

G alizisches
P e tro leu m

(unverzo llt)

London

Gasöl

1913 100 kg  in  M ark

Ja n u a r  . . . 50,80 49,30 24,65 6,61 11,80 18,20 9,53
F eb ru ar . . 50,80 55,25 38,25 6,98

8,29
11,80 18,20 9,53

M ärz . . . . 53,50 55,25 38,25 11,80 18,20 10,40
A pril . . . .  
M a i .............

53,50 55,25 38,25 8.29
8.29

11,80 18,20 10,40
56,10 55,25 38,25 12,10 18,20 9,53

J u n i ............. 56,10 53.25
52.25 
48,50

33,50 8,29 12,10 18^0 9,96
J u l i ............. 56,10 32,75 8,29 12,10 18,20 8,23
A u g u s t . . . 56,10 31,50 8,29 12,10 18,20 8,23

A n m e r k u n g :  E s  n o tie ren  
L o n d o n :  P rim a Benzin 1 engL G allon =  4,54 L iter in  S ch illing  (1 s  =  1,02 M) und  P ence  

(1 d =  8>/j P i).

W i 6 n :  S chw elbenz in  ! 100 in K ronen 0  Kr =  0-8 5 M )
N e w  Y o r k :  R ohö l B arrel =  158,98 L ite r in  D ollar (1 $  =  4,20 M)

P e tro leu m  (S tan d a rd  W h ite ) 1 am erik . G allon =  3,78 L ite r in  c e n ts  (1 c  =  4,2 Pf) 
H a m b u r g :  G aliz isches P e tro leum  50 kg  in M ark (un v erzo llt)
L o n d o n :  G asöl 1 eng l. G allon =  4,54 L iter in P en ce  (1 d =  8'/2 Pf)

Um d ie se  N o tie rungen  säm tlich  au f K ilogram m  und  M ark u m z u rech n en , is t bei der 
L ondoner N otiz Benzin m it 0,700 spez . G ew ., G asöl m it 0,900 spez . Gew.
New  Y orker N otiz Rohöl m it 0,800 spez . Gew., P e tro le u m  m it 0,800 spez. Gew. 

als  D u r c h s c h n i t t  an g en o m m en  w orden .

G ew ich tb is M OOS#

„in o¡130 bis Opwspez.e

am e rikan isch e s Petro/eum

G a sö l

pennsyiuanisches kohol

g a iiz is c  b es P etroleu m

Reichsbank, Bank von England, Bank von Frankreich 
im Juli und August 1913

D er G eldm ark t h a t s ich  im  Ju li u n d  A ugust 
w esen tlich  e rle ic h te r t: e ine  F o lge  der s ta rk e n  
Z u rückhaltung  d e r B anken, d ie  ih re  M itte l g e g e n 
ü b er den  A nsprüchen  d es  H andels und  d e r  In 

d u s tr ie  zu rü ck h ie lten . D ie D isk o n tsä tz e  der

i'ro ß en  N o ’eno an k en  haben  s ich  in den  b e id e n  
e tz te n  M onaten  n ich t g e ä n d e rt, so  daß in Berlin, 

und  W ien ein  B ankd iskon t von  6 vH, in  L o n d o n
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ein  so lch e r von  41/ ,  vH , in P a r is  von  4 vH in 
K ralt blieb.

Die E rle ich te ru n g  der G eldve rhä ltn isse  in d en  
beiden  le tz te n  M onaten  sp ieg e lt s ich  bei der 
R e i c h s b a n k  in  e in e r S te ig e ru n g  d e r B ar
b es tä n d e  und e iner A bnahm e d e r W echse lan lagen  
w ieder. D er M e t a l l b e s t a n d ,  der am  7. Ju li 
e ine  H öhe von 1371,5 (1236,0 bezw . 1153,2 in den 
beiden  V orjahren) M ill. M z e ig te , is t  b is  zum  
23. Ju li auf 1453,7 (1329,4 bezw . 1235,9) Mill. M 
g es tieg en . D ann haben  d ie  B a rb e stän d e  bis 
M itte A ugust w ieder e ine  K leinigkeit ab g e n o m 
m en; sie  b ew eg ten  sich  im  lau fenden  J a h re  zw i
schen  1418 und 1420 MilL M. Am 23. A ugust 
erre ich ten  s ie  m it 1443,2 (1315,3 bezw . 1237,6) 
Mill. M einen H ochstand , von dem  sie  s ich  E nde 
des M onats w ied e r e tw a s  e n tfe rn te n ; um  d iesen  
Zeitpunkt w aren  1401,2 (1239,2 bezw . 1171,6) 
Mill. M M eta llbe stände v o rhanden . D as W echse l
konto  ze ig te , u n te r  v o rü b e rg eh e n d e r V erg röße
rung  E nde J u li, in  den  beiden  M onaten  e inen  
dauernden R ückgang. E inem  h ö ch s te n  S tande 
von 1307,2 (1256,8 bezw . 1163,2) Mill. M in der 
ers ten  Ju liw o ch e , s te h t  ein  n ie d r ig s te r  B estand  
am  23. A ugust m it 886,6 (984,3 bezw. 352,2) Mill. M 
gegenüber. E nde A ugust s ind  dann die W echse l
bestände w ieder au t 974,6 (1124,8 bezw . 963,9) 
Mill. M g es tieg en . D er N o t e n u m l a u f ,  d e r  am  
7. Ju li 2132,0 (1912,3 bezw . 1788,3) Mill. M b e 
tragen  h a t te ,  is t  bis zum  23 A u gust auf 1754,4 
(1581,7 bezw . 1469,4) M ill. M zu rückgegangen , 
dann ab e r w ied e r E n d e  A u g u st auf 1915,6 (1676,7 
bezw. 1586,9) Mill. M g e s tie g e n . D ie täg lich  
fälligen V erbindlichkeiten  w aren  m e is t g e rin g e r 
als im  V orjahr. Ihren  h ö ch s te n  S tand  erre ich ten  
sie am  23. Ju li m it 713,9 (743,9 bezw . 699,0) 
Mill. M , ih ren  n ie d rig s ten  S tand  in  d e r e rs te n  
A ugustw oche m it 584,9 (623,5 bezw . 543,8) Mill. M.

Bei der B a n k  v o n  E n g l a n d  w aren  d ie B ar
vorrä te  im  Ju li m e is t um 2 bis 3 Mill. £  g e rin g e r als 
im Vorjahr, w äh ren d  sie  im  A u gust sch ließ lich  um 
denselben B e trag  h ö h e r  w urden . E inem  n ie d rig 
s ten  B arbestände von  37,05 (40,40 bezw . 39,95) 
Mill. £  A nfang Ju li s teh t ein  h ö ch s te r B arbestand  
am 28. A ugust von 43,16 (41,73 bezw . 40,73) Mill. £  
gegenüber. D as W e c h s e l k o n t o  h a t te  se inen  
höchsten  B e trag  am  3 Ju li m it 40,66 (44,83 bezw . 
37,65) Mill. £  au fzu w eise n , d e r n ie d rig s te  S tand  
w urde am  7. A u g u st m it 26,93 (33,61 bezw . 26,53) 
Mill. £  erre ich t. E n d e  A ugust s te llten  sich  die 
W e c h s e l a n l a g e n  auf 27,67 (36,37 b e z w .26,83) 
Mill. £ . D er N o t e n u m l a u f  w ar ungefähr dem  
vorjährigen  g le ich ; d ie S t a a t s g u t h a b e n  ze ig 
ten einen  R ückgang  von  14,74 (21,38 bezw . 10,76) 
Mill. £  am  3. ju l i  auf 9,34 (16,55 bezw . 7,82) 
Mill. £  am  14. A ugust. D ie P r i v a t g u t h a b e n  
g ingen  von 46,63 Mill. £  am  3. Ju li auf 39,82 
Mill. £  am  7. A u g u st zu rück  und  w aren  b is  E nde 
A ugust auf 44,41 Mill. £  (i. V. 45,41 bezw . 42,81 
Mill. £ )  g es tieg en .

Bei der B a n k  v o n  F r a n k r e i c h  i s t  der 
M eta llbestand  langsam , a b e r daue rnd  g es tieg en . 
E r s te llte  sich  am  3. Ju li au f 3945,6 f4074,0bezw . 
4048,4) Mill. Fr, am  28. A u gust auf 4080,7 (4082,1 
bezw. 4012,6) M ill. F r. D as W e c h s e l k o n t o  
g ing  im  Ju li von  1857,7 (1480,1 bezw . 1098,5) 
Mill. F r bis z u r  d r it ten  Ju liw o ch e  au l 1578,2 
Mill. F r  zu rück  und  s tie g  E nde Ju li w ieder auf 
1840,4 (1291,2 bezw . 1253,6) Mill. Fr, g in g  dann 
w äh rend  d es  g anzen  A u gust zurück. De r N o t e n -  
u m l a u f  h a t te  se inen  h ö c h s te n  S tan d  am  31. Ju li 
m it 5676,8 (5239,7 bezw . 5195,3) Mill. F r , se inen  
n ied rig s ten  S tand  E nde A ugust m it 5410;2 (5069,2 
bezw . 5202,7) Mill. F r. Die S t a a t s g u t h a b e n  
w aren  m e is t g rö ß e r  als im  V orjahre, d ie  P r i v a t 
g u t h a b e n  v erze ichne ten  E nde A ugust ih ren  
h ö ch s te n  S tan d  m it 822,7 (772,7 bezw . 599,7) 
Mill. F r.
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Der Arbeitsmarkt.
In den e rs te n  8 M onaten  des Ja h re s  kam en 

nach  der S ta tis tik  der Z e itschrift „D er A rb e its
m ark t“ im  V ergleich m it 1912 auf 100 offene 
S te llen  A rbe itsuchende :

1913 
J an u a r  
F eb ruar 
M ärz . 
A p r il . 
M ai . 
Ju n i . 
Ju li . 
A ugust 

1912 
J a n u a r  
F eb ru ar 
M ärz . 
A p r il . 
M ai . 
Jun i . 
Ju li . 
A ugust

m ännl.
161,8
161.4
141.0 
140,9
149.1
143.8
153.8 
144,6 

m ännl.
175.5
154.5
128.1
136.6
139.8
132.0
129.1
128.6

w eibl.
96,4
88,8
86.7
94.1 
91,6
93.3
99.2
95.0 

weibl.
88.9
82.9
81.2
89.3
89.1
93.1
90.4
84.8

zusam m en
137.1
131.4
118.9
123.5
128.9 
1269
135.7
127.2 

zusam m en
141.0
126.6
109.9
118.9
120.7
119.1 
116,4
112.7

noch  verhä ltn ism äß ig  g ü n s tig e  A rb e itsv e rh ä lt-  
n isse  zeigen . A uch die e lek trisch e  und chem i
sche  Industrie  haben noch befried igend  g ea rbe ite t-. 
M äßig, aber g en ü g e n d  b esch äftig t w aren  die; 
E iseng ießere ien  und die S ta h lin d u s tr ie , so  daü  
dem gem äß auch  d ie A rbeiterverhältn isse  a u s 
re ichend  w aren , w enngle ich  im  W altw erk b e trieb e  
(S tabe isen  und B lecne) der A rbe ite rand rang  
g rö ß er w a r , und auch  in der D rah t u nd  K lein
e ise n in d u s trie  ein  U eberangebo t von A rb e its 
kräften  vorhanden  g ew esen  is t. D ie B esch ä fti
g u n g  im  M asch inenbau  w ar sc h le c h te r  a ls  inr 
den V orm onaten , la s t überall w urde  die A rb e its
ze it verkürz t. U nzureichend w aren , v ie lle ich t 
m it A usnahm e der S ch lesischen  L e inenlabrika- 
tio n , d ie T e x tilindustrie  und  h ie r w iederum  am  
sch le c h te s te n  die B aum w ollsp innere ien  und  
W ebereien  b esch ä f tig t, w ogegen  in  der B ek le i
d u n g s in d u s trie  m it gew issen  E in sch rän k u n g en  
die B esch ä ftig u n g  befried igend  w ar. E inen  
stillen  G eschäftsgang  ze ig te  die In d u s trie  d e r  
Holz- und  S chn itzsto ffe , u nd  ebenso  h a t te  die- 
Z em en tin d u s trie  einen  g e rin g e ren  A bsatz.

D er A rbeitsm ark t läß t im Ju li und A ugust 
eine w eite re  V erringerung  des G eschäftes in den 
einzelnen  In d u s trieg eb ie ten  und dam it e ine  e r 
hebliche Zunahm e des A ndranges der A rbeits
losen  erkennen . M it der som m erlichen Ab 
Schw ächung der W irtschafts lage  verb indet sich 
diesm al die durch  die po litischen  V erhältn isse 
de r le tz ten  M onate  b ed ing te  allgem eine  w ir t
sch aftliche  E rm a ttu n g , deren  E nde e instw e ilen  
noch n icht abzusehen  is t. A ndauernd  betroffen  
b le ib t von d iesen  u n günstigen  V erhältn issen  das 
B a u g e w e r b e ,  w äh rend  die R ohsto ftgew innung , 
vor allem  der B ergbau und  die R oheisen industrie ,
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III. M IT T E IL U N G E N
AUS LITERATUR UND PRAXIS; BUCHBESPRECHUNGEN. 

BILDUNGSWESENo
Ausgewählte Abschnitte aus der W irt

schaftslehre. Bearbeitet für Techniker 
und Studierende technischer Lehran
stalten  von Dipl.-Ing. Ka r l  S c h m id t .  
Leipzig und Berlin 1913, W ilhelm Engel
m ann. M 3,50.

D er V erfasser behandelt unter Be
nutzung der einschlägigen Literatur die 
Form en der industriellen U nterneh
m ungen , die Kartelle und T rusts, die 
w irtschaftspolitischen Verbände, die Ar
beitnehm er- und A rbeitgeberverbände.

Die objektiv gehaltene D arstellung 
g ib t auf kleinem Raum alles für eine 
erste  O rientierung W esentliche im all
gem einen zutreffend wieder.

Ist das Buch som it durchaus als 
nützlicher Lernbehelf zu bezeichnen, 
so  erweckte doch der Titel des Ver
fassers wie der U ntertitel des Buches: 
Bearbeitet für Techniker und Studieren
de technischer Lehranstalten, andere 
Erw artungen. So, w ie das Buch vor
liegt, hätte es auch von jedem  N ic h t-  
Ingenieur zusam m engestellt w erden 
können.

D ankensw erter w äre es gew esen, 
w enn sich der V erfasser der M ühe unter
zogen hätte, statt nur Bekanntes zu 
übernehm en, die t e c h n i s c h e n  Kom
ponenten der Entwicklung und die durch 
die Entwicklung neu geschaffenen 
t e c h n i s c h e n  F r a g e n  herauszuarbei
ten. Er könnte dam it sicher g roßes 
Interesse bei seinen technischen H örern 
und  Lesern w ecken und w ürde dazu 
beitragen, der Technik den ihr zukom
m enden, aber hauptsächlich w egen des 
M angels hierfür genügend Vorgebil
de te r von ihr bisher nicht eingenom 
menen Anteil an der W irtschaftslehre 
zu sichern und diese selbst erheb

lich fördern. Der einleitende Abschnitt
— der schw ächste der gesam ten Dar
stellung — fordert zu solch t e c h 
n is c h  - w irtschaftlicher Betrachtungs- 
w eise förmlich heraus, aber auch die 
w eiteren Kapitel lassen eine solche 
höchst erw ünscht erscheinen. Fragen, 
w ie die K artellierung auf den techni
schen Fortschritt einw irkt, welchen 
Einfluß die Banken auf die industrielle 
und technische Entwicklung gew onnen 
haben, sind gew iß von größtem  Inter
esse. Daß eine r e in  te c h n i s c h e  
U rsache: die Erfindung Bessem ers und 
ihre N ichtverw endbarkeit für unsere 
phosphorreichen Erze in den 70 er Jah
ren, für das1 U nterliegen der deutschen 
Eisenindustrie sehr wesentlich war, 
durfte S. 62, w o nur die Folgen der 
freihändlerischen N eigungen erwähnt 
sind , nicht fehlen. Im Abschnitt Ar
beitnehm erverbände w äre eine Betrach
tung des Z usam m enhanges von Orga
nisationszugehörigkeit und technisch
fachlicher Bildungsstufe des Arbeiters 
von W ert. Die auf S. 3 etw as mißver
ständlich angeführte »Arbeitsteilung«
— es handelt sich hier m ehr um die 
O liederung eines G roßbetriebes in Ab
teilungen und die A u fg a b e n v e rte i-  
lung an sie — w äre als »technische« 
Arbeitsteilung auf S. 70 (Lohnarbeiter) 
und S. 95 (A ngestellte) in ihrer Bedeu
tung für diese K lassen von Arbeit
nehm ern mit Vorteil zu w ürdigen usw.

Die hier nur kurz angedeutete tech
nisch-wirtschaftliche Betrachtungsweise 
stellt dem  technisch G ebildeten Auf
gaben, die noch w enig beackert, zweifel
los schw er, aber auch viel lohnender 
sind , als das B egehen ausgetretener 
Pfade. W . M.

W IRTSCHAFTSW ISSENSCHAFT UND -POLITIK.
Monographien deutscher Städte. Band 

II: M a g d e b u r g .  H erausgegeben von 
E r w in  S te in . O ldenburg i. Gr. 1912, 
G erhard  Stalling. 164 Seiten mit zahl
reichen Abbildungen. M. 5,—.

In der von dem rührigen Verlage 
d er »Zeitschrift für K ommunalwirt
schaft und Kommunalpolitik« heraus

gegebenen Sam m lung »Monographien 
deutscher Städte« ist vor kurzem als 
zw eiter Band »Magdeburg« erschienen. 
D er erste Band der Sammlung, der 
den südöstlichen Berliner V orort N eu
kölln zur D arstellung b ring t, ist im 
Aprilheft dieser Zeitschrift angezeigt 
w orden (S. 264). Bezüglich des Cha-
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rakters der Sammlung und des Zweckes 
der Städtem onographien sei auf die 
dortigen Ausführungen verwiesen.

Der neu erschienene zweite Band 
steht dem ersten nicht nach, und ein 
Vergleich zweier so grundverschiedener 
Städte an H and der vorliegenden M o
nographien dürfte eine reizvolle Auf
gabe sein: dort die ganz unhistorische 
neuzeitliche Arbeiterw ohngem einde mit 
ihren uns geradezu amerikanisch an
mutenden Zahlen der Bevölkerungs
bew egung, hier die alte Handelsstadt, 
die auf eine m ehr als tausendjährige 
wechselreiche Vergangenheit zurück
blicken kann; dort ein Städteem por
kömmling, ein U nbeschwertsein von 
jeder Tradition, eine Stadt, die in Jahr
zehnten eine Entwicklung zurücklegt, 
zu der andere deutsche Gemeinden 
Jahrhunderte brauchen, hier ein ehr
würdiges G em einw esen auf althistori
scher Stätte, das es aber doch mit 
Glück und Geschick verstanden hat, 
den Anforderungen der Neuzeit gerecht 
zu werden, und dank seiner fortschritt
lichen V erwaltung vor einem Stillstand 
bewahrt geblieben ist.

Ein historischer Rückblick auf die 
Entwicklung der Stadt und ihre w ech
selvollen Schicksale, sowie das Lebens
bild ihres großen Sohnes, des Bürger
meisters O tto von Guericke, leiten den 
Band ein. Darstellungen des Bevölke- 
rungs , des Finanz- und des Unter- 
richtw esens, ergänzt durch die G e
schichte der Stadtbibliotheken und 
Volksbüchereien, A bhandlungen über 
die M agdeburger Baudenkmäler, die 
städtischen K rankenanstalten, die m an
nigfachen Problem e der Stadterw eite
rung, eine Schilderung der Arbeiten 
der G artenverw altung, sodann der 
Tätigkeit der G em einde auf den G e
bieten der Kunst und W issenschaft, 
die sich verkörpert in dem musterhaften, 
mit dem Namen Theodor Volbehr eng 
verknüpften Kaiser - Friedrich - Museum, 
in dem M useum für Natur- und H ei
matkunde und der städtischen M ünz
sammlung, w eiter eine Darstellung der 
technischen Aufgaben einer G em einde
verwaltung, W asserversorgung und Ab
w ässerbeseitigung, Feuerschutz, Gas- 
und Elektrizitätsversorgung, H andels
hafen und Industriegelände, Schlacht- 
und Viehhof, N ahrungsm ittel-U nter
suchungsam t, Radfahrwege und städti
sche A rbeiter: sie alle geben ein viel
seitiges Bild von den um fassenden

Aufgaben neuzeitlicher G em eindever
waltung.

Den Ingenieur werden besonders 
interessieren die Abschnitte über die 
städtischen Betriebe, die Stadterw eite
rung, den Hafen und das Industrie- 
g e lände ; für den Städtebauer insbeson
dere ist die Stadt M agdeburg ein lehr
reiches Beispiel für die verschiedensten 
Probleme des neuzeitlichen Städte
baues: ein auf enges G ebiet jahrhun
dertelang beschränktes, dichtbesiedeltes 
Gem einw esen, um geben von einem die 
A usdehnung nach drei Seiten hin hem
m enden Festungsgürtel — die Ostfront 
wird von der Elbe begrenzt — ; vor 
den Toren schon in den früheren Jahr
hunderten eine Anzahl Vororte, die mit 
der Altstadt zw ar eine wirtschaftliche, 
aber keine politische Einheit bilden und 
erst im Laufe der letzten fünfzig Jahre 
allmählich eingem eindet w erden; mehr
fache V erschiebung des Festungsgür
tels, zuerst 1870, dadurch ein An
wachsen des städtischen Geländes, 
dessen Bebauung aber zum größten 
Teil festgelegt ist durch Rücksicht auf 
die V erkehrsverhältnisse der angren
zenden Altstadt; in den 70er Jahren 
eine starke Nachfrage nach W ohnun
gen, daher möglichste Ausnutzung des 
neuen Geländes ohne A ufsparung hin
reichender Freiflächen; in den 80 er 
Jahren aberm aliger Erw erb ehemaligen 
Festungsgeländes, Schaffung der N ord
front, bei deren Anlegung schon m ehr 
den Anforderungen neuzeitlichen Städte
baues entsprochen w erden konnte; 
vor einigen Jahren dann Erwerb der 
Süd- und W estfront, bei deren Bebau
ung hoffentlich der Städtebauer nach 
G ebühr zu W orte kommen kann, um 
aus der ehem aligen Festung — erst 
am 1. April 1912 ist die Stelle des 
Festungskom m andanten eingezogen 
w orden — eine moderne Stadt im 
besten Sinne des W ortes zu gestalten. 
W as gerade auf diesem G ebiete ge
leistet w erden kann, wird das Beispiel 
K önigsbergs lehren, dessen Festungs
gelände nach vollendetem Ausbau ein 
ideales Städtebild bieten wird.

Vorbildlich sind des w eiteren die 
Hafenanlagen M agdeburgs mit dem 
daran grenzenden Industriegelände, 
dessen Aufschließung und V erwertung 
von der städtischen Verwaltung groß
zügig unter Zuhilfenahme einer neu
zeitlichen Propaganda in die W ege ge
leitet ist.
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D er schon in der oben erw ähnten 
B esprechung des ersten Bandes ge
füg te  M ißstand der Verquickung eines 
auf W issenschaftlichkeit A nspruch er
hebenden W erkes mit geschäftlicher 
Reklame haftet auch dem vorliegenden 
Bande w ieder an; auch der als Feigen
blatt w irkende A nhang, »M agdeburgs 
Industrie, Handel und G ew erbe«, der 
zu  dem eigentlichen Reklameteil über
leitet, kann diese Blöße nicht ver
decken. Der Verlag w ürde gut tun, 
im Interesse seiner so anerkennens
w erten B estrebungen, eine w issen
schaftliche Samm lung von S tädtem ono

graphien herauszugeben, auf deraitige, 
nicht nur als Schönheitsfehler abstoßend 
w irkende Reklameteile zu verzichten. 
T rotz dieses Einwandes, der den eigent
lichen Inhalt des Buches nicht berührt, 
kann auch der vorliegende Band den 
Ingenieuren v/arm empfohlen werden. 
Die technische W elt kann auch aus 
ihm w ieder reiche A nregung und Be
lehrung schöpfen: möge die Sammlung 
dazu beitragen, im deutschen Ingenieur 
w eiter das Interesse an kom m unalw irt
schaftlichen Fragen wach zu erhalten 
und zu beleben.

Dr. C a r l  E rg a n g ,  K önigsberg i. Pr.

INDUSTRIE, HANDEL UND VERKEHR. 
W ELTW IRTSCHAFT.

Die Baumwolle, insbesondere deren 
Kultur, Geschichte und Handel. 1. Teil: 
Die Kultur, Ernte und Vt rw endung der 
Baumwolle (I. und II. Abschnitl) be
arbeitet von Dr. jur. H a n s  H e iz m a n n . 
355 S. mit 1 Tabelle über Prüfungs- 
resultate über den Feuchtigkeitsgehalt 
der Baumwolle. Zürich und Leipzig 
1913, Rascher & Co. M 10,—.

Die vorliegende Schrift, von der einst
weilen diese beiden A bschnitte als Teil
lieferung erscheinen, soll das W irt
schaftsgebiet eines unserer bedeutend
sten  W elthandelsartikel, das der Baum
wolle, umfassen.

Im ersten Abschnitt wird zunächst 
ganz allgemein die geschichtliche Ent
wicklung der Baum wollindustrie in 
säm tlichen Ländern geschildert, insbe
sondere die Entwicklung in Amerika, 
um dann auf Botanik und Chem ie der 
Baumwollpflanzen überzugehen. Daran 
schließt sich das für H andel und In
dustrie wichtige Kapitel: »Maße, Ge 
wichte und W iderstandsfähigkeit der 
Faser« an. U nter besonderer Berück
sichtigung der Vereinigten Staaten 
w erden im folgenden die Einflüsse aus
führlich besprochen, die für das W achs
tu m  der Baumwolle, des »Kindes der 
Sonne«, am w ichtigsten sind, also Klima, 
H öhenlage, Feuchtigkeits-, Tem peratur- 
und Bodenverhältnisse mit um fang
reichen statistischen A ngaben der seit 
1832 beobachteten Frosteintritte und 
seit 1871 festgestellten Niederschläge. 
E iner der w ichtigsten U m stände, das 
Düngen, w ird sehr eingehend behandelt, 
d a  hierüber die Ansichten bisher noch 
s e h r  geteilt sind. U eber die seit 1887

vom Zentralbureau der Ackerbau-Ab
teilung in W ashington, das jährlich rd. 
400 Mill. M für diese Zwecke aufwendet, 
angestellten V ersuche mit statistischen 
A ngaben der b isheiigen Erfolge bei 
verschiedenartiger Zusam m ensetzung 
des K unstdüngers, der besten Art und 
des günstigsten  Zeitpunktes der An
w endung w ird genau berichtet.

D er zweite Abschnitt handelt wiederum 
unter besonderer Berücksichtigung der 
V ereinigten Staaten von der Baumwoll- 
kultur. Der »Cottonbelt« erstreckt sich 
über 24 Längen- und 10 Breitegrade, 
also über rd. 700000 englische Quadrat
meilen, das sind rd. 2 Mill. qkm. 1900 
w aren rd. 13,5 Millionen W eiße und 
7,5 Millionen N eger beschäftigt. Die 
mögliche Produktion der Vereinigten 
Staaten wird von Sachverständigen auf 
80 bis 100 Millionen Ballen geschätzt 
und das für den Anbau von Baumwolle 
verfügbare Land auf m ehr als das 
doppelte.

Bisher hat sich der Verbrauch von 
Baumwolle alle 22 Jahre verdoppelt; 
1910 w aren es rd. 13 Millionen Ballen. 
Es folgt die Einteilung des Baumwoll- 
gürtels nach Oberflächenform und geo
graphischen Zonen mit Angabe der 
Zahl der Farm en, ihrer G röße, ihres 
W ertes, der V erteilung auf Eigentümer 
und Pächter gegen G eld und Anteil 
und der Produktion der Einzelstaaten. 
Die nächsten 3 Kapitel schildern Boden
bearbeitung, G erätschaften zur Saat, 
A uswahl und Z üchtung der verschie
denen Spielarten, Ableitung neuer Spiel
arten und Einteilung der Spielarten. 
Aegyptische und Caravonica-Baumwolle
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sind mit Erfolg in einzelnen G ebieten 
derV ereinigten Staaten angebaut, weitere 
Versuche sind beabsichtigt. An die Be
schreibung der verschiedenen Anbau
w eisen ,-deren  Erfolge, Zeit der Aus
saat, Keimen und Pflege beim W achsen 
und der Blüte schließen sich ausführ
liche Mitteilungen der bisherigen großen 
Bemühungen der N ordam erikanischen 
Union an. Um Kultur und Handel der 
Baumwolle zu fördern, sind mit großem  
K ostenaufwand die Landwirtschafts-, 
Handels- und Arbeitsabteilungen und 
das Zensusbureau gegründet worden. 
Die A ckerbauabteilung hat 13 U nter
abteilungen, deren Tätigkeit geschildert 
wird. Ferner besteht in anderen Staaten 
seit 1908 das Internationale Landwirt
schaftsinstitut in Rom, an dem 40 
selbständige Staaten und Kolonien be
teiligt sind, im ganzen rd. 98 vH der 
G esam tbevölkerung und außerdem , 
diesem ähnlich eingerichtet, seit kurzer 
Zeit in G roßbritannien die Science 
Guild.

W elche Feinde, Ernährungsstörungen, 
organische Krankheiten, Krankheiten 
der W urzeln auftreten, und welchen 
Schaden die Baumwollraupe, Kapsel
raupe und der gefürchtete Rüsselkäfer, 
»W ibel«,verursachen,zeigen die nächsten 
Kapitel, die gleichzeitig die Mittel zur 
Bekämpfung mitteilen. Hierbei wird 
über die seit 1904 in Texas und jetzt 
in allen Südstaaten eingeführte Betriebs
lehre auf der Farm : »The Farm ers 
Cooperative Dem onstration Work« und 
deren Erfolge im Kampfe gegen die 
W ibel eingehend gesprochen. Um die 
Jugend stärker für die Baumwollkultur 
zu interessieren, w erden neuerdings 
P reise für die größte Ernte ausgesetzt. 
W eitere Schädlinge, die jedoch weniger 
Vorkommen, sind die Schneide- und 
Keimwürmer, Blattlaus, Blattraupen und 
verschiedene andere Insekten.

W eiter spricht der Verfasser von der 
Erntezeit, -dauer und -kosten, den 
mechanischen Pflückern und deren bis
heriger Bedeutung, der Entköm ung frü
her und jetzt, w eiter von Maschinen und 
Anlagen für die Entsam ung und Kosten 
dieser, von der Verpackung früher und 
jetzt; hierbei w erden die Verhältniszah
len zwischen Saatbaumwolle und reiner 
Faser, Gewichtsvergleiche der Ballen 
in verschiedenen Ländern und die T ara
berechnungsstreitigkeiten, die K ostender 
Verpackung und die internationalen 
R eform bestrebungen für bessere Ver

packung, deren wirtschaftliche Vorteile 
und die neuerdings lebhafte Lagerhaus
entwicklung erw ähnt. Die Schrift schließt 
mit der Beschreibung des Feuchtig
keitsgehaltes, Bestimm ung dieses und 
der einheitlichen internationalen Re
form bestrebungen zum Schutz gegen 
überm äßige Feuchtigkeit, die allerdings 
bisher noch keinen allgemeinen Be
schluß gezeitigt haben.

Der V erfasser hat es verstanden, für 
den Fachmann, sei er Farmer, Händler 
oder Spinner, wie für den Nichtfach
mann, der sich über die Fragen be
lehren lassen will, oder der sich nur 
mit volkswirtschaftlichen Problemen 
und Studien befaßt, aus der riesig um 
fangreichen Literatur das W ichtigste 
herauszuschälen. Ueberall sind genaue 
Q uellenangaben angeführt, so daß jeder, 
der sich noch ausführlicher unterrichten 
will, leicht die für ihn wichtige Literatur 
entnehm en kann. Die Baumwollpflanze, 
deren Kultur und Ernte und Verpackung 
sind in diesen beiden Abschnitten über
sichtlich und lebhaft geschildert. O b
wohl das W erk schon seit 1906 in Ar
beit ist, hat der V erfasser doch nach 
Möglichkeit das ihm zugängliche neueste 
Material mit eingeflochten. Es ist dem 
Verfasser zu wünschen, daß die Schrift 
gute Aufnahme und volle Anerkennung 
findet, so daß die darauf verwendete 
Zeit und Arbeit belohnt wird.

Dipl.-Ing. M ü h le n s .

Die Verwaltung der Eisenbahnen. Die 
Verwaltungstätigkeit der preußischen 
S taatsbahnen in der G esetzgebung, 
der Aufsicht und dem Betriebe unter 
Vergleich mit anderen Eisenbahnen. 
Von L. W e h r m a n n ,  Wirkl. Geh. Rat. 
Berlin 1913, Jul. Springer. M 7,—.

Ein Mann, der in der obersten Ver
w altung der preußischen Staatsbahnen 
über 40 Jahre lang an hervorragender 
Stelle mitgewirkt, der die große Ver
staatlichungsaktion der preußischen 
Bahnen unter Bismarck und Maybach 
nach dem Scheitern des Bismarckschen 
Reichseisenbahngedankens mit erlebt 
hat, legt hier nach seinem U ebertritt 
in den Ruhestand eine Fülle wertvoll
ster Erfahrungen und Gedanken nieder, 
um der Erforschung der w irtschaft
lichen und staatlichen Aufgaben der 
Eisenbahn zu dienen. Eine gewaltige 
Fülle von Material ist in diesem 346 
Seiten starken W erk enthalten, das 
der wissenschaftlichen Verkehrsfor
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schung hoch willkommen sein muß. 
Das Buch hat zwei T eile: »G esetz
gebung und Aufsicht« und »Verwal
tung der Staatseisenbahnen«. Die 
einleitenden Kapitel behandeln den 
U rsprung der Eisenbahnen, ihre V er
schiedenartigkeit, ihre A ufgaben und 
Stellung im Staate sowie ihre Entwick
lung in den wichtigsten Kulturländern. 
Es folgt eine längere Reihe von Ka
piteln, die das Verhältnis zwischen 
Staat und Eisenbahn gründlich nach 
allen Seiten eröitern. D er zweite Teil 
behandelt die staatliche V erw altung 
der Bahnen, Verkehrs- und Tariffragen 
aller Art, das Beam tenwesen, die Ar
beiterfrage, G ehälter und Löhne, W ohl
fahrtseinrichtungen und allerhand ähn
liche Dinge, w obei die V erhältnisse in 
Preußen allenthalben in den V order
grund gestellt, doch bei jeder G elegen
heit Parallelen mit anderen Staaten ge
zogen werden.

Von ganz besonders hoher Bedeu
tung sind die letzten Kapitel. In »Staats
oder Privatbahn« w erden in freimütiger 
W eise die G ründe erörtert, w arum  in 
parlam entarisch regierten Ländern der 
S taatsbahnbetrieb sich nicht empfiehlt 
(2. B. w egen des notw endigen W ech
sels in den höheren Beam tenstellen mit 
jedem  W echsel der regierenden Partei). 
Auch über den Einfluß der großen 
Eisenbahngesellschaften auf die Leitung 
des Staates w ird unverhüllt manch be
achtensw ertes W ort gesagt. Staats- und 
Privatbahn haben sich beide finanziell 
bew ährt; welche Form den Vorzug ver
dient, ist nur von Fall zu Fall zu ent
scheiden. Jeder Betriebsart haften ge
w isse Vorzüge und Nachteile an. Das 
letzte Kapitel »Deutsche Staatsbahnen 
oder Reichsbahn« aber behandelt in 
lichtvoller W eise das große Problem  
der deutschen Eisenbahngem einschaft, 
das von mir an dieser Stelle im letzten 
Aprilheft erörtert w urde. W ehrm ann 
w ägt gerecht jedes Für und W ider ab, 
und es w iegt daher doppelt und drei
fach schwer, daß auch aus solchem 
M unde der G edanke der E isenbahn
gemeinschaft im G rundsatz befürw ortet 
wird. D aß W ehrm ann sich mit den 
Kirchhoffschen und Endresschen Vor
schlägen nicht restlos befreunden kann, 
daß  er noch andere W ege empfiehlt, 
ist gegenüber seiner grundsätzlichen 
Stellungnahm e von verhältnism äßig un 
tergeordneter Bedeutung.

In Parenthese sei ein Druckfehler 
auf S. 3 erwähnt, der in einer N eu
auflage richtig zu stellen w äre : Die 
erste belgische Bahn Brüssel-M echeln 
w urde 1835 (nicht 1825) eröffnet. Auch 
auf S. 2 im Abschnitt »Anwendung der 
Dampfmaschine« findet sich ein un 
bedeutender geschichtlicher Irrtum : Zur 
Fortbew egung von Schiffen wurde der 
D am pf in G roßbritannien nicht erst 
seit 1812, sondern schon seit 1787 
(M iller! Symington!) benutzt (vergl. 
»Himmel und Erde« 1908 S. 220), w äh
rend regelm äßige Dampfschiffahrten in 
Amerika erst später, 1788, und auch 
dann nur ganz vorübergehend, unter
nom m en w urden. V e r s u c h e  mit 
Dampfschiffen sind dagegen in Frank
reich schon seit 1775 vorgenom men 
und w aren bereits 1783 erfolgreich.

Dr. R. H e n n ig .

Der Leipzig-Saale-Kanal. Von P a u l  
R i t te r .  Halle (Saale) 1913, Gebauer- 
Schwetschke. M 2,25.

Zu den vielen m ehr oder minder 
w ichtigen Kanalplänen, die in der Ge
genw art die öffentliche M einung be
schäftigen, gehört auch der Gedanke 
eines K analanschlusses für Leipzig.

W ir haben heute in vielen Bezie
hungen recht außergew öhnliche Ver
hältnisse. M anche W aren w erden um 
ein M ehrfaches verteuert, ehe sie aus 
der H and des H erstellers in die des 
letzten V erbrauchers gelangen, und 
wenige Pfennige, die m an bei der Ver
frachtung spart, m üssen dazu dienen, 
die größten Bauten zu rechtfertigen, 
die einen W ettbew erb zu bestehenden, 
an sich ausreichenden Verkehrsmitteln 
bedeuten. Die G ründe für diese Ver
teuerung der W aren scheinen mir nicht 
im m er so sehr in der Verkehrslage 
als in anderen Richtungen zu liegen. 
V erbandsbildungen bei den Beherr
schern der Rohstofferzeugung, ein oft 
zu w ucherischer A usbeutung geneigter 
G roßzw ischenhandel und ein zu zahl
reicher, m it Kredit überlasteter, oben
drein zu großen Reklam eausgaben ge
zw ungener K leinzw ischenhandel, der 
auch die faulsten Kunden mitheran- 
ziehen m u ß , um genügenden Umsatz 
zu haben, und der daher die Zahlungs
fähigen für die Ausfälle an den anderen 
mit belasten m u ß , scheinen mir die 
viel w esentlicheren G ründe der Ver
teuerungen.
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Doch das nur nebenbei! Stellt man 
sich auf den Standpunkt, daß auf den 
angedeuteten G ebieten durchgreifende 
Besserungen unmöglich sind , daß da
her die Frachten wenigstens einen ge
w issen Ausgleich schaffen m üssen, 
dann kann allerdings der Nutzen eines 
Kanales für Leipzig nicht geleugnet 
w erden, sofern es sich um Verfrach
tungen von M assengütern handelt.

Der Verfasser stellt eine Berechnung 
auf, nach der z. B. M assengüter des 
Spezialtarifs III von H am burg nach 
Leipzig jetzt für 10 t 85,— M kosten 
(W asserw eg H am burg-H alle voraus
gesetzt), gegen 67,50 M nach Fertig
stellung des geplanten Kanales. Er 
m acht freilich selbst darauf aufmerk
sam, daß zu berücksichtigen bleibt, in
wieweit der Kanal die G üter innerhalb 
der Stadt ebenso nahe an die Ver
brauchstellen heranbringen kann, wie 
die Eisenbahn, da sonst Teile des G e
w innes w ieder verloren gehen müssen. 
An anderer Stelle schreibt der Ver
fasser: »Von der W irkung eines Schiff
fahrtsw eges erhofft nun Leipzig eine 
Verbilligung der gesam ten Lebenshal
tung. Diese Erw artung hat berechtigte 
Gründe.« Es folgt dann, gew isserm aßen 
als Beleg, eine Aufstellung für die 
letzten Jahre, nach der die Fleisch-, 
Butter-, Eier-, auch die Mehlpreise in 
Berlin erheblich billiger gew esen sind 
als in Leipzig. Hier scheinen mir nicht 
zusam m engehörige Dinge zusam men
geworfen zu sein. G laubt der Ver
fasser wirklich, daß z. B. U nterschiede 
von 7 bis 36 Pf für das Kilogramm 
Butter sich aus dem Fehlen des W asser
w eges nach Leipzig erklären, der im 
günstigsten Fall, w enn er überhaupt 
von Butter benutzt w erden würde, 
1 Pf/kg ersparen könnte?

Abgesehen von solchen kleinen Ent
gleisungen, die wohl dem W unsch 
entsprungen sind, den Kanal als not
wendig und wichtig hinzustellen, bringt 
das Buch eine gründliche und klare 
Darstellung aller einschlägigen Ver
hältnisse. Die Pläne, Leipzig unm ittel
bar an den Elbew eg anzuschließen, 
werden verworfen und es wird eine 
Linienführung empfohlen, die unw eit 
M erseburg von der Saale abzweigen 
soll. O. G.

Deutsches Hypotheken wesen. Ein Lehr
buch von Dr. Arthur N u ß b a u m , 
Rechtsanwalt in Berlin. 365 S. Tü

bingen 1913. J. C. B. M ohr (Paul 
Siebeck). M 10,50.

Der Verfasser hat sich in Bank- 
und Börsenkreisen durch seine ge
haltvollen Veröffentlichungen zur Bör
sengesetzgebung einen Namen g e
macht. Er ist insbesondere ein eifri
ger Bekämpfer jener Schwindelfirmen, 
welche man als »Bucketshopsc be
zeichnet. Vor einigen Jahren hat er 
auch einen sehr ausführlichen Kom
m entar zum Börsengesetz herausge
bracht, der neben dem von Hempten- 
macher die erste Stelle auf diesem  G e
biete einnehmen dürfte.

Mit seinem neuen W erke will N uß 
baum einen praktischen Beitrag zur R e
form des juristischen Unterrichtes liefern. 
Nicht nur der tatsächliche Inhalt des 
Gesetzes soll wiedergegeben, sondern 
auch die Ziele, die A nwendungsform en 
rmd W irkungen sollen untersucht werden. 
Zu diesem Behufe m üssen vielfach die 
Ergebnisse der Statistik wie auch das 
G ebiet der Volkswirtschaftslehre heran
gezogen werden.

Soweit mir als einem Nichtjuristen 
ein Urteil über das Buch zusteht, geht 
es dahin, daß N ußbaum  einen außer
ordentlich wertvollen Beitrag zur Li
teratur über das ebenso umfangreiche 
wie schwierige Hypothekenrecht ge
liefert h a t  Daß die Darstellung u n 
mittelbar an die Vorkommnisse im 
praktischen Leben anknüpft, gibt ihr 
den Vorzug der Lebendigkeit und des 
leichteren Verständnisses. Aus der 
Einleitung erfährt der Nichtjurist, in 
w elchen Gesetzen die rechtlichen G rund
lagen für das Hypothekenw esen ent
halten sind. Die folgenden Seiten geben 
in vorzüglicher W eise über die Ein
richtung des Grundbuches, von dem 
Blätter in einem Anhänge beigegeben 
sind, und über das G rundbuchrecht 
A uskunft Der Verfasser geht danach 
zu den Grundbegriffen der Hypothek, 
den verschiedenen Arten von H ypo
theken — B rie f, Buch-, Sicherungs , 
Eigentüm erhypothek, Grundschuld — 
über, um im letzten Teil des ersten 
Abschnittes das Zwangsversteigerungs
verfahren anzureihen. Der zweite Ab
schnitt ist den heute vorliegenden wirt
schaftlichen Tatsachen des H ypotheken
w esens gew idm et: Hypothekar- und 
Zwangsversteigerungs Statistik, O rgani
sation des Hypothekenmarktes, H ypo
thekenzinsfuß, erste und zweite H ypo
thek usw. Im nächsten Abschnitt ist
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eine lehrreiche D arstellung der U nter
schiede zwischen den vorhandenen 
Bodenkreditanstalten — Landschaften, 
Provinzialkassen, H ypothekenbanken — 
zu finden. Die rechtlich verschiedene 
N atur der von diesen Anstalten zur 
G eldbeschaffung ausgegebenen Papiere 
(Schuldverschreibungen, Pfandbriefe) 
ist hierbei natürlich mit in den Bereich 
der E rörterung gezogen. D as vierte 
Buch endlich befaßt sich in durchaus 
sachkundiger W eise m it den gegen
w ärtig die Oeffentlichkeit beschäftigen
den Fragen des H ypothekenw esens. 
Ich greife aus der reichen Fülle dieser 
Fragen nur die E rbbaurechtsbeleihung, 
den N otstand des zweitstelligen städti
schen H ypothekarkredits, den Schutz der 
Bauhand werker, die H ypothekar Lebens
versicherung, die V erschuldungsgrenze 
und das Taxw esen heraus. Das gedie
gene W erk kann jedenfalls allen denen, 
die ihre K enntnisse vom H ypotheken
w esen erw eitern und vertiefen wollen, 
bestens empfohlen w erden. Sp.

Rußland und die deutsche Industrie.
D er deutsche U nternehm ungsgeist 

in Rußland läß t, w ie der Frankfurter 
Zeitung aus P etersburg  gem eldet wird, 
in letzter Zeit bedenklich nach. Frank
reich und Belgien namentlich zögen 
den Nutzen hiervon. Anstatt daß in 
Rußland deutsche U nternehm ungen 
Fabrikate e r z e u g t e n  und vertrie
b en , beschränke man sich m ehr und 
m ehr darauf, in D eutschland erzeugte 
W aren in möglichst großen M engen 
abzusetzen. M an bringe diese Erschei
nung w ohl nicht mit Unrecht in Zu
sam m enhang m it dem W achsen des 
Kapitalbedarfes der deutschen Industrie 
für die H erstellung im eigenen Lande. 
Allein es scheine, daß der Zeitpunkt 
für eine solche Sparsamkeit nicht richtig 
gew ählt sei. Namentlich die metallur
gische und mechanische Industrie Ruß
lands, die jahrelang notleidend ge
w esen, ständen endlich in bester Blüte 
und ließen gerade für die nächsten 
Jahre große G ewinne erhoffen. Es 
scheine deshalb w enig erfreulich, daß 
Franzosen, Belgier und Engländer 
ernten sollten, w as deutscher U nter
nehm ungsgeist gesät hätten. Zudem 
scheine eine derartige G eschäftspolitik 
sehr kurzsichtig. Rußland w ünsche 
Fabrikation im eigenen Lande; die rus
sische Regierung lege W ert darauf, daß  
nur d a s  aus dem Auslande bezogen

w erde, w as das Inland nicht liefern 
könne. U nter diesen G rundsätzen w er
de der künftige H andelsvertrag mit 
D eutschland entstehen. Es bestehe 
kein Zw eifel, daß ein kräftiger Zoll
schutz die Einfuhr fertiger Fabrikate 
nach Möglichkeit erschweren werde, 
nam entlich solcher, für die das Roh
m aterial (z. B. Holz) nach Deutschland 
ausgeführt w orden sei. Aber auch noch 
einen anderen wesentlichen Vorteil gäbe 
die deutsche Industrie mit der Aufgabe 
der Fabrikation in Rußland aus der 
H and: Rußland w erde kaum jem als im
stande sein , den Kohlenbedarf der 
Bahnen und der Industrie aus einhei
m ischen G ruben zu decken. Die Ein
fuhr w estfälischer Kohle, die einen 
harten W ettbew erb m it der Cardiff- 
Kohle aushalten m üsse, seit aber von 
dem  Fortbestehen der deutschen In
dustrie in Rußland abhängig.

Englischer und deutscher Wettbewerb 
in China.

Im Juniheft d ieser M onatschrift w ar 
das unw ürdige T reiben der Londoner 
Zeitschrift »Eastern Engineering«, ihre 
von unw ahren B ehauptungen und ge
hässigen V erleum dungen getragene Be
käm pfung der deutschen Industrie an 
H and einiger Beispiele gekennzeichnet 
w orden.

Als H erausgeber des Eastern Engi
neering w ar S t a f f o r d  R a n s o m e  ge
nannt, der Sekretär der vor etw a Jahres
frist begründeten British Engineers’ As
sociation. Da dieser G esellschaft eng
lische G roßindustrielle mit N am en von 
bestem  Klang angehören , w urde auf 
das für sie Bedenkliche der Personal
union der A em ter Stafford Ransomes 
hingew iesen.

H err Stafford Ransome teilt uns nun 
im Nam en der British Engineers’ As
sociation m it, daß die Zeitschrift 
»Eastern Engineering« n ic h t  Eigentum 
noch O rgan dieser G esellschaft sei. 
W eder sie noch irgend einer ihrer Mit
glieder habe irgendwelches Interesse 
am Eastern Engineering. W as Hrn. 
Stafford Ransome selbst anbetrifft, so 
schreibt er, er habe den Eastern Engi
neering zw ar gegründet und zeitweise 
herausgegeben; seit m ehr als einem 
Jahre jedoch, bevor er Sekretär der 
British Engineers’ A ssociation wurde, 
habe er aufgehört, H erausgeber zu sein. 
Er habe mit der Schriftleitung des 
E astern Engineering keine wie immer
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gearteten Beziehungen, der von uns 
herangezogene Aufsatz sei w eder von 
ihm noch von irgend jem and, der zur 
British Engineers’ Association in Be
ziehung stehe, geschrieben.

M öglicherweise sei das M ißverständ
nis daraus entstanden, daß die W orte 
»begründet von Stafford Ransome« bis 
vor kurzem auf dem Umschlag des 
Eastern Engineering gestanden hätten. 
Zum Schluß betont Hr. Ransome, daß 
seine G esellschaft zu keiner Zeitung in 
Beziehung stehe.

Die deutliche A blehnung jeder Be
ziehung zum Eastern Engineering sei
tens der British Engineers’ Association 
ist recht erfreulich; es wäre in der Tat 
recht bedauerlich gew esen, wenn an
gesehene Industrielle Englands — auch 
nur m ittelbar — das Treiben dieses 
Blattes gebilligt hätten. W. M.

Griechische Zerstörer im Balkankrieg.
Zu den im Augustheft S. 581 dieser 

Zeitschrift unter der Ueberschrift »Eng
lischer W ettbew erb im Schiffbau« kurz 
w iedergegebenen Ausführungen der 
Londoner Zeitschrift Shipbuilding and 
Shipping Record schreibt uns Ingenieur 
Laomedon Pan M a ta r a n g a s ,  Athen, 
unter anderem :

»Die 14 Zerstörer, über die Griechen
land w ährend des Balkankrieges ver
fügte, können nicht ohne w eiteres m it
einander verglichen werden. Nur 10 
Zerstörer, von denen 5 in Deutschland 
und 5 in England gebaut worden sind, 
stammen aus der gleichen Zeit, haben 
die gleichen Abm essungen und sind 
deshalb für gleiche Zwecke verw end
bar. Die übrig bleibenden 4 Zerstörer, 
die ursprünglich für Argentinien be
stimmt waren und kurz vor dem Bal
kankrieg in England von Griechenland 
gekauft w urden, sind m ehr als zweimal

größer, folglich auch stärker bewaffnet, 
so daß sie naturgem äß auch einen 
größeren W irkungskreis haben und 
Dienste leisten können, die von den 
anderen 10 Zerstörern nicht verlangt 
werden dürfen. Ein Vergleich ist also 
nur unter diesen 10 erstgenannten mög
lich. Ueber sie gehen allerdings die 
M einungen etwas auseinander. W äh
rend die einen behaupten, alle 10 hätten 
sich gut bew ährt, geht die Ansicht der 
anderen dahin, daß die deutschen Zer
störer besser wären. Eines aber steht 
fest, daß nämlich die Zerstörer deut
scher Herkunft bei weitaus geringerer 
Umdrehungszahl ihrer Maschinen eine 
größere Geschwindigkeit entwickeln, 
ferner, daß sie auch billiger waren.

»Daß in m aßgebenden griechischen 
Kreisen die Zerstörer deutscher Bauart 
für besser gehalten w erden, dürfte 
daraus zu ersehen sein, daß die für 
die griechische Flotte neu bestellten 
Einheiten einer deutschen W erft in 
Auftrag gegeben w urden, obwohl die 
O rganisatoren der griechischen Kriegs
marine Engländer sind.

»Ueber die Bewährung der 14 Zer
störer im Balkankriege noch ein W ort! 
Vor einiger Zeit hat sich der grie
chische Marineminister einem Bericht
erstatter, der w issen w ollte, wie es 
kam , daß die griechische Flotte, ob
wohl kleiner als die türkische, in den 
Seeschlachten den Sieg behalten hat, 
dahin geäußert, daß einmal die Be
satzung der griechischen Flotte der 
türkischen an G üte überlegen war, so
dann daß die 14 Zerstörer von O ktober 
1912 bis April 1913 vor den Darda
nellen ununterbrochen auch bei größtem  
Seegang und großen Stürmen in Tätig
keit geblieben sind, ohne nennensw erte 
Instandsetzungen zu erfordern, was das 
Marineamt besonders befriedigt habe.«

UNTERNEHMER, ANGESTELLTE UND ARBEITER. 
SOZIALES.

Arbeiterschutz. Von Prof. J .J a s t r o w .  
Berlin 1912, G eorg Reimer. M 3,—.

In der Jastrow schen Samm lung der 
»Textbücher zum Studium über W irt
schaft und Staat« ist eine Zusam m en
stellung der auf den Arbeiterschutz be
züglichen Gesetze und Veröffentlichun
gen erschienen. Im ersten geschicht- 
ichen Teil finden w ir u. a. die sich mit

den Handwerkern und Zünften be
fassenden Teile des Allgemeinen Land
rechtes von 1794, ferner das U rgesetz 
des europäischen Arbeiterschutzes: The 
Morals and Health Act von 1802, das 
schon hygienische Vorschriften für die 
Arbeitsräum e enthielt und die Kinder
arbeit regelte, dann die liberale G e
w erbeordnung von 1869, die berühm ten
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kaiserlichen Erlasse über Arbeiterpolitik 
von 1881 und 1890, die päpstliche 
Encyclica Rerum N ovarum  über die 
Arbeiterfrage (1891) sowie die M indest
lohngesetze der angelsächsischen W elt, 
die gegenüber dem im Jahre 1762 für 
Bayern c la s sen en  M aximal-Lohngesetz 
(15 Kr. für den Tag) die veränderte An
schauung über Arbeiterschutz recht 
typisch zeigen. Die internationale Seite 
des Arbeiterschutzes ist durch die V er
öffentlichung der Berner Konventionen 
von 1906 und 1910 über das Verbot 
der N achtarbeit der gew erblichen A r
beiterinnen und der V erw endung von 
weißem  Phosphor für Z ündhölzer be
rücksichtigt. Für jedes G esetz ist eine 
kurze E inleitung gegeben, aus der Ver
anlassung und Zweck zu ersehen ist.

D er zweite Teil bringt die geltenden 
deutschen Arbeiterschutzbestim m ungen 
aus dem BGB, der G ew erbeordnung 
(Titel VII, das sogenannte deutsche 
Arbeiter schutzgesetz), dem H andels-

§esetzbuch, dem Kaligesetz, allgemeinen 
erggesetz, Heim arbeitsgesetz, dem  G e

setz über die G ewerbe- und K aufm anns
gerichte usw .

Am Schluß gibt Jastrow  eine Syste
matik des Arbeiterschutzes, den er in 
U ebereinstim m ung mit der geltenden 
Term inologie als eine gesetzliche Be
schränkung des A rbeitsvertrages zum 
Schutze des Arbeiters definiert, und zu 
dem  daher die Arbeiterveisicherungs- 
G esetzenichtgehören ; dem entsprechend 
entwirft er folgendes System des Ar
beiterschutzes:

A. Inhalt des Arbeitsvertrages.
1) Arbeitzeit (Sonntag — N acht 

— M axim alarbeitstag — Be
ginn und Ende — Pausen  — 
sanitärer M aximalarbeitstag).

2) A rbeitslohn (Lohnbuch — 
Lohnverzeichnis — Truckver
bot — Beschlagnahme — Ab-

züge — Aufrechnung — Lohn
fristen und Löhnungstage — 
Verbot der Lohnzahlung in 
W irtshäusern — H öhe des 
Lohnes [negativgegen Exzesse 
nach unten durch den W ucher
paragraph, positiv durch 
australische und englische 
Lohnämter].

3) A rbeitsw eise (G esundheits
schutz durch B au, Lüftung 
und Unfallverhütungsvor
schriften — Sittlichkeitsschutz
— Schutz der bürgerlichen 
Rechte und der Persönlich
keit).

B. Form alien des Arbeitsvertrages.
1) Zustandekom m en (Arbeits

ordnung — Kollektiver Ar
beitsvertrag , Stellenvermitt
lung).

2) Auflösung (K ündigung—Kün
digungslose Beendigung — 
Folgen der Kündigung — 
Zeugnis — Konkurrenzklausel, 
V ertragsbruch).

3) O rgane des Arbeiterschutzes 
(G ew erbegericht, Kaufmanns
gericht, Einigungsäm ter — 
G ew erbeinspektionen, Arbei
terausschüsse — Koalitionen
— A rbeitsnachweise).

D as Buch, das für die Benutzung 
im volkswirtschaftlichen Seminar des 
V erfassers an der Berliner Universität 
sow ie an der H andelshochschule ge
schrieben ist, sollte w eit über diese 
Kreise hinaus V erbreitung finden, da 
das beste Mittel zum V erständnis einer 
Bew egung noch im m er das Studium 
ihrer Entwicklung ist und diese natür
lich an H and der im m er die augen
blicklich geltende A nschauung vertre
tenden G esetze am klarsten zu verfol
gen ist. D ipl.-Ing. M. H o sc h .

ORGANISATIONSFRAGEN.
Industrielle Verwaltungstechnik. Von

S. H e r z o g  Stuttgart 1912, Ferd. Enke. 
508 S mit 296 Form ularen. M 14,—.

Alle A nstrengungen, die darauf ge
richtet sind, die V erwaltungs- und da
mit zugleich die Selbstkosten in indu
striellen Betrieben zu verringern, haben 
verw altungstechnische M aßnahm en zum 
Ziel, die in ihrer G esam theit als indu

strielle V e r w a l t u n g s t e c h n i k  be
zeichnet w erden; die Aufgaben und 
Ziele dieses neuen W irtschaftszweiges 
festzulegen, ist H e r z o g s  Bestreben 
im einleitenden Abschnitt seines Buches. 
H ieran schließen sich Beispiele von 
Satzungen industrieller U nternehm un
gen , w obei ein abgeschlossenes Bild 
des G ründungsherganges vom Augen-
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blick der G ründung eines neuen oder 
U m wandlung eines schon bestehenden 
Betriebes geboten wird bis zur erfolgten 
A usgabe der Aktien und ihrer späteren 
Einführung an den Börsen des Reiches. 
Sodann folgen mit besonderer Berück
sichtigung der deutschen Aktiengesetz
gebung Erläuterungen über Rechte und 
Pflichten des Aufsichtsrates. In einem 
id e a le n  Aufsichtsrate m üssen nach 
Herzog T e c h n ik e r ,  K a u t le u t e  und 
J u r i s t e n  vertreten sein. Beispiele einer 
Geschäfts- und einer Fabrikordnung 
geben Aufschluß über die Abgrenzung 
des W irkungsgebietes der Abteilungs
chefs und Direktoren.

Der Verfasser gliedert bei Bespre
chung der allgemeinen Aufgaben des 
V orstandes alle Arbeiten derart, daß 
sie entw eder

1. vom technischen Vorstand,
2. vom W erkstättenvorstand,
3. vom verkauftechnischen oder
4. vom kaufmännischen Vorstand 

zu erledigen sind; in vier besonderen 
Abschnitten wird das Tätigkeitsgebiet 
jeder der vorgenannten vier Gruppen 
genau um grenzt und kritisch die ver
schiedenen Ausführungsmöglichkeiten 
aller vorkommenden Arbeiten einander 
gegenübergestellt. Es w erden aber 
auch kurz die Mittel und W ege ange
deutet, wie einzuführende V erwaltungs
maßnahm en in die Praxis umgesetzt 
werden können.

»Technisches W issen, W eitsichtigkeit, 
Organisation s- und Verwaltungsfähig
keit, Festigkeit und Empfänglichkeit für 
alle Fortschritte, w oher sie auch kom
men m ögen, sind die G rundforderun
gen, welche an den Leiter eines tech
nischen Betriebes gestellt w erden m üs
sen«; mit diesen W orten charakterisiert 
Herzog in treffender W eise einen tüch
tigen, fachmännisch gebildeten Leiter 
industrieller Unternehm ungen, der sich 
eine Reihe von gediegenen, in ihrem 
W irkungskreise verantwortlichen M i t
a r b e i t e r n  zu erziehen w eiß , so daß 
er, von jeder Kleinarbeit entlastet, den 
großen Aufgaben eine erhöhte Auf
merksamkeit zuwenden und Kontrolle 
ausüben kann. Sehr richtig bemerkt 
Herzog, daß gegenw ärtig in der Indu
strie die schwierigste Stellung der ver
kaufstechnische Vorstand hat. Er sollte 
möglichst ein branchekundiger Fach
mann technischer Vorbildung sein; 
denn er m uß dem Käufer ein B e r a te r  
sein und daher auch die V or-und Nach-

teile der Erzeugnisse des W ettbew er
bes genau klarzulegen im stande sein. 
W ie man derartige Verkauforgane im 
Fabrikbetrieb richtig heranbildet, schil
dert H erzog — ähnlich wie W a l t e r  
R a th e n a u  in seinen »Reflexionen« — 
in vorzüglicher W eise; nur wenn man 
eine geeignete Kraft alle in Frage kom
m enden Bureaus eines W erkes durch
w andern läß t, wird es möglich sein, 
einen wirklich tüchtigen industriellen 
Verkäufer heranzubilden.

In weiteren Abschnitten w erden die 
Aufgaben des K onstruktionsbureaus 
sowie die Zeichnungsverwaltung be
sprochen; die Patentangelegenheiten 
bearbeitet ein eigenes »Bureau für 
geistige Schutzrechte«, das sow ohl die 
im eigenen Betrieb ersonnenen neuen 
Gedanken zur Patentanm eldung vor
bereitet, wie auch fremde Anmeldungen 
verfolgt und die von außenstehender 
Seite angebotenen Erfindungen begut
achtet. Wie m an annähernd den An
kauf- oder Nutzungspreis für eine Er
findung bestim mt, deutet H erzog gleich
falls kurz an.

W as der Verfasser über W erkstätten, 
Betriebserhaltung und Lohnwesen sagt, 
ist, wenn er auch nichts wesentlich 
N eues bringt, vorzüglich dargestellt; 
besonders betont er die Notwendigkeit 
einer ausgiebigen Kontrolle, was M a
terialverbrauch wie Lohnaufwendungen 
anlangt. Zahlreiche, sehr geschickt aus
gewählte und in der Praxis gut ver
w endbare Formulare unterstützen seine 
D arstellungen wirkungsvoll.

Im Abschnitt »Kalkulation« bespricht 
der Verfasser die Vor- und die Nach
kalkulation und behandelt theoretisch 
die preisbildenden Elem ente; hier wäre 
wohl besser und insbesondere für den 
nicht mit dem Kalkulationswesen gründ
lich Vertrauten verständlicher gew esen, 
wenn er an H and einiger Beispiele 
das schwierige Problem  des indu
striellen Selbstkostenwesens behandelt 
hätte. Bei der großen Unklarheit, die 
dem Begriff »Unkosten« im Fabrik- 
belriebe anhaftet, w äre eine weit aus
führlichere Darstellung sehr am P latze; 
denn mit der Richtigkeit der U nkosten
ermittlung hängt die hochwichtige Frage 
der industriellen Preisbildung eng und 
unlöslich zusammen.

In den Abschnitten »Materialwesen« 
und »Propaganda« behandelt der Ver
fasser die Materialbeschaffung (Fabri
kations-, Betriebsmaterial und dessen
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Verbuchung) und bespricht dann die 
zu einer erfolgreichen Verkauftätigkeit 
erforderlichen Organisationsmaßnah
men einschließlich der heutzutage un
bedingt erforderlichen Reklame, die 
auch die meisten Firmen gegenwärtig 
in immer erhöhtem Maß anwenden, 
wenn es gilt, den Umsatz einzelner 
Abteilungen zu heben.

Zusammenfassend kann nur gesagt 
werden, daß das Herzogsche Buch 
eines jener Werke ist, die man selbst 
lesen muß, wenn man ein richtiges 
Bild von dem reichen Inhalt gewinnen 
will; es ist ein Buch, das auf dem 
Tische jedes kaufmännischen und tech
nischen Beamten stehen müßte, und 
aus dem selbst der erfahrene Fachmann 
noch zahlreiche Anregungen und Be
lehrungen wird schöpfen können.

C. M. L ew in .

Patentbewertung.
In der letzten Zeit haben sich die 

Fälle gemehrt, w o vor Gericht bei Pro
zessen w egen Bilanzverschleierungen, 
Untreue, w egen unsauberer Gründun
gen usw. Sachverständige ihr Gutach
ten abzugeben hatten über den Wert 
von Patenten, die entweder Unterlagen 
zu derartigen Gründungen gew esen  
waren, oder als hohe Werte in der 
Habenseite der Bilanz dazu dienen 
m ußten, vertrauensselige Aktionäre 
oder Geldgeber zu täuschen und aus 
allzu durchsichtigen Gründen der 
Oeffentlichkeit die Geschäftslage rosig 
darzustellen. t

In den meisten Fällen haben diese 
kaufmännischen Sachverständigen, vom  
Standpunkte des gewissenhaften und 
vorsichtigen Kaufmannes ausgehend, es 
für unzulässig erklärt, Patente als Ak
tivvermögen — bilanzmäßig betrachtet 
— aufzuführen, wogegen die G egen
seite geltend machte, daß zu einer 
derartigen Taxation ein auf dem Ge
biete des Patentes bewanderter, mög
lichst auch technisch gebildeter Sach
verständiger nötig sei. Letzterer An
spruch ist wohl nicht ganz von der 
Hand zu w eisen , obwohl auch der 
Fachmann, wenn er zugleich darauf 
Anspruch macht, Kaufmann zu sein, 
höchst selten zu einer entgegengesetz
ten Auffassung kommen wird.

Die Sache liegt ähnlich w ie bei 
Zeichnungen und Modellen. Beide 
stellen einen hohen, unter Umständen

unersetzlichen Wert als Ergebnisse 
einer langjährigen Erfahrung dar. Aber 
auch ein bedeutender materieller Wert 
läßt sich in Gestalt von aufgewandten 
Gehältern, Arbeitslöhnen und Materia
lien auf Heller und Pfennig nachweisen. 
Trotzdem wird kein Unternehmen, wel
ches den Anspruch macht, gewissen
haft geleitet zu werden, Zeichnungen 
und Modelle anders als mit einem 
ganz gering bemessenen nominellen 
Buchwert in der Bilanz aufführen. Ihre 
Anfertigung fällt unter die Unkosten des 
Unternehmens, die den Gewinn ent
sprechend schmälern. Nur ausnahms
w eise und dann auch nur vorüber
gehend wird es erlaubt sein, Zeichnun
gen und Modelle als einen Aktivposten 
in der Bilanz aufzuführen, und zwar 
dann, wenn nachweislich solche erwor
ben wurden, um Neukonstruktionen 
oder die Aufnahme eines neuen Ge
genstandes in die Fabrikation zu ermög
lichen. Aber auch dann sollte man 
schleunigst für deren Abschreibung be
sorgt sein, da ihr Wert sehr bald durch 
Erzeugnisse des W ettbewerbes, Ein
flüsse der Mode und a. m. überholt 
werden kann, Umstände, deren Beherr
schung nicht in der Macht des Tech
nikers oder Kaufmannes liegt.

Patente haben, selbst wenn sie vom 
vorsichtigen Fachmann als durchaus 
wertvoll bezeichnet werden, immer nur 
solange einen Wert, als sie nicht über
holt sind. Das kann ebenso gut mor
gen eintreten als während der Schutz
zeit überhaupt nicht Gerade bei wert
vollen Patenten, die nach langem Kampf 
alle Klippen — Einwendungen des 
Patentamtes, Einsprüche von dritter 
Seite usw. — umschifft und nach
weislich große Kosten verursacht ha
ben, sind im allgemeinen am niedrig
sten zu bewerten, trotz ihres vielleicht 
sehr hohen inneren Wertes. Dieser 
Scheinwiderspruch erklärt sich sehr 
einfach. Der Wettbewerb ist auf die 
Sache aufmerksam gew orden, hält sie 
für lohnend und wird alles daran setzen, 
billigere Herstellungsmöglichkeiten zu 
finden oder das Patent zu umgehen. 
Jeder, der im Patentwesen und in 
Patentprozessen einige Erfahrung be
sitzt, wird mir zugeben, daß bei dem 
festen Willen, ein Patent zu umgehen, 
auch der Erfolg meist nicht ausbleibt; 
selbst die bestens ausgeklügelte Patent
schrift läßt eine Tür offen, für den 
wenigstens, der sie zu finden weiß.
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Kommt es zum Prozeß, so wird in 
sehr vielen Fällen der größere Geld
beutel den Ausschlag geben. Die 
Möglichkeit, ungezählte Gutachter auf
marschieren zu lassen, die den Prozeß 
in die Länge ziehen, ist eine reine 
Geldfrage, und da der Richter in keinem 
Falle m ehr auf die Gutachten von 
Sachverständigen angewiesen ist als 
im Patentprozeß, so ist häufig die 
Schutzzeit verstrichen oder derart zu
sammengeschrumpft, daß eine indu
strielle Ausnutzung des Patentes un
möglich wird, wenn die Entscheidung 
gefallen ist.

Wollte man dem Standpunkt, ein 
Patent mit irgend einem Phantasiewert 
in die Bilanz einzustellen, Berechti
gung einräumen, so wäre es natür
lich folgerichtig, auch derartige Prozeß
kosten zum Wert zuzuschlagen; zu 
welchen weiteren Folgerungen das 
führen könnte, ist schwer auszudenken. 
In der Tat ist aber nur e in  Weg an
gängig, das ist, diese Kosten als Un
kosten zu verbuchen und es dem Ge
schäftsgang und der Wirtschaftslage zu 
überlassen, ob sie wieder eingebracht 
werden. Nur in e in em  Fall ist auch 
hier wieder vorübergehend die buch
mäßige Bewertung eines Patentes zu
lässig, wenn zu dessen Erwerb Auf
wendungen in Geld oder Geschäfts
anteilen erfolgen mußten, denen, als in 
der Bilanz abgängig, entsprechende 
Vermögenswerte auf der Gegenseite 
ausgewiesen werden müssen. Selbst 
auf die Gefahr hin, zunächst buch
mäßige Verluste zu erleiden, wird man 
auch dann nicht rasch genug mit der 
Abschreibung solcher Werte vorgehen 
können. Als Anhalt für die Berechti
gung meiner Ansicht kann ich darauf 
verweisen, daß die Steuerbehörde in 
solchen Fällen nie Einspruch erhoben 
hat, indem für derartige Abschreibun
gen in der Einkommensteuer Gesetz
gebung wie auch im Handelsgesetz 
Grenzen nach oben meines W issens 
nicht gezogen sind. Immer werden 
die Abschreibungen dann zu erfolgen 
haben, wenn auf Grund solcher Bilan
zen oder der durch sie belegten ge
schäftlichen Lage Teilnehmer oder Geld
geber gewonnen werden sollen, die 
mit dem nackten Begriff »Patentkonto« 
mangels genügender Einsicht in die 
allgemeine Geschäftslage nichts anzu
fangen wissen. Man wird auch den

Schein der Unlauterkeit dadurch ver
meiden. Wie es der einzelne, nur sich 
selbst verantwortliche Geschäftsmann 
in seiner Bilanz hält, können wir in 
diesem Zusammenhang übergehen, 
auch Verhältnisse, wie sie bei Krupp, 
Mannesmann und ähnlichen Firmen 
liegen, dürfen nicht auf die Allgemein
heit übertragen werden. Führen solche 
Firmen tatsächlich in ihren Bilanzen 
ein meist mit sehr hohen Summen be
wertetes Patentkonto, so handelt es 
sich auch um werbendes Vermögen, 
indem man an dritte, insbesondere aus
ländische Firmen Nutzungen abgetreten 
hat, die durch dauernde Gewinnbetei- 
gung oder sonstige Gegenleistungen 
tatsächlich für die Dauer des Patentes 
unanfechtbare Werte darstellen. Aber 
auch abgesehen hiervon nehmen solche 
Firmen durch ihre Stellung in der In
dustrie im allgemeinen und durch die 
Art der Patente im besonderen eine 
Ausnahmestellung ein, die keine Regel 
abzuleiten erlaubt. Ihre Patente be
ruhen erst in zweiter Linie auf rein 
erfinderischer Tätigkeit, sie sind viel
mehr der Ausfluß dauernder kostspie
liger Versuche und Erfahrungen, die 
nur wieder mit Aufwand ungeheurer 
Kosten industriell verwertbar gemacht 
werden können. Sie nehmen dadurch 
eine Monopolstellung ein, die ihnen 
schwerlich streitig gemacht werden 
kann.

Wir sehen aus den bisherigen Aus
führungen schon, daß von einzelnen, 
zeitlich aufs äußerste einzuschränken
den Ausnahmen abgesehen, es den 
Gepflogenheiten eines gewissenhaften 
Kaufmannes oder des geschäftlichen 
Leiters eines Gesellschaftsuntemehmens 
nicht entspricht, Patente als Vermö
genswerte in die Bilanz einzusetzen, 
ganz besonders aber dann nicht, wenn 
nur auf solchem W ege eine Gewinn
errechnung möglich wird. Man wird 
sich immer vor Augen halten müssen, 
daß selbst das wertvollste Patent immer 
nur e in  Mittel oder e in  Verfahren zur 
Erzielung eines Zweckes deckt. Bei 
dem aufs äußerste angespannten Wett
bewerb ist stets mit der Möglichkeit 
zu rechnen, daß morgen auf wirtschaft
lich und konstruktiv günstigerem W ege 
dasselbe erreicht wird. Damit ist das 
Patent, wenn nicht vollständig ent
wertet, so doch in seinem Wert wesent
lich herabgesetzt. Daß sich auch hier
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die Macht des Großkapitales und seine 
Konzentration zeigt, wurde schon oben 
erwähnt; Patente, zu deren wirtschaft
licher Ausbeutung große Anlagen und 
deshalb große Kapitalien gehören, 
bleiben von diesem Schicksal verschont. 
Anderseits ist es wiederholt schon in 
Erscheinung getreten, daß industrielle 
Syndikate wertvolle Erfindungen ab
lehnten, wenn es sich um Maschinen 
handelte, die infolge ihrer wesentlich 
verbilligten und erhöhten Produktion 
dazu angetan waren, die wirtschaftliche 
Grundlage, auf der die Verträge zu
stande gekommen waren, umzustürzen 
und die in den bisher verwandten Ma
schinen angelegten Werte zu vernichten 
oder auch auf Preise und Absatzver
hältnisse umwälzend zu wirken. Es 
sei da an Beispiele wie die Owensche 
Flaschenblasmaschine, an die Draht- 
stiftenmaschine Modell 1902 von Bayer 
und Malström erinnert, Beispiele, die 
man noch beliebig vermehren könnte,

w o erst der Druck von Außenseitern 
ihre Einführung durchsetzte.

Außer rein kaufmännischen Erwä
gungen, außer Gründen, die im Wesen 
des Patentes liegen, sehen wir also 
eine große Anzahl von Gesichtspunkten 
bei der Bewertung mitsprechen, die in 
nur äußerst losem Zusammenhang mit 
dem Patent stehen. Man wird deshalb 
das Verlangen, die Abschätzung von 
Patenten nicht nur rein kaufmännisch 
vorzunehmen, nicht zurückweisen dür
fen. Im allgemeinen wird aber auch 
der fachmännische Gutachter zur glei
chen Auffassung kommen, wie sie 
durch den kaufmännischen Gebrauch 
festgelegt ist; jedenfalls wird es von 
Fall zu Fall großer Vertrautheit mit 
der Materie des Patentes und gewissen
haften Eingehens in die Nebenumstände 
bedürfen, ehe er zu einer abweichen
den Meinung kommen und sie sachlich 
begründen kann.

Ingenieur G erh ard  Z ey en .

KUNST UND TECHNIK.
Betonwerkstein und künstlerische Be

handlung des Betons. Im Aufträge des 
deutschen Beton-Vereins (E. V.) bear
beitet von Reg.-Baumeister $)r.=3ng. 
P e tr y , Direktor des deutschen Beton- 
Vereins. Kommissionsverlag Wilh. 
Ernst & Sohn, Berlin. M 12,50.

Der Betonwerkstein ist ein Werk
stück, das aus Zement in Mischung 
mit Sand, Kies (und anderen Zuschlä
gen) und W asser hergestellt, in immer 
weiterem Umfang als Ersatz des natür
lichen Werksteins verwendet wird. Die 
mit der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
entstehende Industrie hat eine bedeu

tende Ausdehnung gewonnen. Ihre 
Fabrikate sind auch volkswirtschaftlich 
von Belang. Von besonderer Bedeu
tung sind sie für die baukünstlerische 
Richtung unserer Zeit.

Der stattliche Band des Beton-Ver
eines gibt in zahlreichen Abbildungen 
eine gute Uebersicht über ältere und 
neuere Arbeiten seiner Mitglieder. Den 
Erläuterungen der Abbildungen sind 
Ausführungen über die Betonbauweise 
beigefügt, die sowohl die technische 
wie die künstlerische Behandlung um
fassen. W. Franz.
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Weihe, Carl: Die Gegner des Diplom
ingenieurs. Z. Dipl-Ing. l.S ep t 13_ 

Weyermann, M. R : Privatwirtschafts
lehre und Nationalökonomie im Hoch
schulunterricht. Z. Handelsw Sept. 13.

Wirtschaftswissenschaft 
and -politik.

Altschul, Sal. Eug.: Die logische Struk
tur des historischen Materialismus. 
Arch. Sozialw. 2. Aug. 13.

Ashley, Annie: The social policy o f  
Bismarck; a critical study; with a 
comparison of German and English 
insurance legislation; with a preface 
by Gustav von Schmoller. New York, 
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Beiträge zur Geschichte Dortmunds 
und der Graftschaft Mark. Heraus
gegeben vom historischen Verein für 
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Brandt, Paul: Das Problem der Arbeit 
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Cornicelius, Max: George Sands soziale 
Romane. Int. Monatsschr. Sept. 13.

Ehrenberg, Richard: Evolution oder Re
volution? Thünen Arch. 13 Bd 5 H. 2.

Eichhorn, D. K.: Wirtschaftspolitik und 
Volkswirtschaft. Ein Vortrag. Hildes
heim, A. Lax, 13. M —,80.

x) Ein Verzeichnis der für diese Übersicht bearbeiteten Zeitschriften is t 
dem  Januarheft beigefügt.
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2. Aug. 13.

Troeltsch, D.: Religion und Wirtschaft 
(Vorträge der Gehe-Stiftung zu Dres
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